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Wir wünschen Ihnen allen ein frohes 
Weihnachtsfest und alles Gute im Neuen Jahr!

Wir sind Ihr Einbauspezialist für ökologische 
Dämmung aus Zellulose (Altpapier) 
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Wichtige Kontakte und Rufnummern im Hexental

Rathäuser im Hexental 

Au  0761 401399-0 
Dorfstraße 25, 79280 Au  
Internet: au-hexental.de 
E-Mail: gemeinde@au-hexental.de 
Öffnungszeiten  
Montag:  08:00 bis 12:00 Uhr 
 16:00 bis 18:00 Uhr 
Dienstag: 08:00 bis 12:00 Uhr  
Mittwoch: geschlossen 
Donnerstag: 08:00 bis 12:00 Uhr 
Freitag: 08:00 bis 12:00 Uhr  

Horben  0761 211698-0 
Dorfstraße 2, 79289 Horben 
Internet: gemeinde.horben.de 
E-Mail: gemeinde@horben.de 
Öffnungszeiten  
Montag: 08:00 bis 12:30 Uhr 
Dienstag: geschlossen  
Mittwoch: 14:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstag: 08:00 bis 12:30 Uhr 
Freitag: geschlossen 

Merzhausen  0761 40161-0 
Friedhofweg 11, 79249 Merzhausen 
Internet: merzhausen.de 
E-Mail: gemeinde@merzhausen.de 
Öffnungszeiten  
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 

08:00 bis 12:15 Uhr 
Mittwoch: 07:30 bis 12:15 Uhr 

14:00 bis 18:00 Uhr 

Sölden  0761 13780-0 
Staufener Straße 4, 79294 Sölden  
Internet: soelden.de 
E-Mail: gemeinde@soelden.de 
Öffnungszeiten  
Montag: 09:00 bis 12:00 Uhr 

16:00 bis 18:00 Uhr 
Dienstag: 09:00 bis 12:00 Uhr 
Mittwoch: geschlossen 
Donnerstag: 09:00 bis 12:00 Uhr 
Freitag: 09:00 bis 12:00 Uhr 
und nach telefonischer Vereinbarung 

Wittnau  0761 456479-0 
Kirchweg 2, 79299 Wittnau  
Internet: wittnau.de  
E-Mail: gemeinde@wittnau.de 
Öffnungszeiten  
Montag: 08:00 bis 12:00 Uhr 
Dienstag: geschlossen 
Mittwoch: 08:00 bis 12:00 Uhr 
Donnerstag: 08:00 bis 12:00 Uhr 

16:00 bis 18:00 Uhr 
Freitag: 08:00 bis 12:00 Uhr 

Wochenmärkte 
Au                  • Marktplatz beim Bürgerhaus, Freitag 15:00 bis 18:00 Uhr 
Horben          • Rathausplatz, Mittwoch 16:00 bis 18:30 Uhr 
Merzhausen  • Marktplatz beim FORUM, Samstag 08:00 bis 13:00 Uhr 
Sölden           • Lindenplatz, Dienstag 15:00 bis 18:00 Uhr 
Wittnau         • Parkplatz Gallushaus, Donnerstag 16:00 bis 18:00 Uhr 
Hinweise zu Änderungen der Marktzeiten finden Sie unter der jeweiligen 
Gemeinde. 

Büchereien 
Horben  
Bürgerbibliothek in der Grundschule (KÖB St. Agatha)  
Öffnungszeiten Mittwoch: 16:30 bis 17:30 Uhr 
Merzhausen  
Katholische Öffentliche Bücherei  
Öffnungszeiten Montag: 09:00 bis 11:00 Uhr und 16:00 bis 18:00 Uhr  
Donnerstag: 16:00 bis 18:30 Uhr, jeden 2. Samstag im Monat: 10:00 bis 
12:00 Uhr  

Begegnungsstätte Merzhausen 
St. Galler Straße 10a, verschiedene Aktivitäten für Senioren. 
Leiterin: Senta Töppler, Tel. 0761 406494 
Ansprechpartner sind die jeweiligen Kursleiter. Die Kurse werden einmal im 
Monat in der Rubrik Vereins- und Gemeindeleben veröffentlicht. 

BürgerBad Merzhausen                                      
Friedhofweg 13, Tel. 0761 8976080 
Öffnungszeiten und Informationen: www.buergerbadseite.de 

Bürgerbus Merzhausen 
Der Bürgerbus verkehrt sonntags von 12:00 bis 19:00 Uhr alle 20 Minuten 
zwischen Merzhausen Ortsmitte und FR Paula-Modersohn-Platz. Der genaue 
Fahrplan kann am Aushang an den Bushaltestellen nachgelesen werden. 

Offener BürgerTreff Merzhausen Miteinander 
„Wir machen eine Winterpause ab Monat November.“ 

Öffentliche Toiletten 
Au           •  Bürgerhaus (OG), Dorfstraße 29, Montag bis Freitag 08:00 bis  
                   18:00 Uhr (in der Schulzeit) 
Horben   •  Bushaltestelle „Rathaus“, Dorfstraße, durchgehend geöffnet 
Merzhausen 
               •  Einsegnungshalle (Rückseite), Friedhofweg 10 a, täglich 07:00  
                   bis 18:00 Uhr 
               •  Rathaus (EG), Friedhofweg 11, Montag bis Freitag 08:00 bis  
                   12:15 Uhr, Mittwoch 14:00 bis 18:00 Uhr 
               •  Sporthalle (EG), Am Marktplatz 1, Montag bis Freitag 08:00 bis  
                   22:00 Uhr (in der Schulzeit) 
Sölden    •  Milchcafé, Bürglestraße 14, Dienstag bis Freitag 14:00 bis  
                   18:00 Uhr, Samstag und Sonntag 10:00 18:00 Uhr 

Standorte Defibrillatoren (AED) 
Au           • Bürgerhaus, Dorfstraße 29 
Horben   • Buswartehäuschen beim Rathaus, Dorfstraße 
               • Talstation der Schauinslandbahn, Bohrerstr. 11 (Außenbereich an  
               der Fassade der Großgarage direkt neben der Bushaltestelle) 
Merzhausen • Sporthalle, Am Marktplatz 1 (Eingangsbereich) 
Sölden    • Rathaus, Staufener Straße 4 (gegenüber Praxis Dr. Strosing) 
Wittnau  • Clubheim SV Au-Wittnau, Kirchweg 10, 
                 Gallushaus, Kirchweg 8 (Eingangsbereich) 
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NOTRUFE & HILFSANGEBOTE 
Notdienstapotheken                                                    0800 0022833 
Notruf (Polizei)                                                             110 
Notarzt, Rettungsdienst, Feuerwehr                             112 
Augen-Notfallpraxis des Universitätsklinikums FR         0761 270-40010 
Ärztlicher Notfalldienst (allgemein-, kinder-,  
augen-und HNO-ärztlicher Notfalldienst):                     116117 
Zahnärztlicher Notfalldienst                                          0761 12012000 
Ökumenische Telefonseelsorge                                     0800 1110111 
Kinder- und Jugendtelefon 
Deutscher Kinderschutzbund                                        0800 1110333 
Polizei für das Hexental                                                07633 806180 
Notfall-Telefax Rufnummer Leitstelle Freiburg              0761 201–3399 

VER- & ENTSORGUNG IM HEXENTAL 
Bauhöfe 
Bauhof Au 
Thomas Lorenz, Bauhofleiter                                        0761 40139942 
                                                                                   0172 6194193 
Bauhof Horben 
Josef Steffi, Bauhofleiter                                               0761 2116980 
                                                                                   0172 6966973 
Bauhof Merzhausen 
Raffaele Maggiore, Bauhofleiter                                   0174 1640057 
E-Mail: bauhof@merzhausen.de 

Bauhof Sölden 
Bernhard Wetzel, Bauhofleiter                                      0761 1378030  
E-Mail: bauhof@soelden.de 

Bauhof Wittnau 
Thomas Lorenz, Bauhofleiter                                        0761 40139942 
                                                                                   0172 6194193 
Wasserversorgung Horben 
Wassermeister Eugen Schneider                                  0170 7344578 

Zweckverband Wasserversorgung Hexental 
Wassermeister André Scheck                                        0174 1633580 
Stellv. Wassermeister Markus Hog                                0174 1633589 

badenova – Strom und Gas                                         0800 2767767 
Au, Horben, Merzhausen – Strom und Gas 
Sölden, Wittnau – nur Gas 
ED Netze GmbH 
Stromversorger Sölden und Wittnau                             07623 92-1818 

Recyclinghof Hexental                                                0761 2187-9707 
Öffnungszeiten 
Mittwoch: 14:00 bis 18:00 Uhr 
Samstag: 09:00 bis 13:00 Uhr 

Post in Merzhausen 
Postagentur Fa. Enkom 
Hexentalstraße 31                                                        0761 51470460 
Postfiliale Tintenmichl 
Hexentalstraße 4b (barrierefrei)                                   0761 5565464 

Abfallwirtschaft Landkreis                                          0761 2187-9707 
REMONDIS (Gelber Sack)                                             0761 51509-95 

SCHULEN IM HEXENTAL 
Merzhausen und Au: Hexentalschule                            0761 45933-0 
Horben: Grundschule                                                    0761 21169834 
Sölden: Abt-Steyrer-Grundschule                                  0761 403351 
Wittnau: Franz-Xaver-Klingler-Grundschule                    0761 403842 
Jugendmusikschule Südlicher Breisgau                         07633 82711 
Volkshochschule Südlicher Breisgau (VHS)                    07633 9265-0 
Außenstelle Hexental (VHS)                                         0761 40161-33 

KINDERBETREUUNG IM HEXENTAL 
Au  
St. Johannes                                                                 0761 401399-21 
Kleinkindgruppe                                                           0761 401399-23 
Sarah Sehrer        Knöpfchen                                        0761 406523 
Cornelia Walter    Mäusekinder                                     0761 8885563 
Horben  
St. Agatha                                                                    0761 29806 
Kleinkindbetreuung (U3): 
Simone Heine                                                              0761 290632 
Karl Lermer                                                                 0761 1562890 
Julia Schönau                                                               0160 97970616 
Merzhausen 
Katholische Kindertagesstätte St. Gallus                       0761 403540 
Evangelische Johanneskindertagesstätte                      0761 404480 
Waldkindergarten Zwetschgenkinder                            0761 89764905  
Waldkindergarten Sonnenschein und                            0157 51981448 & 
Regentröpfchen                                                           0157 35657843 
Kinderkrippe Plumperquatsch                                       0761 38424030 
Kleinkindgruppe Wakiweia                                           0761 60872 
Tagesmutter (Fr. Pallesche)                                          0157 34454319 
Sölden  
St. Fides Kindergarten,                                                 0761 402046 
Kinderkrippe Marienkäfer 
Wittnau  
Kleinkindgruppe (1 bis 3 Jahre) 
Tagesgruppe und Waldgruppe (3 bis 6 Jahre)                0761 402033 
Wittnauer Wichtel, Tagesmutter Fr. M. Czensny             0179 1119110 
Kindertagespflege 
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, 
Fachstelle Kindertagespflege, Birgit Ruf-Killian             0761 2187-2634 
E-Mail: Birgit.Ruf-Killian@lkbh.de 

SOZIALE DIENSTE IM HEXENTAL 
Familienwerk Sölden 
Einsatzleitung                                                              0761 4010618 
Hospizbegleitung im Hexental                                     0761 4004331 
Begleitung von Schwerkranken,                                   0160 1046874 
Sterbenden und deren Angehörigen 

Sozialstation Mittlerer Breisgau                                   07633 9533-0 
Nachbarschaftshilfe Obere Möhlin                              07633 4065813 
Pflegewohngemeinschaft Merzhausen 
Hexentalstraße 5 a                                                       0761 42968354 
Nachbarschaftshilfen 
Merzhausen-Au, Juliane Lorenz                                     0761 403316 
Nachbarschaftsnetz Wittnau  
Barbara Schneider                                                        0761 702294  
Anna Erley                                                                   0761 4098229

Wichtige Kontakte und Rufnummern im Hexental
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Allgemeiner Teil

Öffentliche Bekanntmachung 

Hinweis zu öffentlichen Bekanntmachungen 

Die öffentlichen Bekanntmachungen der Verwaltungsgemeinschaft Hexental 
erfolgen, soweit keine sondergesetzlichen Bestimmungen bestehen (z. B. 
bei Bauleitplänen), durch die Bereitstellung auf der Internetseite der Verwal-
tungsgemeinschaft Hexental unter https://www.vghexental.de/vg-aktuell/
oeffentliche-bekanntmachungen/aktuelle-oeffentliche-bekanntmachungen. 
Als Tag der Bekanntmachung gilt der Tag der Bereitstellung. Die öffentlichen 
Bekanntmachungen können im Rathaus Merzhausen während der Öffnungs-
zeiten kostenlos eingesehen werden und sind gegen Kostenerstattung auch 
als Ausdruck zu erhalten. 

Amtliche Nachrichten 

Ortsübliche Bekanntgaben unter  
www.vghexental.de 

Wie bereits seit nach den Sommerferien in jedem Amtsblatt mitgeteilt, wer-
den ab sofort nun auch die ortsüblichen Bekanntgaben, welche bisher über 
das Amtsblatt erfolgten, auf die Internetform umgestellt. So wird beispiels-
weise auf Gremiensitzungen über die o. g. Website informiert. Nachdem die 
öffentlichen Bekanntmachungen schon seit geraumer Zeit über das Internet 
erfolgen (sofern keine sondergesetzlichen Bestimmungen bestehen), erfolgt 
nun eine Vereinheitlichung mit den ortsüblichen Bekanntgaben. Damit müs-
sen sich die Gemeindeeinwohner nicht mehr in unterschiedlichen Medien 
informieren. Auch nach Umstellung auf die Internet-Bekanntgabe sind wei-
terhin Hinweise im Amtsblatt vorgesehen, welche jedoch nicht rechtsver-
bindlich sind. Um entsprechende Beachtung wird gebeten. 

Gemeinsame Pressemitteilung des Regierungs-
präsidiums Freiburg, des Abwasserzweckverban-
des Breisgauer Bucht und der Gemeinde Merz-
hausen  
Ausbau der Ortsdurchfahrt Merzhausen (L 122, Hexentalstraße)  

Einzelhandels- / Gewerbebetriebe in Merzhausen sind immer anfahr-n

bar! 
Einfahrt „Hexentalstraße / Ziegelgasse“ ist Einbahnstraße / besonde-n

re Rücksichtnahme auf Fußgänger / Schulkinder 
Umleitung Radverkehr zwischen Au und Merzhausen weiterhin über n

„Alte Straße“ (Kontrollen) 
I. Aktuelle Hinweise und Ausblick für die nächsten Wochen:  
Zwischenzeitlich sind die Arbeiten im 3. Bauabschnitt, welcher auch die süd-
liche Hälfte des sehr komplexen Kreuzungsbereichs „Hexentalstraße/Dorf-
straße/Ziegelgasse“ umfasst, in vollem Gange. Aufgrund leichter Verzöge-
rungen durch Mitverlegungen von Versorgern sollte dieser, wenn alles plan-
mäßig verläuft und die Witterungsverhältnisse mitspielen, bis ca. Fastnacht 
2024 abgeschlossen werden. Im Anschluss daran folgt dann der nördliche 
Kreuzungsbereich bzw. Bauabschnitt 6. Leider geht es auch in diesen Bau-
abschnitten wieder sehr eng zu, was sowohl für die Bauarbeiter eine Heraus-
forderung darstellt, aber auch von den Verkehrsteilnehmern, vor allem wäh-
rend der Stoßzeiten etwas Geduld und gegenseitige Rücksichtnahme einfor-
dert. Besondere Beachtung bitten wir auch den Fußgängern, insbesondere 

Schulkindern beim Überqueren der Kreuzung „Ziegelgasse/Hexentalstra-
ße/Dorfstraße“ zu schenken.  
Durch die vor einigen Tagen erfolgte Verlagerung der Baustelle in den öst-
lichen Straßenbereich, wurde die Einfahrt „Hexentalstraße / Ziegelgasse“ 
von der L122 kommend als Einbahnstraße ausgewiesen. Fuß- und Radver-
kehr werden weiterhin möglich sein. Durch den damit verbundenen Wegfall 
eines Teilstücks des östlich (im Kreuzungsbereich) entlang der L122 verlau-
fenden Gehwegs musste die Fußgängerführung, insbesondere zum REWE-
Markt vorübergehend geändert werden. Hier bitten wir der Beschilderung zu 
folgen. Die Umleitung des PKW-Verkehrs in Gegenrichtung, d.h. von der 
Becherwaldstraße kommend, erfolgt mittels Beschilderung weiterhin über 
die „Alte Straße“.  
Der Radverkehr über die Landesstraße zwischen der Gemeinde Au und 
dem Kreuzungsbereich „Ziegelgasse/Hexentalstraße/Dorfstraße“, Merz-
hausen ist zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer bis auf Weiteres verboten. 
Dieser wird mittels Beschilderung weiterhin über die „Alte Straße“ (östlich 
des Sportpark Merzhausen) umgeleitet. Wir bitten um Beachtung, da das 
Verbot für Radfahrer regelmäßig durch die Polizei kontrolliert wird. 
Von den Arbeiten im Kreuzungsbereich sind auch die Einzelhandel- bzw. 
Gewerbebetriebe in der Ortsmitte betroffen, die jedoch während der 
gesamten Baumaßnahme anfahrbar sein werden. Diese bitten wir weiterhin 
regelmäßig zu unterstützen.  
Bei eventuellen vorübergehenden Einschränkungen im Bereich von Grund-
stückszufahrten empfehlen wir Anliegern im Einzelfall wie bisher, sich bei 
Bedarf direkt mit den Arbeitern vor Ort in Verbindung zu setzen. 
Die weitere Zeitschiene werden wir wie bisher bestmöglich und so zeitnah 
wie möglich hier bekannt geben. Aufgrund der 14-täglichen Erscheinungs-
weise unseres Amtsblattes und immer wieder neu auftretenden bzw. unvor-
hergesehenen Änderungen im Bauablauf, informieren wir zeitnah zusätzlich 
auf unserer Homepage unter https://www.merzhausen.de/rathaus-servi-
ce/aktuelles/neuigkeiten. 
Die vorgenannten Bauzeiten sind ohne Gewähr, da unvorhergesehene Ereig-
nisse, wie wetterbedingte Einflüsse, diese verlängern oder verkürzen kön-
nen. Weitere allgemeine Hinweise siehe unten II. Allgemeines. Die betrof-
fenen Bauabschnitte können Sie dem nachstehenden Lageplan entnehmen. 

 
II. Allgemeines: 
Wie bereits seit der Ausgabe vom 10. Februar 2023 angekündigt, haben die 
Bauarbeiten für den Ausbau der Ortsdurchfahrt in Merzhausen (L 122 Breis-
gau-Hochschwarzwald) am Montag, den 27. Februar 2023, begonnen. Ins-
gesamt sind ca. drei Jahre Bauzeit veranschlagt.  
Der Ausbau ist ein Gemeinschaftsprojekt der Gemeinde Merzhausen, des 
Abwasserzweckverbandes Breisgauer Bucht und dem Land Baden-Württem-
berg. Daneben werden insb. diverse Ver- und Entsorgungsleitungen mit-
saniert, für die weitere Dritte zuständig sind. Konkret werden – neben der 
reinen Straßenbelagssanierung durch das Land Baden-Württemberg – die  



Seite 6 Hexentäler Amtsblatt – Ausgabe 1 – 12. Januar 2024

Wasserleitungen (Gemeinde),  n

Straßenbeleuchtung (Gemeinde)  n

Entwässerung von Grundstückseinfahrten, wo notwendig (Verpflichtung n

privater Grundstückseigentümer)  
Schmutzwasser-/ Regenwasserkanäle inkl. deren Hausanschlussleitun-n

gen (Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht / Gemeinde)  
Stromleitungen (bnNETZE)  n

Breitband und Glasfaser (Deutsche Telekom, Zweckverband Breitband n

Breisgau-Hochschwarzwald / Gemeinde)  
Fuß- und Radwegeführung (Gemeinde / Land Baden-Württemberg)  n

z. T. instandgesetzt und/oder vollständig erneuert.  
Um eine lange Zeit im Vorfeld der Umsetzungen fast unumgänglich schei-
nende Vollsperrung der Hexentalstraße während der Bauzeit abzuwehren, 
konnte durch die Gemeindeverwaltung gemeinsam mit einigen Grund-
stückseigentümern entlang der Hexentalstraße erreicht werden, dass diese 
Teile ihrer privaten Grundstückszufahrten zur Verfügung stellen, um die 
benötigen Straßenquerschnitte für halbseitigen Verkehr zu erreichen. Ohne 
diese freiwillige Bereitschaft wären sowohl die Bürgerinnen und Bürger von 
Merzhausen, sowie insbesondere der Öffentliche Nahverkehr (Schüler- und 
Pendlerverkehr) vom und in das obere Hexental während der Bauzeit, teils 
über viele Monate abgeschnitten und gezwungen gewesen, den Schönberg 
je nach Fahrziel mit erheblichem Umweg und Zeitaufwand über die west-
liche Seite zu umfahren. An diesem Beispiel zeigt sich, wie durch die Bereit-
schaft Weniger, miteinander Lösungen zu finden, einer großen Bevölke-
rungsgruppe sowie den öffentlichen Verkehrsbetrieben die wohl größten 
Einschränkungen erspart werden konnten. An dieser Stelle sei diesen Grund-
stückseigentümerinnen und –eigentümern noch einmal ein besonderer Dank 
ausgesprochen.  
Insgesamt wird es nun bei dieser komplexen Maßnahme insgesamt 19 Bau-
abschnitte über mehr oder weniger kurze Distanzen geben. Um den halbsei-
tigen Verkehr zu gewährleisten, werden je Bauabschnitt die jeweils östliche 
bzw. westliche Fahrbahnseite direkt nacheinander saniert bzw. ausgebaut.  
Während der Sanierung sind die Anliegergrundstücke sowie die Grundstü-
cke, die deren Zufahrt mitnutzen, innerhalb des betroffenen Bauabschnitts 
von der Hexentalstraße aus nur fußläufig erreichbar. Ein An-/Abfahren mit 
Fahrzeugen wird ausdrücklich nicht möglich sein. Ggf. kann vor Ort mit den 
im Einsatz befindlichen Firmen geklärt werden, ob es anderweitige Zufahrts-
möglichkeiten gibt. Wir bitten hier jedoch um Verständnis, dass die Firmen 
– dabei, wie auch bei der übrigen Arbeit – die Arbeitsschutzvorschriften aus 
Haftungsgründen zwingend einhalten müssen.  
Wie oben bereits erwähnt, kann die Straßensanierung glücklicher Weise mit 
einer halbseitigen Sperrung erfolgen, sodass ein dauerhaftes Befahren der 
Straße selbst (L122, Hexentalstraße) für Fahrzeuge sowie der Fußgängerver-
kehr gemäß entsprechender Beschilderung (analog einer Verkehrsrecht-
lichen Anordnung durch die Straßenverkehrsbehörde) möglich bleibt.  
Um rechtzeitig zum Beginn der Sanierung der L 122 die Möglichkeit zu schaf-
fen, den Fuß- bzw. Radverkehr zwischen Au und Merzhausen über die „Alte 
Straße“ führen zu können, konnten die Sanierungsarbeiten an der Alten Stra-
ße fast als Punktlandung rechtzeitig abgeschlossen werden.  
Somit wäre dies, gemessen an der voraussichtlich ca. dreijährigen Bauzeit 
für die L 122, eine gute und sichere alternative Wegführung für den Fuß- und 
Radverkehr durch Merzhausen, vor allem für Schülerinnen und Schüler, aber 
auch ältere Menschen, wiederhergestellt.  
Da die Maßnahmendurchführung sehr komplex ist und sich täglich durch 
unvorhergesehene Einflüsse Änderungen ergeben können, werden Sie über 
notwendige kurzfristige Einschränkungen möglichst rechtzeitig durch das 
Baustellenpersonal der Baufirma, Ch. Pontiggia, Waldkirch vor Ort informiert. 
Weitere Informationen erhalten Sie über die Homepage der Gemeinde Merz-
hausen (https://www.merzhausen.de/unsere-gemeinde/projekte/aktuelle-
projekte unter dem Punkt „Sanierung Landesstraße 122 Ortsdurchfahrt“) 
sowie über Pressemitteilungen im Amtsblatt. Sobald bekannt ist, wann der 
nächste Bauabschnitt planmäßig beginnt, wird dies im Amtsblatt neu ver-
öffentlicht.  
Gemeinsam werden alle Beteiligten versuchen, die Gesamtmaßnahme so 

zügig als möglich durchzuführen, sowie die Einschränkungen für die durch 
die Maßnahme betroffenen Personen, unter bestmöglicher Abwägung aller 
Interessen, so gering wie möglich zu halten. Gleichwohl bitten wir um Ihre 
Unterstützung sowie um Nachsicht und Verständnis für mögliche Einschrän-
kungen.  
Zusätzlich ergeht an dieser Stelle noch der Hinweis der SBG Südbadenbus 
GmbH zum Linienverkehr der Linie 7208:  
Es ist beabsichtigt, den Linienverkehr während der gesamten Bauzeit weit-
gehend unverändert nach bestehendem Fahrplan weiterzuführen. Die 
Bedienung der Haltestelle Merzhausen Ortsmitte/FORUM muss leider entfal-
len. Der Bürgerbus Merzhausen ist während der ersten Bauabschnitte nicht 
von der Baustelle betroffen. Ob während der Bauphase sonstige Haltestel-
lenverlegungen erforderlich werden, muss je nach Erreichen der einzelnen 
Bauabschnitte entschieden werden. Die entsprechenden Verkehrsmeldun-
gen sind unter dem folgenden Link abrufbar:  
https://www.dbregiobus-bawue.de/aktuell/verkehrsmeldungen/sued-
badenbus 

Anpassung der Abfallgebühren ab 01.01.2024 

Ab dem laufenden Jahr wird es bei der ALB Gebührenanpassungen geben. 
Diese betreffen die Behältergebühren, Express-Sperrmüll, die neue Express-
Abfuhr von Elektro-Großgeräten sowie Entsorgungsgebühren für Selbstanlie-
ferer für einzelne Abfallfraktionen. 
Die Grundgebühr ist von den Änderungen nicht betroffen und bleibt unver-
ändert. 
Grund für die Gebührenanpassung sind deutliche Kostensprünge aufgrund 
neuer Sammelverträge, Kostensteigerungen bei der Abfallentsorgung und 
dem seit Ende 2022 deutlich zu verzeichnenden Einbruch bei den Altpapier-
erlösen. 
Auf der Homepage der Abfallwirtschaft unter „rechtliche Grundlagen“ finden 
Sie die Neufassung der Abfallwirtschaftssatzung und das Gebührenverzeich-
nis für die Abfallentsorgung des Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald ab 
01.01.2024. 
Ihre Abfallwirtschaft Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (ALB) 
Haben Sie noch Fragen? 
Gebühreneinzug der ALB: 0761 2187 8844 
gebuehreneinzug@lkbh.de 
www.lkbh.de/alb 

Ausfall der Müllabfuhr bei Straßenglätte 

Im Winter kann es vorkommen, dass die Entsorgungsunternehmen einzelne 
Straßenzüge aufgrund Glätte oder Schnee nicht anfahren können. 
In solchen Fällen gilt die folgende Regelung: 

Falls Müllgefäße am Abfuhrtag witterungsbedingt nicht geleert werden n

können, bitte die Gefäße noch stehen lassen. Es wird versucht, innerhalb 
von 2 Werktagen die Leerung nachzuholen. 
Ist auch während dieses Zeitraumes keine Abfuhr möglich, werden die n

Müllgefäße erst wieder am nächsten regulären Abfuhrtag geleert. Bei 
Ihrer Gemeindeverwaltung erhalten Sie in diesen Ausnahmenfällen für 
Bio- und Restabfall einen „Winternotfallsack“. Dieser wird bei der nächs-
ten Restmüllabfuhr mitgenommen. 

Haben Sie noch Fragen? 
Abfallberatung Tel.: 0761 2187 9707 www.lkbh.de/alb 
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Gemeinde Merzhausen 
Die rechtsverbindliche Stellenausschreibung erfolgte im Stellenteil der Badi-
schen Zeitung am 5. Januar 2024. Ergänzend hierzu erfolgt eine Ausschrei-
bung im Staatsanzeiger für Baden-Württemberg. 

 

Aktuelle Information zur Angrenzerbenachrichti-
gung im Rahmen von baurechtlichen Verfahren 

Am 25. November 2023 ist das "Gesetz zur Digitalisierung baurechtlicher 
Verfahren" in Kraft getreten, durch welches insbesondere die Landesbauord-
nung (LBO) zum Teil wesentlich geändert wurde. 
Bislang wurden in Zusammenhang mit baurechtlichen Verfahren im Regelfall 
sämtliche Eigentümer von einem Bauvorhaben benachrichtigt, deren Grund-
stücke an das jeweilige Baugrundstück angrenzen.  
Mit der vorgenannten Änderung begrenzt der Gesetzgeber die Benachrich-
tigung von Angrenzern künftig nun nur noch auf Fälle, in denen Abweichun-
gen, Ausnahmen oder Befreiungen von nachbarschützenden Vorschriften 
des öffentlichen Baurechts erforderlich werden (§ 55 LBO). Hier können die 
betroffenen Angrenzer weiterhin innerhalb eines Zeitraumes von vier 
Wochen Einwendungen vorbringen.  
Dies wird künftig dazu führen, dass Benachrichtigungen von Angrenzern nur 
noch in den benannten und somit in voraussichtlich seltenen Fällen erfolgen 
werden.  
Unabhängig von der geänderten Regelung prüft die Untere Baurechtsbehör-
de die Vereinbarkeit des Bauvorhabens mit den jeweils zu prüfenden öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften. 
Angrenzer, deren Einwendungen nicht entsprochen wurde oder deren 
öffentlich-rechtlich geschützte nachbarliche Belange durch das Vorhaben 
berührt sein können, werden im Nachgang über die jeweilige Entscheidung 
informiert. 
Im Falle der Durchführung eines Kenntnisgabeverfahrens nach §  51 LBO 
erfolgt grundsätzlich keine Benachrichtigung von Angrenzern mehr, da hier 
eine Entscheidung über Abweichungen, Ausnahmen oder Befreiungen 
gesetzlich ausgeschlossen ist. 
Diese Änderung findet gemäß § 77 Absatz 1 LBO Anwendung auf Verfahren, 
die ab dem 25. November 2023 eingereicht wurden.  

Allgemeine Nachrichten  

Deutschland-Tickets und Jugendtickets sorgen 
für starkes Abo-Wachstum im RVF 

Stammkundschaft liegt bei rund 92.000 Abonnentinnen und Abonnenten n

Nachfrage an einzelnen Monatskarten und Fahrscheinen für gelegentliche n

Fahrten rückläufig 
Abos werden künftig auf einer Chipkarte ausgegeben n

Freiburger Verkehrs AG (VAG) organisiert anspruchsvolle Umstellung auf n

digitalen Vertrieb für RVF 
Im aktuellen Jahr kann der RVF ein starkes Wachstum bei der Zahl seiner 
Stammkundschaft vermelden. Mehr Fahrgäste denn je sind dauerhaft mit 
dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs. War in der Vergangenheit das Abo 
der RegioKarte bereits ein Erfolgsgarant, so stieg die Nachfrage nach einem 
Abonnement durch die Einführung des Deutschland-Tickets für Erwachsene 
nochmals stark an. Viele Fahrgäste sind vom RegioKarten-Abo auf das Abo 
des Deutschland-Tickets umgestiegen. „Wir konnten aber mit dem Deutsch-
land-Ticket auch viele neue Kundinnen und Kunden im Abo gewinnen“ sagt 
Dorothee Koch, Geschäftsführerin des RVF. „In Summe ist die Anzahl erwach-
sener Abonnentinnen und Abonnenten von Mai bis November um rund 70 
% gestiegen, sie lag im November bei rund 92.000. Zum Glück haben wir 
mit der Freiburger Verkehrs AG (VAG), die alle Abos im RVF betreut, einen 
zuverlässigen Partner, der die große Zahl an Kundinnen und Kunden 
bedient.“, so Koch weiter. Auch das RVF JugendTicket BW, das zum Dezember 
2023 zu einem vergünstigten Deutschland-Ticket für Jugendliche umgewan-
delt wurde, hat sich sehr positiv entwickelt. Über die Monate seit Einführung 
im März nahm die Zahl der Abonnentinnen und Abonnenten um 31 % zu und 
lag Ende November bei rund 38.000. 
Beim RVF ist man stolz auf den Erfolg und hofft, auch in Zukunft mit den 

Gemeinde Merzhausen 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 

Der Stelle der/des hauptamtlichen  
Bürgermeisterin/Bürgermeisters (m/w/d) 

der Gemeinde Merzhausen mit rund 5.400 Einwohnern ist aufgrund Wahl 
des bisherigen Amtsinhabers zum Landrat des Landkreises Breisgau-
Hochschwarzwald mit Wirkung zum 1. März 2024 neu zu besetzen. Die 
Amtszeit beträgt 8 Jahre. Die Besoldung richtet sich nach den gesetzli-
chen Bestimmungen. 
Die Wahl findet am Sonntag, 10. März 2024, eine eventuell notwendig 
werdende Stichwahl am Sonntag, 24. März 2024, statt. 
Wählbar sind Deutsche im Sinne von Artikel 116 des Grundgesetzes und 
Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union 
(Unionsbürgerinnen/Unionsbürger [m/w/d]), die vor der Zulassung der 
Bewerbungen in der Bundesrepublik Deutschland wohnen. Die Bewer-
berinnen/Bewerber (m/w/d) müssen am Wahltag das 18. Lebensjahr 
vollendet haben und müssen die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit 
für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grund-
gesetzes eintreten.  
Nicht wählbar sind die in § 46 Abs. 2 und in § 28 Abs. 2 i. V. m. § 14 Abs. 
2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) genannten Per-
sonen. 
Die Bewerbungsfrist hat am 6. Januar 2024 begonnen, Bewerbungen 
können bis spätestens Dienstag, 13. Februar 2024, 18:00 Uhr, schrift-
lich bei der Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses, der 1. Bürger-
meister-Stellvertreterin Hannah Kegel, Bürgermeisteramt Merzhausen, 
Friedhofweg 11, 79249 Merzhausen, verschlossen mit der Aufschrift 
„Bürgermeisterwahl“ eingereicht werden. 
Der Bewerbung sind folgende Unterlagen beizufügen oder spätestens bis 
zum Ende der Einreichungsfrist (siehe oben) nachzureichen: 

Zehn Unterstützungsunterschriften von im Zeitpunkt der Unterzeich-n

nung wahlberechtigten Personen einzeln auf amtlichen Formblättern 
(Formblätter werden auf Anforderung der Bewerberin/des Bewerbers 
[m/w/d] unter Angabe des Namens und der Hauptwohnung von der 
Gemeindeverwaltung Merzhausen, Friedhofweg 11, 79249 Merzhau-
sen, kostenfrei ausgegeben); 
eine für die Wahl von der Wohngemeinde der Hauptwohnung der n

Bewerberin/des Bewerbers (m/w/d) ausgestellte Wählbarkeits-
bescheinigung auf amtlichem Vordruck; 
eine eidesstattliche Versicherung der Bewerberin/des Bewerbers n

(m/w/d), dass kein Ausschluss von der Wählbarkeit nach § 46 Abs. 2 
der Gemeindeordnung vorliegt, auf amtlichem Vordruck; 
Unionsbürgerinnen/Unionsbürger (m/w/d) müssen außerdem zu ihrer n

Bewerbung eine weitere eidesstattliche Versicherung auf amtlichem 
Vordruck abgeben, dass sie die Staatsangehörigkeit ihres Herkunfts-
mitgliedstaates besitzen und in diesem Mitgliedstaat ihre Wählbarkeit 
nicht verloren haben. In Zweifelsfällen kann auch eine Bescheinigung 
der zuständigen Verwaltungsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats 
über die Wählbarkeit verlangt werden. Ferner kann von Unionsbür-
gerinnen/Unionsbürgern (m/w/d) verlangt werden, dass sie einen 
gültigen Identitätsausweis oder Reisepass vorlegen und ihre letzte 
Adresse in ihrem Herkunftsmitgliedstaat angeben. 

Die Bewerbung umfasst im Falle einer notwendig werdenden Stichwahl 
auch die Teilnahme an der Stichwahl. Eine Rücknahme der Bewerbung 
nach der ersten Wahl ist nicht möglich (§ 10a Abs. 1 des Kommunalwahl-
gesetzes). Ort und Zeit der persönlichen Vorstellung in einer öffentlichen 
Versammlung werden den Bewerberinnen und Bewerbern (m/w/d) 
rechtzeitig mitgeteilt. 
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Deutschland-Tickets zusätzliche Fahrgäste an Bus & Bahn binden zu können. 
Kehrseite des Erfolgs 
Der Erfolg des Deutschland-Tickets und RVF JugendTicketsBW bringt zugleich 
einen Rückgang der Nachfrage bei anderen Fahrscheinen mit sich: vor allem 
einzelne Monatskarten werden gegenüber dem Vorjahresmonat Oktober 
deutlich weniger gekauft, sowohl bei Erwachsenen (-74 %) als auch bei 
Schülerinnen, Schülern und Jugendlichen (-67 %). Auch im Bereich der Fahr-
scheine für gelegentliche ÖPNV-Nutzung sind Auswirkungen des Deutsch-
land-Tickets erkennbar. Die digitalen Kanäle MobilTicket und LuftLinie liegen 
z.T. deutlich unter den Verkaufszahlen der Monate vor Einführung des D-
Tickets. Auch wenn die Verkaufszahlen der TagesKarte noch über den Werten 
zu Jahresbeginn liegen – die starken Sommer-Monate fallen deutlich gerin-
ger aus als üblich. Einzelfahrscheine – für die Einnahmen im Gelegenheits-
verkehr besonders bedeutsam – habe sich auch rückläufig entwickelt. 
Umstellung stellt große Herausforderung dar: Abos werden künftig auf 
einer Chipkarte ausgegeben  
Sämtliche Deutschland-Tickets – neben dem D-Ticket für Erwachsene auch 
das D-Ticket Job sowie das D-Ticket JugendBW – werden in Zukunft beim RVF 
auf einer Chipkarte ausgegeben. Mit der Umstellung folgt der RVF der Vor-
gabe des Bundes, wonach Deutschland-Tickets nur in „digitaler“ Form ver-
trieben werden dürfen. 
Diese Chipkarte, beim RVF „MobilitätsKarte“ genannt, enthält ein Kontroll-
Medium, das digital ausgelesen werden kann und so sicherstellt, dass das 
Ticket in ganz Deutschland als Fahrschein anerkannt wird. Bis Ende März sol-
len alle Abonnentinnen und Abonnenten eines Deutschland-Tickets eine 
Chipkarte erhalten haben. Wer ein Abo der RegioKarte hat, erhält weiterhin 
Monatsabschnitte auf Papier.  
Betreut werden sämtliche Abonnements im RVF durch das AboCenter der 
VAG. „In den letzten Wochen haben wir mit Hochdruck daran gearbeitet, die 
Abos des Deutschland-Tickets auf der Chipkarte anzubieten. Auch wenn man 
es am Ende der Chipkarte vielleicht nicht ansieht – die Technik, die darin 
steckt, ist komplex. Ich bin froh, dass unser Vertrieb zusammen mit dem RVF 
und unseren Dienstleistern hier so zuverlässig und engagiert arbeitet.“, sagt 
Simone Stahl, Prokuristin bei der VAG. Das AboCenter der VAG hatte sich 
bereits im Frühjahr personell verstärkt, um die gestiegene Zahl an Abonnen-
tinnen und Abonnenten gut zu betreuen und alle immer rechtzeitig mit 
einem Fahrschein zu versorgen. „Wir sind sehr froh, dass die VAG auch unter 
großem Zeitdruck alle mit dem Deutschland-Ticket verbundenen Prozesse 
professionell begleitet und zum Abschluss bringt,“, erklärt Dorothee Koch.  

Klimagespräch für das Hexental 
Das Klimagespräch für das Hexental findet am 25. Januar ab 18:30 Uhr im 
FORUM Merzhausen statt (Einlass: 18:00 Uhr).  
Hierzu lädt die Gemeinde Merzhausen und der gemeinnützige Freiburger 
Verein Allianz für WERTEorientierte Demokratie e.V. (AllWeDo) alle interes-
sierten Bürger:innen aus dem Hexental ein. Das Klimagespräch ist Teil der 
Umsetzungsstrategie des Klimabürger:innenrates Region Freiburg zum The-
menschwerpunkt „100% Erneuerbare Energien“ (*).  
Das Ziel der Klimagespräche ist, ausgehend von den ambitionierten Empfeh-
lungen des Klimabürger:innenrates, gemeinsam weiterzudenken, wie die 
Region zu 100 % Erneuerbaren Energien gelangen kann. Was kann jede:r 
beitragen, damit der Wandel gelingt? Dazu wird ein umfangreiches Pro-
gramm angeboten, bei dem Interessierte mit verschiedenen Akteuren wie 
Klimainitiativen, Genossenschaften, aber auch anderen Gästen ins Gespräch 
kommen können. Das Themenspektrum reicht dabei von der Installation von 
PV, über die Investition in Windkraft in der Region, bis hin zu Energiesparen 
im eigenen Haushalt.  
(*) 2022 fand in der Region Freiburg der erste, interkommunale Klimabür-
ger:innenrat Deutschlands statt, der seither vierfach mit regionalen, aber 
auch nationalen Preisen ausgezeichnet wurde – zuletzt mit der Auszeichnung 
„Gute Bürgerbeteiligung“ des Kompetenzzentrums Bürgerbeteiligung e.V.. 
Als Ergebnis der Beratungen der 91 geloste Bürger:innen aus den insgesamt 
16 teilnehmenden Kommunen stand im Herbst des Jahres ein umfangreiches 
Bürgergutachten mit 48 Empfehlungen, wie die Region zu 100% Erneuerba-

ren Energien kommen kann. Dieses bildet den inhaltlichen Rahmen für die 
Klimagespräche. 
Zur besseren Planung bitten wir um Anmeldung bis zum 18.01. Das geht 
ganz einfach und formlos per E-Mail an veranstaltungen@allwedo.eu oder 
telefonisch unter 0160-92570639.  
Wichtig: Nennen Sie uns bei der Anmeldung bitte den Ort im Hexental, 
in dem Sie wohnen. Bitte teilen Sie uns auch mit, falls Sie Unterstützung 
brauchen, um teilnehmen zu können (Kinderbetreuung, eingeschränkte 
Mobilität o.a.). Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: 
www.allwedo.eu 
Beteiligte Kommunen: Au, Bollschweil, Buchenbach, Elzach, Emmendingen, 
Freiburg, Gundelfingen, Horben, Kirchzarten, Merzhausen, Müllheim, Neuen-
burg, Oberried, Schallstadt, Stegen, Wittnau. 
Allianz für WERTEorientierte Demokratie e.V. / AllWeDo führte seit der 
Gründung 2017 zahlreiche Veranstaltungen durch – allen voran demokratie-
stärkende, dialogische Formate zu den Wahlen, aber auch Formate für und 
mit Kindern und Jugendlichen. 
Ansprechpartner: 
Herr Daniel Hiekel, AllWeDo e.V., Ellen-Gottlieb-Str. 7, 79106 Freiburg im 
Breisgau. E-Mail: info@allwedo.eu 

SKM Freiburg e. V. 
Rechtliche Betreuung als Ehrenamt  
Der SKM Breisgau-Hochschwarzwald bietet ein Basis-Seminar für Interessier-
te an, die ehrenamtlich eine rechtliche Betreuung übernehmen möchten 
oder dies bereits tun.  
Auch wenn die Betreuung im familiären Umfeld erfolgt, ist eine Teilnahme 
möglich. Das Seminar selbst ist kostenlos und besteht aus fünf Modulen. Das 
nächste Seminar startet am 21. Februar und umfasst fünf Mittwochabende 
jeweils 17 bis 20 Uhr.  
Informationen und Anmeldung (bis 10.02.2024) unter 0761/34621oder per 
Mail an post@skm-breisgau.de  

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe 
Zeugenaufruf 1 
Am Di., 02.01.2024 kam es gegen 15:43 Uhr auf dem Schönberg, im Bereich 
der Berghauser Kapelle (Naturschutzgebiet), zu einem Einsatz der Polizei 
und Feuerwehr, da dort durch Spaziergänger eine brennende Weide (Baum) 
festgestellt wurde.  
Aufgrund der Umstände/Witterung geht die Polizei von einer möglichen 
Sachbeschädigung durch Brandlegung aus.  
Zeugen die hierzu Angaben machen können werden gebeten, sich beim Poli-
zeiposten Ehrenkirchen unter Tel. 07633 806180 zu melden.  
Zeugenaufruf 2 
Erst nachträglich am 03.01.2024 wird der Polizei ein Sachverhalt aus der Sil-
vesternacht (00:30 Uhr) vom Schlossweg, Zufahrtsstraße zum Jesuiten-
schloss mitgeteilt.  
Bislang unbekannte männliche Personen seien aus dem Pkw (Kennzeichen 
hier bekannt) auf der Straße zum Jesuitenschloss ausgestiegen, da sie auf-
grund von vielen Personen nicht durchgekommen seien und der Fahrer 
(Beschreibung: männlich, stämmig gebaut, seitlich rasierte Haare oben nach 
hinten gegeelt trug einen langen schwarzen Mantel) hier mit einer Pistole 
(vermutlich Schreckschusswaffe) mehrfach in die Luft geschossen habe. Der 
genannte Fahrer und weitere Mitfahrer hätten die umstehenden darüber 
hinaus beleidigt.  
Zeugen oder Geschädigte des beschriebenen Vorganges werden gebeten 
sich mit dem Polizeiposten Ehrenkirchen, Tel. 07633 80618-0, in Verbindung 
zu setzen. 
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Betriebsmanagement für Handwerksmeister  
Meister und Meisterinnen sowie Führungskräfte aus Handwerk und Mittel-
stand haben bei der Fortbildung "Geprüfter Betriebswirt (HwO)" die Chance, 
sich innerhalb von zwei Jahren gezielt auf das Management eines Unterneh-
mens vorzubereiten. Am 27. Januar startet dazu an der Gewerbe Akademie 
der Handwerkskammer Freiburg ein berufsbegleitende Kurs, der dem DQR-
Niveau 7 zugeordnet ist. Der Unterricht findet an zwei Abenden pro Woche 
online statt sowie an ein bis zwei Samstagen im Monat in Präsenz.  
Zu den Inhalten zählen die strategische Planung und Organisation eines 
Betriebs. Mitarbeiter zu gewinnen und zu führen sowie neue Projekte zu 
entwickeln sind weitere zentrale Themen. Das praxisnahe Wissen kann 
sofort im Beruf angewendet werden.  
Die Weiterbildung wird über das Aufstiegs-BAföG bezuschusst.  
Auskünfte bei der Gewerbe Akademie, Telefon 0761/15250-24, 
www.gewerbeakademie.de.  

Feuerwehr 

Feuerwehreinsätze im Hexental 
Zwei Bäume zu Weihnachten 
An Heilig Abend gegen 07:30 Uhr bescherte uns das stürmische Wetter einen 

Einsatz im Bereich des Rückhaltebeckens in der Selzenstraße. Ein Baum, ca. 
20cm im Durchmesser, lag quer über der Ortsverbindungstraße nach Horben. 
Er wurde durch uns zerteilt und zur Seite geräumt.  
Am 26.12.23 gegen 10:30 Uhr kam es erneut zu einer Alarmierung in diesem 
Bereich, die Lage stellte sich ähnlich dar. Wieder lag ein Baum quer über der 
Ortsverbindungsstraße. Dieses Mal war der Baum jedoch durch einen auf-
merksamen Landwirt mit seinem Traktor bereits entfernt worden.  
An beiden Feiertagen war die Feuerwehr Au mit 10 Mann im Einsatz. 

Stellenanzeigen 

 

Kath. Kindergarten St. Agatha Horben  
Starte mit uns durch 
Kindergartenleitung (m/w/d) unbefristet mit 100% und 50% Freistellung 
Pädagogische Fachkraft (m/w/d) unbefristet in Voll- und Teilzeit  

Stellenausschreibung Gemeinde Au 

Die Gemeinde Au bietet zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine unbefris-
tete Stelle als 

Sachbearbeiter (m/w/d) Bürgerbüro / Flüchtlingsbetreuung 

Ihre Aufgaben sind im Wesentlichen… 
Melde- und Passwesen n

Gewerberegister n

Fundsachen n

Entgegennahme von Sozialanträgen n

unterstützende Tätigkeiten in der Flüchtlingsbetreuung n

Änderungen des Aufgabengebiets bleiben vorbehalten. 

Sie bringen mit… 
eine abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfachangestellter n

(m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation 
umfassende EDV-Kenntnisse und eine Aufgeschlossenheit gegenüber n

Neuerungen 
Kommunikationsfähigkeit n

dienstleistungsorientierter, freundlicher und souveräner Umgang mit n

Bürgerinnen und Bürgern 
selbstständiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten n

Teamfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit n

die Bereitschaft zur interkommunalen Zusammenarbeit n

Wir bieten... 
eine Stelle in Teilzeit (50 %)  n

eine interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit n

Vergütung gemäß TVöD entsprechend der Vorbildung und Berufserfah-n

rung 
Jahressonderzahlung, Leistungsprämie, eine betriebliche Altersvorsor-n

ge 
regelmäßige Fortbildungsangebote n

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung mit den übli-
chen Unterlagen bis zum 18.02.2024 an die Gemeinde Au, Dorfstr. 25, 
79280 Au oder als PDF-Datei per E-Mail an gemeinde@au-hexental.de. 
Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung bevor-
zugt berücksichtigt. Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Frau Viktoria 
Betger, Tel. 0761 – 40139914 oder betger@au-hexental.de. 

Die Pflegewohngemeinschaft Merzhausen ist eine ambulant betreute Wohn-
gemeinschaft für zwölf Einzelpersonen mit Betreuungs- und Pflegebedarf. Die 
Präsenzkräfte werden im Auftrag der Gemeinde Merzhausen vom Caritasver-
band für den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald rund um die Uhr tätig. Der 
Mietvertrag wird jedoch mit der Gemeinde geschlossen. Im Fokus des  
Bewohneralltages steht dabei das selbstbestimmte Miteinander, bei dem die 
Präsenzkräfte in dem Umfang unterstützen, in dem der Einzelne einen Bedarf 
hat. Jeder Bewohner soll so viel wie möglich seinen privaten Alltag haben 
sowie die Möglichkeit, seinem persönlichen Bedürfnis entsprechend, am  
Gemeinschaftsleben teilzunehmen. Hierzu hat jeder Bewohner sein eigenes 
Zimmer mit Sanitärbereich. Die Gemeinschaftsflächen sind großzügig  
ausgestaltet (Wohn-/ Essbereich, Essküche, Terrasse).  Die Gemeinde Merz-
hausen und der Caritasverband freuen sich daher über neue Interessenten. 
Bei Interesse am Einzug können Sie sich an den Caritasverband wenden (Te-
lefon der Pflege WG: 0761 42968354). Wir freuen uns auf Sie! 

 
Pflegewohngemeinschaft Merzhausen 
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Ein Haus bauen, in dem Kinder und Krippenkinder leben und lernen wie in 
einer großen Familie. Begleiten Sie gemeinsam mit einem offenen und 
freundlichen Team die Kinder auf ihrer Forschungsreise. 
Haben Sie Lust mit uns durchzustarten? Dann lesen Sie weiter oder bewer-
ben sich am besten gleich info@gkg-freiburg.de 
Alle Fragen zu Bewerbung und Stelle beantwortet gerne 
Marion Ewing 0761/3868918 
https://www.kath-geht.de/unsere-kindertagesstaetten/kita-st-agatha-hor-
ben/ 
Eingruppierung: Eine mit S13 TVSuE bewertete und unbefristete Stelle 
Sozialleistungen: Kinderzulage 120€, Jahressonderzahlungen, monatliche 
Mehrvergütung von 120€, Ergänzungsentgelt, Vermögenswirksame Leistun-
gen, Zuschuss zum Jobticket, Betriebliche Altersvorsorge (KZVK), Anleitungs-
pauschale 
Gesundheitsmanagement: Jobrad, Hansefit 
Urlaub & Arbeitsbefreiung: Verkürzung der Wochenarbeitszeit bei Kindern 
unter 12 Jahren oder ab Vollendung des 60. Lebensjahrs, 30 Tage Urlaub und 
2 Regenerationstage, Arbeitsbefreiung für verschiedene Anlässe wie z.B. Hl. 
Abend und Silvester. Regelungen zur Vereinbarung von Familie & Beruf, Park-
platz vorhanden 
Werde Teil unserer Teams – Wir freuen uns Sie kennenzulernen 

Umweltecke  

Zu verschenken – Selbstabholer –  
Angebote zur kostenlosen Veröffentlichung bitte an die Redaktion: 
amtsblatt@merzhausen.de – Tel. 40161-59 

Langlaufskier mit Schuhen, Größe 41, 0761 407519 n

Landwirtschaft 

Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e. V. 
Der Kreisverband Hochschwarzwald im BLHV hält am Mittwoch, 17.01.2024 
um 19:30 Uhr in der Schwarzwaldhalle, Sportplatz 1, 79274 St. Märgen seine 
Kreisversammlung ab. 
Das Thema der Veranstaltung lautet:  
Veränderungen im Haus der Bauern – Neue Ansprechpartner*innen – aktu-
elle Themen 
Tagesordnung: 

Begrüßung  1.
Top Themen aus der Kreisvorstandschaft 2.
Rückblick und Neues aus der Geschäftsstelle 3.
Neue Gesichter, neue Themen:  4.
Ehrungen 5.
Grußworte 6.
Verschiedenes, Diskussion 7.

Alle Mitglieder und deren Familien sowie alle Interessierten sind herzlich 
eingeladen. 

Überregionales Lehrgangsangebot für Privat-
waldbesitzer/innen an den Forstlichen Bildungs-
einrichtungen von ForstBW AöR 

Hier die aktuellen Angebote bis Juli 2024: 

Forstliches Bildungszentrum Königsbronn 

29.01.-02.02.2024 WF23-26. Fortbildung zur Forstmaschinenführerin und 
zum Forstmaschinenführer, Modul 1: Technik 

13.-15.02.2024 WF23-3. Holzernte-Grundlehrgang -Modul B- 

26.02.-01.03.2024 WF23-26. Fortbildung zu Forstmasch.-Führ., Modul 2: 
Umweltverträglicher Maschineneinsatz 

04.-08.03.2024 WF23-26. Fortbildung zu Forstmasch.-Führ., Modul 3: Holz-
rücken mit dem Forstschlepper 

11.-22.03.2024 WF23-26. Fortbildung zu Forstmasch.-Führ., Modul 4: Forwar-
der 

26.03.2024 WF23-12. Sachkunde-Nachweis „wiederkehrende Seilwinden-
Prüfung“ *%* 

27.03.2024 WF23-13. Sachkunde-Nachweis „wiederkehrende Forstkran-Prü-
fung“ *%* 

30.04.2024 WF23-14. Grundlagen der Seilwindenbedienung *PW* 

06.-08.05.2024 WB23-5. Durchforstung für Privatwaldbesitzende *PW* 

24.06.-12.07.2024 WF23-26. Fortbildung zu Forstmasch.-Führ., Modul 5: Har-
vester 

16.-18.07.2024 WB23-5. Durchforstung für Privatwaldbesitzende *PW* 

24.07.2024 WF23-12. Sachkunde-Nachweis „wiederkehrende Seilwinden-
Prüfung“ *%* 

25.07.2024 WF23-13. Sachkunde-Nachweis „wiederkehrende Forstkran-Prü-
fung“ *%* 

Anmeldung: möglichst bis acht Wochen vor Beginn beim Veranstalter 

Teilnahmekreis: Personen aus den Bereichen Privatwaldbesitz, Revierlei-
tung, FBG-Angehörige, Betriebsangehörige von Kommunen und Unterneh-
men, Interessierte 

Kosten: Lehrgangsgebühren, wenn nicht anders vermerkt: 80 € pro Tag. 
Abweichende Lg.-Gebühr bei Motorsägen-Lehrgängen (90 €/Tag) und den 
Modulen zur Forstmaschinenführung (750 €/Woche). Kennzeichnung *PW*: 
Bei Privatwaldbesitz in Ba-Wü unter 200 ha ermäßigte Gebühr: 40 € pro Tag. 
Kennzeichnung *%*: Bei Mitgliedschaft in der SVLFG sind die Sachkundelehr-
gänge für Winden- und Forstkranprüfung gebührenfrei. Am FBZ Königsbronn 
ggf. Unterkunft und Verpflegung für ca. 30 € pro Tag bei Vollpension. 

Die Belegung der Lehrgänge erfolgt nach der Reihenfolge der Anmeldungen. 

Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bildungs-
angebotes 2023/24. 

Nähere Informationen und Anmeldung bei: 

ForstBW, Forstliches Bildungszentrum Königsbronn, Stürzelweg 22, 89551 
Königsbronn, Tel: 07328/80349-99, Fax: 07328/9603-44, e-mail: fbz.koe-
nigsbronn@forstbw.de  

Das gesamte Lehrgangsangebot der ForstBW AöR finden Sie im Internet 
unter www.forstbw.de/produkte-angebote 

sowie bei Ihrer örtlich zuständigen Forstbezirks-Zentrale in der Broschüre 

aktiv für den Wald – BILDUNGSANGEBOT 2023/24.
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Öffentliche Bekanntmachung 

Hinweis zu öffentlichen Bekanntmachungen 

Die öffentlichen Bekanntmachungen der Gemeinde Au erfolgen, soweit 
keine sondergesetzlichen Bestimmungen bestehen (z. B. bei Bauleitplänen), 
durch die Bereitstellung auf der Internetseite der Gemeinde Au unter 
www.au-hexental.de. 

Als Tag der Bekanntmachung gilt der Tag der Bereitstellung. Die öffentlichen 
Bekanntmachungen können im Rathaus der Gemeinde Au während der Öff-
nungszeiten kostenlos eingesehen werden und sind gegen Kostenerstattung 
auch als Ausdruck zu erhalten. 

Amtliche Nachrichten 

Einführung einer Kampfhundesteuer  
ab 1. Januar 2024 

Die Gemeinde hat eine neue Hundesteuersatzung beschlossen. Diese trat 
zum 1. Januar 2024 in Kraft. Wer zu diesem Zeitpunkt einen Kampfhund im 
Sinne des § 5 Abs. 3 der Hundesteuersatzung im Gemeindegebiet hält, hat 
dies innerhalb eines Monats nach In-Kraft-Treten der Satzung der Gemeinde 
schriftlich anzuzeigen und die Rasse (bei Kreuzungen die Rasse des Vater- 
und Muttertieres) mitzuteilen. Kampfhunde sind insbesondere Bullterrier, Pit 
Bull Terrier, American Staffordshire Terrier sowie deren Kreuzungen unter-
einander oder mit anderen Hunden sowie Bullmastiff, Mastino Napolitano, 
Fila Brasileiro, Bordeaux-Dogge, Mastin Espanol, Staffordshire Bullterrier, 
Dogo Argentino, Mastiff und Tosa Inu.  

Für Rückfragen steht Ihnen das Gemeindeteam oder Herr Jehle von der Ver-
waltungsgemeinschaft Hexental (Tel. 0761 40161-53 oder jehle@merzhau-
sen.de) gerne zur Verfügung. 

Bürgerbefragung zum Bau von Windkraftanla-
gen am Standort Illenberg 
Die Gemeinde Au führt in der Zeit vom 15. Januar bis 6. Februar 2024 eine 
Bürgerbefragung zum Bau von Windkraftanlagen am Standort Illenberg 
durch.  

Die Unterlagen hierzu werden allen an der Befragung zur Teilnahme berech-
tigten Bürgerinnen und Bürger bis zum 13. Januar 2024 zugestellt.  

Sollten Sie bis zum 14. Januar 2024 keine Unterlagen zur Befragung erhal-
ten haben, bitten wir Sie, sich mit der Gemeindeverwaltung, Tel. 
0761/401399-0 in Verbindung zu setzen. Wir prüfen dann, ob Sie die Voraus-
setzungen erfüllen, um an der Bürgerbefragung teilzunehmen.  

Machen Sie von Ihrem Mitspracherecht Gebrauch und nehmen Sie bitte an 
der Befragung teil. Eine hohe Beteiligung stärkt den Gemeinderat in seiner 
Entscheidung, ob und gegebenenfalls wie das Thema in unserer Gemeinde 
weiterverfolgt werden soll. 

Den Haushalten wurde in der ersten Kalenderwoche eine Informationsbro-
schüre der Gemeinde Au zur Bürgerbefragung Windenergie zugestellt. Die 
Broschüre ist auch über die Homepage der Gemeinde Au (www.au-hexen-
tal.de) abrufbar.  

Neues Fahrzeug für den Bauhof 
Einen neuen Dreiseitenkipper des Fabrikats Renault Master hat die Gemein-
de Au vor wenigen Tagen in Betrieb genommen. Das neue Fahrzeug hat viel-
fältige Einsatzmöglichkeiten und wird den, nach einem Unfall mit Totalscha-
den, nicht mehr gebrauchsfähigen Sprinter ersetzen. Die Übergabe erfolgte 
beim Autohaus Gutmann in Ehrenkirchen. 

 
Foto Gemeinde Au 

Bekanntgabe der Beschlüsse aus der  
öffentlichen Sitzung vom 14. Dezember 2023 

TOP 1: 
Bekanntgabe von in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüssen 
Der Gemeinderat Au hat in seiner nichtöffentlichen Sitzung am 16.11.2023 
zu Personalentscheidungen in den Bereichen Verwaltung und Bauhof ein-
stimmige Beschlüsse gefasst. 
TOP 2:  
Beitritt der Gemeinde Au zum Feuerwehrzweckverband Südlicher Breis-
gau 

Beratung und Beschlussfassung n

Der Gemeinderat stimmt dem Beitritt der Gemeinde Au zum Feuerwehr-
zweckverband Südlicher Breisgau zum 01. Januar 2024 zu. 
Anmerkung: Durch den Beitritt sollen die Funktions- und Führungskräfte ent-
lastet sowie die Möglichkeit weiterer Leistungen geschaffen werden, die 
nicht nur der Feuerwehr, sondern auch der Gemeinde Au Vorteile bringen. 
TOP 3:  
Gründung der „Bürgerstiftung Au“ 

Beratung und Beschlussfassung n

Der Gemeinderat beschließt die Gründung der rechtlich unselbstständi-1.
gen Bürgerstiftung Au als Treuhandstiftung unter der Trägerschaft der Stif-
tung für die Bürgerschaft der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau. 
Der Gemeinderat beschließt die Satzung der rechtlich unselbstständigen 2.
Bürgerstiftung Au nach Streichung des Zwecks der Stiftung „die Förderung 
des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege“ in § 2 der Satzung in der 
ihm vorliegenden Fassung. 
Der Gemeinderat beschließt die Übertragung des gesamten Immobilien- 3.
und Geldvermögens aus dem Nachlass der Schwestern Peterke in die 
rechtlich unselbstständige Bürgerstiftung Au. 
Herr Bürgermeister Kindel wird beauftragt, die erforderliche/n notariel-4.
le/n Beurkundung/en für die Gemeinde vorzunehmen. 

Anmerkung: Der Gemeinde Au wurde im Jahr 1993 von den Schwestern 
Elfriede und Hildegard Peterke das Grundstück im Oberen Heimbachweg 12 
in 79280 Au vermacht. Im Testament war geregelt, dass Auer Vereine über 
den Testamentsvollstrecker aus den Mieterlösen jährlich einen Zuschuss 
erhalten. Die Testamentsvollstreckung läuft zum 31.12.2023 aus. Um das 
Vermächtnis der beiden Schwestern entsprechend deren Willen weiter zu 

Nachrichten aus AU GEMEINDE AU 
www.au-hexental.de 
E-Mail: gemeinde@au-hexental.de

Dorfstraße 25 
79280 Au 
Tel.: 0761 401399-0
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führen, beabsichtigt die Gemeinde Au, das Grund- und Geldvermögen aus 
dieser Erbschaft in eine Bürgerstiftung zu überführen. 
TOP 4: 
Jugendarbeit in Au 

Sachstand und Bericht n

Der Gemeinderat nimmt den Bericht der Jugendlichen zur Kenntnis. 
Antrag auf Baugenehmigung 
Umbau und Erweiterung eines bestehenden Wohnhauses 

Unterer Heimbachweg 3, Flst.-Nr. 166 n

Stellungnahme der Gemeinde n

Die Gemeinde erteilt das Einvernehmen gem. §§ 31 und 36 BauGB zum 
Antrag auf Umbau und Erweiterung eines bestehenden Wohnhauses, Unte-
rer Heimbachweg 3, Flst.-Nr. 166. 
TOP 6: 
Vorberatung Haushaltsplan 2024 

Steuerliche Rahmendaten 2024 nach der Bemessungsgrundlage des n

kommunalen Finanzausgleichs 2024 
Beratung und Beschlussfassung über die Beibehaltung/Änderung der n

Freiwilligkeitsleistungen u.a. für die örtlichen Vereine 
Ergebnishaushalt/Investitionsplanung 2024 n

Der Gemeinderat nimmt die vorgetragenen Zahlen zur Kenntnis und beauf-
tragt das Rechnungsamt der Verwaltungsgemeinschaft Hexental mit der 
Erstellung des Haushaltsplanes und der Haushaltsatzung 2024 auf Basis die-
ser Zahlen. Über Beibehaltung der Freiwilligkeitsleistungen wird Zustim-
mung signalisiert.  
Anmerkung: Genaue Daten lassen sich der Beratungsvorlage auf der Home-
page der Gemeinde Au unter www.au-hexental.de entnehmen.  
TOP 7:  
Aktuelle Flüchtlingssituation in der Gemeinde Au und kommunale Erwar-
tungen an den Bund 

Kenntnisnahme n

Der Gemeinderat nimmt die aktuelle Situation der Flüchtlingsunterbrin-1.
gung und -integration in Au zur Kenntnis.  
Der Gemeinderat bekräftigt, dass bei der Unterbringung, Versorgung und 2.
Integration vor Ort die Belastungsgrenze erreicht ist.  
Die Verwaltung wird beauftragt, im Austausch mit dem Landkreis, den 3.
Wahlkreisabgeordneten und den Medien auf die angespannte Situation 
und die daraus resultierenden Handlungsnotwendigkeiten hinzuweisen. 

Öffentliche Gemeinderatssitzung  
des Gemeinderates Au 
Am Donnerstag, den 25. Januar 2023, findet ab 19:00 Uhr in Raum 2 des 
Bürgerhauses Au, Dorfstr. 29, 79280 Au die nächste öffentliche Gemeinde-
ratssitzung statt.  
Die vorläufige Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:  

Frageviertelstunde 1.
Unterbringung von Flüchtlingen 2.
Einrichtung einer vorläufigen Unterbringungsmöglichkeit (Container) im 
Bereich der Buswendeschleife Selzenstraße/Dorfstraße 

Beratung und Beschlussfassung  n

Zusatzbezeichnungen für Städte und Gemeinden gem. § 5 Absatz 3 der 3.
Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) 
Antragsstellung Zusatzbezeichnung „im Hexental“ 

Beratung und Beschlussfassung  n

Einführung von Parkscheibenregelungen in der Gemeinde Au 4.
Beratung und Beschlussfassung  n

Spendenrecht: Eingegangene Spenden 5.
Beratung und Beschlussfassung  n

Die endgültige Tagesordnung wird auf der Homepage der Gemeinde unter 
www.au-hexental.de ca. eine Woche vor der Sitzung bereitgestellt. 
Die Bevölkerung ist zur Sitzung schon jetzt herzlich eingeladen. 

Allgemeine Nachrichten  

Wechsel des Gemüse-Anbieters  
auf dem Auer Markt 

Am 29.12.23 hat sich Fam. Joos als jahrelangen Anbieter von Obst und 
Gemüse vom Auer Markt verabschiedet und sich bei den Kunden und der 
Gemeindeverwaltung bedankt. Im Gegenzug haben sich die Verantwort-
lichen der Markt-Agenda-Gruppe für die Beständigkeit und hohe Qualität 
bedankt. Ab Freitag, 12.1.24 werden Obst-und Gemüse, vieles aus Eigen-
anbau, von Fam. Hänsler aus Waltershofen angeboten. 
Danke für Ihre Unterstützung!

Öffentliche Bekanntmachung 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten 
Bekanntmachung über das Widerspruchsrecht gegen die Weitergabe von 
Daten aus dem Melderegister 
Wir möchten hiermit auf das Widerspruchsrecht unserer Einwohner gegen 
die Weitergabe ihrer Daten aus dem Melderegister hinweisen – geregelt 
durch das Bundesmeldegesetz (BMG): 
1. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 Bundesmeldegesetz (BMG) 
Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben, Auskunft erteilen über den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad 
und derzeitige Anschriften. 
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern 
(Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet werden. 

Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, haben das 
Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch kann 
beim Bürgermeisteramt Horben, Dorfstr.2, 79289 Horben, eingelegt werden. 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch 
gilt bis zu seinem Widerruf. 

2. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wähler-
gruppen u.a. bei Wahlen und Abstimmungen 

Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in der seit 1. November 
2015 geltenden Fassung darf die Meldebehörde Parteien, Wählergruppen 
und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen 
und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der 
Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten so genannte Gruppenaus-
künfte aus dem Melderegister erteilen. Die Auswahl ist an das Lebensalter 
der betroffenen Wahlberechtigten gebunden. Die Auskunft umfasst den 
Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften sowie, 
sofern die Person verstorben ist, diese Tatsache. 

Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt wer-

Nachrichten aus HORBEN GEMEINDE HORBEN 
www.horben.de 
gemeinde@horben.de

Dorfstraße 2 
79289 Horben 
Tel.: 0761 211698-0



Seite 13Hexentäler Amtsblatt – Ausgabe 1 – 12. Januar 2024

den. Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf diese 
nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung verwenden und hat 
sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder 
zu vernichten. 

Die Wahlberechtigten haben das Recht, der Datenübermittlung zu wider-
sprechen. Der Widerspruch kann beim Bürgermeisteramt Horben, Dorfstr.2, 
79289 Horben, eingelegt werden. Bei einem Widerspruch werden die Daten 
nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf. 

3. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-
rechtliche Religionsgesellschaft 

Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmeldegesetz (BMG), § 6 
des baden-württembergischen Ausführungsgesetzes zum Bundesmeldege-
setz und § 18 Meldeverordnung aufgeführten Daten der Mitglieder einer 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft an die betreffenden Religions-
gesellschaften. 

Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehörigen (Ehegatten, 
minderjährige Kinder und die Eltern von minderjährigen Kindern), die nicht 
derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehö-
ren. Die Datenübermittlung umfasst zum Beispiel Angaben zu Vor- und Fami-
liennamen, früheren Namen, Geburtsdatum und Geburtsort, Geschlecht 
oder derzeitigen Anschriften. 

Die Familienangehörigen haben gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 BMG das 
Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch gegen 
die Datenübermittlung verhindert nicht die Übermittlung von Daten, die für 
Zwecke des Steuererhebungsrechts benötigt werden. Diese Zweckbindung 
wird der öffentlich- rechtlichen Gesellschaft als Datenempfänger bei der 
Übermittlung mitgeteilt. 

Der Widerspruch kann beim Bürgermeisteramt Horben, Dorfstr.2, 79289 Hor-
ben, eingelegt werden. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf. 

4. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für 
das Personalmanagement der Bundeswehr 

Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, die Deut-
sche im Sinne des Grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilligen Wehrdienst 
zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind. Zum Zweck der Übersendung von 
Informationsmaterial übermitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für 
das Personalmanagement der Bundeswehr aufgrund§ 58c Absatz 1 Satz 1 
des Soldatengesetzes jährlich bis zum 

31. März folgende Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die 
im nächsten Jahr volljährig werden: Familiennamen, Vornamen und die 
gegenwärtige Anschrift. 

Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, haben das 
Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch kann 
beim Bürgermeisteramt Horben, Dorfstr.2, 79289 Horben, eingelegt werden. 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch 
gilt bis zu seinem Widerruf. 

Inkrafttreten des Bebauungsplans und der  
örtlichen Bauvorschriften „Langackern II“ 

Der Gemeinderat der Gemeinde Horben hat am 19.12.2023 in öffentlicher 
Sitzung den Bebauungsplan „Langackern II“ und die zusammen mit dem 
Bebauungsplan aufgestellten örtlichen Bauvorschriften nach §  10 Abs. 1 
BauGB jeweils als selbstständige Satzung beschlossen. 

Maßgebend ist der Geltungsbereich, welcher dem folgenden Lageplan zu 
entnehmen ist (ohne Maßstab): 

 
Der Bebauungsplan und die zugehörigen örtlichen Bauvorschriften 
„Langackern II“ treten mit dieser Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 
BauGB in Kraft. 
Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften können einschließlich 
ihrer gemeinsamen Begründung, der Zusammenfassenden Erklärung nach 
§ 10a Abs. 1 BauGB sowie dem Umweltbericht incl. der Eingriffs- Ausgleichs-
bilanzierung, der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (SaP), dem 
Antrag und der Genehmigung auf Erteilung einer Ausnahme bzgl. des 
gesetzlichen Biotopschutzes, dem geotechnischen Bericht, der Luftbildaus-
wertung Kampfmittelbelastung, der verkehrstechnischen Untersuchung, im 
Rathaus der Gemeinde Horben, Dorfstraße 2, 79289 Horben, während der 
üblichen Dienststunden eingesehen werden.  
Jedermann kann den Bebauungsplan, die örtlichen Bauvorschriften, die 
gemeinsame Begründung, die Zusammenfassenden Erklärung nach § 10a 
Abs. 1 BauGB sowie alle Fachgutachten bzw. Untersuchungen (Umweltbe-
richt incl. Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung, spezielle artenschutzrechtliche 
Prüfung SaP, Antrag auf Erteilung und Genehmigung einer Ausnahme bzgl. 
des gesetzlichen Biotopschutzes, geotechnischer Bericht, Luftbildauswer-
tung Kampfmittelbelastung und verkehrstechnischen Untersuchung) ein-
sehen und Auskunft über deren Inhalt verlangen. 
Es wird ferner darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang mit der Aufstel-
lung dieses Bebauungsplanes, der Flächennutzungsplan der Verwaltungs-
gemeinschaft „Hexental“ gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im sogenannten Paral-
lelverfahren geändert wurde. Zudem wird auf § 6 Abs. 5 BauGB hingewie-
sen, wonach jedermann den Flächennutzungsplan, die Begründung und die 
zusammenfassende Erklärung nach §  6a Abs.1 BauGB im Rathaus der 
Gemeinde Horben, Dorfstraße 2, 79289 Horben oder bei der Verwaltungs-
gemeinschaft Hexental, im Rathaus der Gemeinde Merzhausen, Friedhofweg 
11, 79249 Merzhausen während der üblichen Dienststunden einsehen und 
über deren Inhalt Auskunft verlangen kann. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit 
etwaiger Entschädigungsansprüche, deren Leistung schriftlich beim Entschä-
digungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die 
Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. Unbeachtlich wer-
den demnach  

eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB beachtliche Verletzung der 1.
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verlet-2.
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zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, und 
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor-3.
gangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde Horben unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass gem. § 4 Abs. 4 GemO BW Satzungen, 
die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO BW 
oder auf Grund der GemO BW zu Stande gekommen sind, ein Jahr nach der 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen gelten. 
Dies gilt nicht, wenn  

die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 1.
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 
der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO BW wegen Gesetzwid-2.
rigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die 
Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich oder elektronisch geltend gemacht worden ist.  

Ist eine Verletzung nach vorstehender Nr. 2 geltend gemacht worden, so 
kann auch nach Ablauf der Jahresfrist des § 4 Abs. 4 S. 1 GemO BW jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.  
Gemeinde Horben, den 20. Dezember 2023 
Dr. Benjamin Bröcker – Bürgermeister 

Amtliche Nachrichten 

Bevölkerungsfortschreibung zum 30.09.2023  
Die fortgeschriebene Bevölkerungszahl in Horben auf Basis des Zensus vom 
09.05.2011 beläuft sich gemäß § 5 der Bekanntmachung der Neufassung 
des Gesetzes über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fort-
schreibung des Bevölkerungsstandes vom 14. März 1980 (BGBl. I, S. 308) 
zum 30.09.2023 auf: 1 208 Personen 
Davon männlich: 577 Personen 
weiblich: 631 Personen 

Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 
19.12.2023 

1. Gemeinderat beschließt den Bebauungsplan „Langackern II“  
Der Bebauungsplan Langackern II wurde vom Gemeinderat nun als Satzung 
beschlossen. Gleichzeitig erteilte er gemäß § 33 Abs. 1 und § 36 BauGB das 
Einvernehmen zum Bauantrag. 
Nachdem im Jahr 2019 bereits der Aufstellungsbeschluss gefasst wurde, 
konnte das im Gremium durchaus kontrovers diskutierte Verfahren nun nach 
4 Jahren Verfahrensdauer endgültig abgeschlossen werden. 
Zuletzt waren in der Sitzung der VG Hexental noch die Beschlüsse zur Ände-
rung des Flächennutzungsplans einstimmig herbeigeführt worden. Das Büro 
fsp Stadtplanung erläuterte die eingegangenen Stellungnahmen aus der 
erneuten Offenlage und stellte den fertigen Bebauungsplan Langackern II 
vor. Der Bebauungsplan regelt den Bau von 5 Personalhäusern für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Hotels Luisenhöhe. Es sollen vorwiegend 
Mikro-Apartments entstehen, um den Standort für die Personalfindung 
attraktiv zu machen. Es entstehen insgesamt 54 Wohnungen mit Platz für 
60-80 Personen. Aufgrund der Tatsache, dass die Mitarbeiterschaft eine fuß-
läufige Distanz zum Arbeitsplatz hat, wurde der Stellplatzschlüssel erheblich 
reduziert. In der Tiefgarage des Hotels werden zusätzlich Stellplätze für die 
Mitarbeiter vorhanden sein. Mit einem Baubeginn ist im ersten Halbjahr 
2024 zu rechnen. 

2. Haushaltsplan 2024 beschlossen 
Mit dem Haushaltsplan 2024 zeigen sich nun erstmals die genauen finan-
ziellen Kennzahlen, die für die großen Infrastrukturprojekte in Horben maß-
geblich sind. Bisher hatte die Gemeinde aufgrund einer längeren Phase des 
Schuldenabbaus keine Verbindlichkeiten. In Folge dessen steigerte sich aber 
der Investitions- und Sanierungsbedarf. Ferner wuchsen die Rücklagen der 
Gemeinde stetig an. Durch die erheblichen Investitionen insbesondere im 
Bereich Bildung (Kindergarten und Schule) sowie den Neubau der öffentli-
chen Spiel- und Sportanlage ist eine Kreditaufnahme notwendig. 
Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 weist daher ein negatives 
ordentliches Ergebnis von 183.200 Euro aus. Durch den Sondereffekt der 
Grundstücksveräußerung des FlSt. 97 kann jedoch ein Sonderergebnis von 
1,28 Millionen Euro erzielt werden. Das veranschlagte positive Gesamt-
ergebnis beträgt somit ca. 1,1 Millionen Euro 
Vorgesehene Investitionen 2024 bis 2027 
Das Investitionsvolumen beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 3.135.600 
Euro. Geprägt werden die kommenden Jahre durch die Großprojekte Neubau 
Kindertagesstätte, Umbau und Erweiterung der Grundschule sowie der damit 
zusammenhängenden Umgestaltung der Außenanlagen in der Ortsmitte. Die 
geplanten Auszahlungen des Haushaltsjahres 2024 und der Finanzplanung 
2025 bis 2027 werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt: 

 
Finanzhaushalt 
Der Finanzhaushalt beinhaltet alle geplanten Einzahlungen und Auszahlun-
gen innerhalb des Haushaltsjahres und stellt die planerische Veränderung 
des Finanzierungsmittelbestandes dar. Er enthält neben den Ein- und Aus-
zahlungen aus Investitionstätigkeit auch den Zahlungsmittelüberschuss/-
bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie den Finanzierungsmittel-
überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme für Investi-
tionen, Tilgung von Krediten). Der Finanzierungsmittelbestand reduziert sich 
im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich um 120.300 Euro. Enthalten sind die 
Einzahlungen aus der Grundstücksveräußerung sowie aus einer Kreditauf-
nahme in Höhe von 1.300.000 Euro. Dazu nachfolgende Zusammenstellung: 

 
Zum Ende des Haushaltsjahres 2024 wird der Finanzierungsmittelbestand 
voraussichtlich 1.069.728 Euro betragen (nachrichtlich: gesetzliche Mindest-
liquidität 53.777 Euro). 
3. Vergaben der Maurer- und Stahlbetonarbeiten sowie der Gerüstbau-
arbeiten am Kindergarten 
Der Neubau des Kindergartens hat begonnen und liegt im Zeitplan. Nun 
standen die Vergaben der Maurer�, Stahlbeton- und Gerüstbauarbeiten an. 
Erfreulicherweise lagen die Angebote erheblich unter der Kalkulation, sodass 
die Bauarbeiten bisher deutlich günstiger verlaufen als geplant. Auf Grund-
lage der Erläuterungen der Verwaltung beschloss der Gemeinderat, dem Ver-
gabevorschlag zu folgen und vergab an den jeweils wirtschaftlichsten Bieter 
die Maurer- und Stahlbetonarbeiten an die Fa. Moser GmbH & Co. KG zu 
496.600,40 € brutto und die Gerüstbauarbeiten an die Fa. Paul Becker GmbH 
zu 13.517,21 € brutto. 
4. Bericht des Tierschutzvereins zur Situation der Katzen im Dorf und zum 
möglichen Erlass einer Katzenschutzverordnung 
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Im Jahr 2023 wurde im Dorf eine überbordende Katzenpopulation fest-
gestellt, die zu vielen Sorgen und berechtigten Fragen in der Bevölkerung 
führte. Die Gemeindeverwaltung lud daher Frau Grießhaber, 1. Vorsitzende 
vom Verein Tiere in Not Breisgau, ein, um über die Situation zu informieren. 
Demnach seien nach Corona die Anzahl der verwahrlosten Tiere in vielen 
Gemeinden stark angestiegen. Die meisten Tiere seien sehr krank und in 
einem schlechten Zustand. Es sei zu beobachten, dass die Katzen häufiger 
im Jahr Junge bekämen und jetzt teilweise bis zu 8 Jungen pro Wurf zu beob-
achten seien. Die Gründe, warum viele Tierhalterinnen und -halter Freigän-
ger-Katzen nicht kastrieren lassen sind vielfältig. Doch für die Tiere bedeutet 
der Geschlechtstrieb in erster Linie Stress. Denn die unkastrierten Kater und 
Katzen streunen auf der Suche nach einem Partner tagelang umher, legen 
dabei oft weite Strecken zurück und laufen so beispielsweise Gefahr, über-
fahren zu werden. Ferner sei problematisch, dass sich die Wildkatze vermeh-
re und sich mit der verwilderten Hauskatze paare. Dadurch entstünden 
Hybridtiere mit den verschiedensten Krankheiten und Missbildungen. Die 
Tierheime nähmen aufgrund der hohen Anzahl an Tieren teils keine Tiere 
mehr auf. Auch der Verein schaffe es nicht mehr Tiere, aufzunehmen und zu 
versorgen. 
In der Sitzung wurde das Problem vom Gemeinderat wahrgenommen. Es 
bestand Einigkeit darüber, dass eine unkontrollierte Vermehrung der Katzen 
nicht hingenommen werden kann. Zur Zeit findet eine Katzenschutzverord-
nung im Gremium allerdings keine Mehrheit. In der Katzenschutzverordnung 
würde geregelt, dass jeder Katzenbesitzer seine Katzen kastrieren und 
kennzeichnen muss. Es müsste auch ein genaues Gebiet definiert werden, 
in dem die Verordnung gilt. Das zieht einen immensen Kontroll- und Verwal-
tungsaufwand nach sich. 
Bitte beachten Sie daher: 
Lassen Sie Ihre Katzen chippen und kastrieren! 
Mit jeder registrierten und kastrierten Katze sinkt das Risiko für eine unkon-
trollierte Vermehrung. Letztendlich leidet nicht nur die einzelne Katze, son-
dern alle Tiere sind potenziell betroffen. Mit einem Anstieg der Katzenpopu-
lation steigt auch die Zahl erkrankter und unterernährter Tiere. 
Füttern Sie herrenlose Katzen keinesfalls an! 
Auch wenn das Bild vermeintlich hungernder Tiere schwer zu ertragen ist, 
sind Anfütterungen zu unterlassen. Letztlich verstärkt sich das Problem, da 
noch mehr Tiere auf engem Raum zusammenkommen und so weitere Paa-
rungen möglich sind. 
Melden Sie auffällige, kranke und herrenlose Katzen sofort der Gemein-
deverwaltung! 
Zuständig für sog. Fundtiere ist die Gemeinde Horben. Die Verwaltung küm-
mert sich um die notwendigen Maßnahmen und kooperiert dazu auch mit 
den Tierschutzvereinen. Je früher die Gemeindeverwaltung die Zustände 
erkennt, desto besser kann Abhilfe geschaffen werden. 
5. Sanierung und Neubau der Grundschule Horben 
Die Planungen für die Schulerweiterung sind inzwischen nahezu fertig-
gestellt. Neben der notwendigen Erweiterung von Schule und Betreuungs-
räumen haben sich die Planungen in drei Punkten geändert. Zum einen 
wurde das Konzept im 2. Obergeschoss überarbeitet. Hier soll nun ein 3. 
Vollgeschoss entstehen und der dadurch gewonnene Platzbedarf kann den 
gestiegenen Platzbedarf der flexiblen Schulkindbetreuung decken. Zum 
anderen soll die Aula in das Gesamtkonzept als Multifunktionsraum inte-
griert werden und es ist ein Durchgang von der Schule in diesen Bereich vor-
gesehen, in der die Bibliothek einen Teilbereich der Fläche einnehmen soll. 
Unter der Aula soll der bisherige Vereinsraum der Tauzieher brandschutztech-
nisch zulässig erschlossen und saniert werden. Ferner wird über dem Rat-
haus im bisherigen „alten Klassenzimmer“ eine zusätzliche Wohnung aus-
gebaut. 
Die bisherigen Kosten aus der Kostenschätzung 2022 (2,7 Mio. Euro) steigen 
durch die Umplanung und die Inflation nun auf ca. 3,3 Mio. Euro, sofern der 
Gemeinderat beschließt, die Maßnahmen allesamt umzusetzen. 
6. Höhere Entschädigung für die ehrenamtliche Tätigkeit 
Die Satzung über die Entschädigung für die ehrenamtliche Tätigkeit ist ein 
wichtiges Instrument der Gemeinde, ehrenamtliches Engagement der Bür-

ger zu würdigen. Auf Grundlage der Ehrenamtsentschädigungssatzung wer-
den nicht nur Gemeinderatsmitglieder für Ihre Tätigkeit entschädigt, sondern 
auch beispielsweise Wahlhelfer und andere ehrenamtlich Tätige. Die Verwal-
tung hat in den letzten Jahren sämtliche kommunalen Satzungen auf einen 
aktuellen Stand gebracht. Die Satzung über die Entschädigung für die ehren-
amtliche Tätigkeit ist eine der letzten, die noch nicht geändert wurde. 
Die bisherigen Entschädigungssätze, die seit dem Jahr 2001 Gültigkeit hat-
ten, erschienen aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung nicht mehr 
angemessen. Allen im Zeitraum von 2020-2023 hat sich der Verbraucher-
preisindex um 16,8 Punkte nach oben entwickelt. 
So werden mit der neuen Entschädigungssatzung die Beträge ungefähr ver-
doppelt. Entsprechend erhalten Gemeinderäte nunmehr pauschal 50 € pro 
Monat für ihre Tätigkeit, was angesichts des hohen Aufwands noch immer 
ein geringer Betrag ist. 
7. Neufassung der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer 
Die Hundesteuersatzung der Gemeinde Horben datiert vom 10. Dezember 
1996 und wurde zuletzt am 9. November 2004 geändert. Die Steuersätze 
und einige inhaltliche Punkte sind nicht mehr zeitgemäß. 
Aktuell sind bei der Gemeinde Horben 98 Hunde (keine Kampfhunde) 
gemeldet. Im Vergleich zur bisherigen Hundesteuersatzung wurden folgen-
de Punkte neu geregelt: 

Erhöhung des Steuersatzes von 75 Euro auf 102 Euro für den 1. Hund, für n

den zweiten und jeden weiteren Hund von 150 Euro auf 204 Euro 
Einführung einer Kampfhundesteuer, Steuersatz für den 1. Kampfhund n

408 Euro, für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund 816 Euro 
Folgende Steuerbefreiungen sind neu aufgenommen worden: n

- Assistenzhunde im Sinne des § 12e Behindertengleichstellungsgesetzes 
- Hüte- und Herdenschutzhunde 
Einführung einer Gebühr bei Verlust/Ersatz einer Hundesteuermarke von n

10 Euro 

Einführung einer Kampfhundesteuer  
ab 1. Januar 2024 

Die Gemeinde hat eine neue Hundesteuersatzung beschlossen. Diese trat 
zum 1. Januar 2024 in Kraft. Wer zu diesem Zeitpunkt einen Kampfhund im 
Sinne des § 5 Abs. 3 der Hundesteuersatzung im Gemeindegebiet hält, hat 
dies innerhalb eines Monats nach In-Kraft-Treten der Satzung der Gemeinde 
schriftlich anzuzeigen und die Rasse (bei Kreuzungen die Rasse des Vater- 
und Muttertieres) mitzuteilen. Kampfhunde sind insbesondere Bullterrier, Pit 
Bull Terrier, American Staffordshire Terrier sowie deren Kreuzungen unter-
einander oder mit anderen Hunden sowie Bullmastiff, Mastino Napolitano, 
Fila Brasileiro, Bordeaux-Dogge, Mastin Espanol, Staffordshire Bullterrier, 
Dogo Argentino, Mastiff und Tosa Inu.  
Für Rückfragen steht Ihnen das Gemeindeteam oder Herr Jehle von der Ver-
waltungsgemeinschaft Hexental (Tel. 0761 40161-53 oder jehle@merzhau-
sen.de) gerne zur Verfügung. 

★ INNENAUSBAU
★ HAUS- U. ZIMMERTÜREN
★ WOHNKÜCHEN 
★ MÖBELBAU
★ INDIVIDUELLE HOLZBEHANDLUNG
★ MÖBEL AUS ALTHOLZ

Alte Straße 9a

79280 Au bei Freiburg

Tel. 0761-40 44 56
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Nachrichten aus MERZHAUSEN GEMEINDE MERZHAUSEN  
www.merzhausen.de 
gemeinde@merzhausen.de

Friedhofweg 11 
79249 Merzhausen 
Tel.: 0761 40161-0

Öffentliche Bekanntmachung 

Hinweis zu öffentlichen Bekanntmachungen 

Die öffentlichen Bekanntmachungen der Gemeinde Merzhausen erfolgen, 
soweit keine sondergesetzlichen Bestimmungen bestehen (z. B. bei Bauleit-
plänen), durch die Bereitstellung auf der Internetseite der Gemeinde Merz-
hausen unter https://www.merzhausen.de/rathaus-service/aktuelles/
oeffentliche-bekanntmachungen/aktuelle-oeffentliche-bekanntmachungen. 
Als Tag der Bekanntmachung gilt der Tag der Bereitstellung. Die öffentlichen 
Bekanntmachungen können im Rathaus der Gemeinde Merzhausen während 
der Öffnungszeiten kostenlos eingesehen werden und sind gegen Kosten-
erstattung auch als Ausdruck zu erhalten. 

Amtliche Nachrichten 

Ortsübliche Bekanntgaben  
unter www.merzhausen.de 

Wie bereits seit nach den Sommerferien in jedem Amtsblatt mitgeteilt, wer-
den  nun auch die ortsüblichen Bekanntgaben, welche bisher über das Amts-
blatt erfolgten, auf die Internetform umgestellt. So wird beispielsweise auf 
Gremiensitzungen über die o. g. Website informiert. Nachdem die öffentli-
chen Bekanntmachungen schon seit geraumer Zeit über das Internet erfol-
gen (sofern keine sondergesetzlichen Bestimmungen bestehen), erfolgt nun 
eine Vereinheitlichung mit den ortsüblichen Bekanntgaben. Damit müssen 
sich die Gemeindeeinwohner nicht mehr in unterschiedlichen Medien infor-
mieren. Auch nach Umstellung auf die Internet-Bekanntgabe sind weiterhin 
Hinweise im Amtsblatt vorgesehen, welche jedoch nicht rechtsverbindlich 
sind. Um entsprechende Beachtung wird gebeten. 

Aus dem Gemeinderat vom 21. Dezember 2023 

Sanierungsarbeiten an der Hexentalschule schreiten voran; weitere 
Gewerke können günstiger als geplant beauftragt werden 
Die Sanierungsarbeiten im Alois-Rapp-Haus (Hexentalschule) betreffen ins-
besondere den Kleinkindbereich und die energetische Ertüchtigung des 
Gebäudes. Der Gemeinderat konnte nach entsprechender Ausschreibung die 
Aufträge für Maler- und Innenputzarbeiten an die Firma Stüdle Malerbetrieb 
aus Gundelfingen zum Preis von 70.338,52 Euro sowie für kältetechnische 
Anlagen an die Firma Fa. BS-Klima GmbH aus Denzlingen zum Preis von 
205.012,62 Euro ( jeweils brutto) erteilen. Gleichzeitig werden überplan-
mäßige Mehrkosten für die Lüftung in Höhe von 85.000 Euro durch Finanzie-
rung aus dem Budget der bislang nicht ausgeschöpften Mittel gedeckt. Man 
liegt derzeit rund 400.000 Euro unterhalb der Kostenberechnung. Diese nicht 
ausgeschöpften Mittel stehen dem Projekt für etwaige Kostensteigerungen 
als Reserve zur Verfügung. 
Bürgerstiftung Merzhausen: Stiftungsvorstände im Amt bestätigt 
Die Bürgerstiftung Merzhausen wurde im Dezember 2019 gegründet. In 
ihrer Satzung ist als Organ der Stiftungsvorstand aufgeführt, welcher aus 
dem jeweiligen Bürgermeister der Gemeinde Merzhausen und vier weiteren 
Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde, die vom Bürgermeister vorgeschla-
gen und vom Gemeinderat bestätigt werden, besteht. Die jeweilige Amtszeit 
beträgt vier Jahre ab dem Tag der Bestätigung durch den Gemeinderat. Der 
Stiftungsvorstand wählt aus seiner Mitte den Vorsitz. Der Bürgermeister 
steht hierfür nicht zur Verfügung. Als erste Stiftungsvorstände waren 2019 

Annette Voß, Dr. Fritz Heidland, Prof. Dr. Ulrich Hopt und Dr. Edmund Struck 
bestimmt worden. Diese haben sich alle erneut bereit erklärt, dem Stif-
tungsvorstand in der bisherigen Form zur Verfügung zu stehen und wurden 
vom Gemeinderat mit einem ausdrücklichen Dank für ihren Einsatz in ihren 
Ämtern bestätigt.  
Jahresabschluss 2020 festgestellt: Besseres Ergebnis als geplant 
Der Jahresabschluss der Gemeinde ist zum Schluss eines jeden Haushalts-
jahres nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung unter Berück-
sichtigung besonderer gemeindehaushaltsrechtlicher Bestimmungen auf-
zustellen. Er muss klar und übersichtlich sein und hat sämtliche Vermögens-
gegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, 
Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. 
Außerdem hat er die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der 
Gemeinde darzustellen und ist durch einen Anhang zu erweitern sowie 
durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Rechnungsamtsleiterin Doris 
Ebner legte anhand anschaulicher Präsentationen die genannten Zahlen dar 
und erläuterte die Fragen des Gremiums. Das Ergebnis des Jahres 2020 war 
insbesondere durch Corona-Unterstützungsleistungen des Bundes und des 
Landes besser als kalkuliert ausgefallen. Der Ergebnishaushalt war mit  
-93.100 Euro geplant, die Ergebnisrechnung schloss dann mit 1.598.994,98 
Euro ab. Der Gemeinderat stellte den Jahresabschluss 2020 fest und stimmte 
den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen für 
Investitionen zu. Gleichzeitig legt er fest, dass die in die Gebührenkalkula-
tion für den Kalkulationszeitraum 2019 bis 2020 eingestellte Gebühren-
unterdeckung der Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung aus 
dem Kalkulationszeitraum 2013 bis 2015 in Höhe von insgesamt 46.222,78 
Euro mit der Kostenüberdeckung des Betriebsergebnisses aus dem Kalkula-
tionszeitraum 2019 bis 2020 verrechnet wird. 
Haushaltssatzung samt Haushaltsplan 2024 mit negativem ordentlichen 
Ergebnis beschlossen; hohe Kredite geplant, vorgesehene Projekte müs-
sen wohl überlegt werden  
Anhand zahlreicher Tabellen und Grafiken veranschaulichte Rechnungsamts-
leiterin Doris Ebner die Eckdaten des Haushaltsplanes 2024, der vom Finanz-
ausschuss bereits intensiv vorberaten worden war. Sie legte die wesentli-
chen Ertrags- und Aufwandsveränderungen dar und machte dabei deutlich, 
dass im Ergebnishaushalt mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in 
Höhe von -1.286.300 Euro gerechnet werde. Der entsprechende Ausgleich 
erfolgt durch Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentli-
chen Ergebnisses der Jahre 2020 und 2021. Im Gesamtfinanzhaushalt ist mit 
einer Liquiditätsabnahme in Höhe von 1.386.700 Euro zu rechnen, was ins-
besondere aus der vorgesehenen starken Investitionstätigkeit herrührt, für 
die Kreditaufnahmen von 8 Mio. Euro vorgesehen sind. Hierdurch wird die 
Verschuldung im Jahr 2024 deutlich zunehmen (siehe Grafik). 

 
Bürgermeister Christian Ante wies darauf hin, dass der Fokus im kommen-
den Jahr darauf liegen müsse, die begonnenen Projekte sauber zu Ende zu 
führen und sehr gut zu bedenken sei, welche Projekte zukünftig in welchem 
Umfang angegangen werden sollten. Die Sanierung des Alois-Rapp-Hauses 
und der Landesstraße L122 sind neben der geplanten Containeranlage zur 
Flüchtlingsunterbringung (2,8 Mio. Euro) die Großprojekte des kommenden 
Jahres. 
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Die schlechtere wirtschaftliche Gesamtlage und die zunehmenden Aufgaben 
der Gemeinde ohne adäquate Finanzausstattung durch Land und Bund las-
sen sich in dem Haushalt gut ablesen. Dennoch war der Gemeinderat zuver-
sichtlich, dass man aufgrund der vorsichtigen Haushaltsplanung besser 
abschneiden wird als geplant. Die Herausforderungen liegen nun im Haus-
haltsvollzug, bei dem nochmals genau abgewogen werden muss, welche 
Maßnahmen wie umgesetzt sollen, damit am Ende ein deutlich besseres 
Ergebnis und eine spürbar geringere Kreditaufnahme möglich sein wird. Mit 
einem Dank an das Rechnungsamt für die gute Arbeit beschloss der Gemein-
derat die Haushaltssatzung 2024 mit dem Haushaltsplan sowie die Finanz-
planung 2025 bis 2027 in der vorliegenden Fassung. 

Grundsteuer B bleibt trotz angespannter Finanzlage unverändert 

Der Finanzausschuss hatte aufgrund der angespannten Haushaltslage im 
Zusammenhang mit der Aufstellung des Haushalts 2024 empfohlen, das Auf-
kommen der Grundsteuer B von 1 Mio. Euro auf 1,2 Mio. Euro zu erhöhen. 
Im Gremium war man sich einig, dass 2025 – dem Zeitpunkt der Grundsteu-
erreform – keine Veränderung vorgenommen werden soll. Die Gemeinde 
möchte zu diesem Zeitpunkt aufkommensneutral umstellen, d. h. sie möch-
te nach der Reform so viel Geld in der Kasse haben wie vor der Reform. Für 
den Bürger soll dann die Umverteilungswirkung sichtbar werden, die vom 
Bundesverfassungsgericht eingefordert wurde. 

Im Gremium entstand eine lebhafte Debatte über die Erhöhung als solche 
und deren Zeitpunkt. Verwaltungsseits muss festgehalten werden, dass bei 
Umsetzung aller im Haushalt geplanten und darüber hinaus sich abzeichnen-
den Projekte eine strukturelle Unterfinanzierung gegeben ist, auf die man 
angemessen reagieren müsse. Bspw. gibt es Personalkostensteigerungen, 
die sich allein auf rund 200.000 Euro belaufen. Auch die hohe geplante Ver-
schuldung gebe zu denken, zumal die Grundsteuer zuletzt 2004 angepasst 
wurde und seitdem die Gemeinde einiges mehr zu bieten habe als dazumal. 
Mehrheitlich wollte man jedoch 2024 keine Erhöhung durchführen. Man 
hoffe darauf, dass der Haushaltsvollzug besser laufe als geplant und möchte 
stattdessen die Aufwandsseite herunterfahren. 

Ankündigung von Bauarbeiten der badenova-
NETZE sowie des Zweckverbandes Breitband 
Breisgau-Hochschwarzwald im Friedhofweg  
Die badenovaNETZE wird voraussichtlich ab dem 8. Januar 2024 Arbeiten zur 
Verstärkung des Stromnetzes im Friedhofweg vornehmen. Betroffen ist hier-
bei der Abschnitt ab Einfahrt in den Hildegard-Haussmann-Weg (HH-Weg) in 
westlicher Richtung bis zum Kreuzungsbereich „Friedhofweg / Im Grämer-
acker“.  

Die Gesamtmaßnahme, welche in insgesamt drei Abschnitte unterteilt ist, 
wird voraussichtlich ca. 10 – 12 Wochen andauern, wobei der anvisierte 
Durchführungszeitraum wetterabhängig sein wird. Im Rahmen der Baumaß-
nahme wird es abschnittsweise zu Einschränkungen kommen.  

Die Durchfahrt von und in Richtung Ortsmitte wird während der Arbeiten 
durch eine halbseitige Durchfahrtsmöglichkeit mit Ampelregelung ermög-
licht.  

Neben dem vorübergehenden Wegfall einiger Parkplätze vor dem Rathaus, 
wird ebenfalls temporär, der Behindertenstellplatz um einige Meter nach 
Osten in Richtung Kath. Kindergarten, sowie der Carsharing – Stellplatz vor 
dem Rathaus auf die gegenüberliegende Straßenseite neben den HH-Weg 
(Ladesäule badenova) verlegt.  

Durch erforderliche Grabarbeiten direkt im Einfahrtsbereich des HH-Weges 
(vom Friedhofweg kommend) kommt es zu einer ca. dreitägigen Sperrung 
der Einfahrt. Der genaue Zeitpunkt dieser Sperrung kann aktuell nicht vor-
hergesagt werden. Fußverkehr wird jedoch durchgehend möglich sein. Ret-
tungsdienste werden durch die Bauherrschaft informiert.  

Bei Fragen zum Bauablauf wenden Sie sich bitte an die badenovaNETZE 
GmbH, Tel. 0800 279 1020.  

Öffentliche Sitzung des Technischen Ausschusses 

Die nächste öffentliche Sitzung des Technischen Ausschusses findet am  
Donnerstag, 18. Januar 2024, 17:30 Uhr 

im Rathaus Merzhausen, Bürgersaal, Friedhofweg 11, 79249 Merzhausen 
statt. 
Auf die Tagesordnung werden folgende Punkte gesetzt: 

Antrag auf Baugenehmigung 1.
Umbau und Erweiterung des bestehenden Wohnhauses im Erdgeschoss 

Schlierbergweg 10, FlSt. Nr. 148/1 n

Stellungnahme der Gemeinde n

Die Bevölkerung ist zu dieser Sitzung herzlich eingeladen. Die Beratungs-
unterlagen zur Sitzung sind ab dem 12. Januar 2024 unter www.merzhau-
sen.de hinterlegt. 
Dr. Christian Ante – Bürgermeister 

Öffentliche Gemeinderatssitzung  
Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet am  

Donnerstag, 18. Januar 2024, 18:00 Uhr 
im Bürgersaal des Rathauses, Friedhofweg 11, 79249 Merzhausen statt. 
Auf die Tagesordnung werden folgende Punkte gesetzt: 

Frageviertelstunde 1.
Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlichen Sitzungen 2.
Aus-, Umbau und Sanierung Alois-Rapp-Haus  3.

Vergabe von Gewerken (Brandschutztüren, Innentüren, Lose Möbel) n

Ausschreibung Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik (MSR) n

Beratung und Beschlussfassung n

Bürgermeisterwahl 2024  4.
Terminierung und Regularien der Kandidatenvorstellung  n

Regelungen zur Wahlwerbung n

Bildung des Gemeindewahlausschusses und der Wahlvorstände n

Beratung und Beschlussfassung n

Bürgermeister-Besoldung 5.
Einweisung der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters in die Besol-n

dungsgruppe B 2 
Aufwandsentschädigung für Stellvertretung  n

Beratung und Beschlussfassung n

Einwohnerversammlung 6.
Terminierung und Festlegung der Tagesordnung n

Zweckentfremdung von Wohnraum 7.
Anfrage der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen vom 9. November 2023 n

Sachstandsbericht n

Mitteilungen der Verwaltung 8.
Anträge und Anfragen aus dem Gremium 9.
Frageviertelstunde 10.

Die Bevölkerung ist zu dieser Sitzung herzlich eingeladen. Die Beratungs-
unterlagen sind ab dem 12. Januar 2024 unter www.merzhausen.de hinter-
legt. 
Dr. Christian Ante – Bürgermeister 
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Land fördert Schulsanierung mit 463.000 Euro 

Rund 40 Prozent der Baukosten für die Hexentalschule können damit 
abgedeckt werden 
Die Gemeinde Merzhausen hat mit Schreiben vom 1. Dezember 2023 aus 
Landesmitteln, die der Landtag Baden-Württemberg beschlossen hat, für die 
Sanierungsmaßnahmen in der Grundschule Merzhausen nach Maßgabe der 
Verwaltungsvorschrift des Kultus-, Finanz- und des Innenministeriums für die 
Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Schulhausbaus kommuna-
ler Schulträger vom 28. August 2020 im Rahmen der Projektförderung eine 
Zuwendung als Festbetrag in Höhe von 463.000 Euro zugesprochen bekom-
men. Die anteiligen Baukosten für diese Sanierungsmaßnahmen liegen bei 
rund 1.109.200 Euro. Die Gemeinde Merzhausen bedankt sich herzlichst für 
diesen Zuwendungsbetrag. 

 
Das Land stellt Mittel zur Sanierung des Alois-Rapp-Hauses (Hexentalschule) 
zur Verfügung.         Foto: Gemeinde Merzhausen 

Einführung einer Kampfhundesteuer  
ab 1. Januar 2024 

Die Gemeinde hat eine neue Hundesteuersatzung beschlossen. Diese trat 
zum 1. Januar 2024 in Kraft. Wer zu diesem Zeitpunkt einen Kampfhund im 
Sinne des § 5 Abs. 3 der Hundesteuersatzung im Gemeindegebiet hält, hat 
dies innerhalb eines Monats nach In-Kraft-Treten der Satzung der Gemeinde 
schriftlich anzuzeigen und die Rasse (bei Kreuzungen die Rasse des Vater- 
und Muttertieres) mitzuteilen. Kampfhunde sind insbesondere Bullterrier, Pit 
Bull Terrier, American Staffordshire Terrier sowie deren Kreuzungen unter-
einander oder mit anderen Hunden sowie Bullmastiff, Mastino Napolitano, 
Fila Brasileiro, Bordeaux-Dogge, Mastin Espanol, Staffordshire Bullterrier, 
Dogo Argentino, Mastiff und Tosa Inu.  
Für Rückfragen steht Ihnen das Gemeindeteam oder Herr Jehle von der Ver-
waltungsgemeinschaft Hexental (Tel. 0761 40161-53 oder jehle@merzhau-
sen.de) gerne zur Verfügung. 

Bürgermeisterwahl  
Wahlhelfer gesucht für die Mithilfe am 10. März und ggf. 24. März 2024 
Wahlhelfer sind Garanten für eine korrekte Durchführung der Wahl. Wahlhel-
fer kann jeder werden, der wahlberechtigt und mindestens 16 Jahre alt ist 
sowie die deutsche Staatsangehörigkeit oder die eines anderen Mitglieds-
staates der Europäischen Union (Unionsbürger) besitzt. 
Die ehrenamtlichen Wahlhelfer, die vorab geschult werden, begleiten in 
einem Wahllokal den Ablauf der Wahlhandlung und zählen das Wahlergebnis 
des Wahlbezirks aus. Die Wahlvorstände bestehen aus sechs Personen in 
den Urnenwahl- und Briefwahlbezirken, darunter sind immer auch bereits 
erfahrene Personen.  
Als kleine Aufwandsentschädigung erhalten alle Wahlhelfer eine Aufwands-
entschädigung in Höhe von 50 Euro.  
Nähere Informationen finden Sie unter www. merzhausen.de oder erhalten 
Sie direkt beim Wahlamt der Gemeindeverwaltung Merzhausen bei Herrn 
Bohr, Telefon 40161-49, Frau Asal-Regele, Telefon 40161-48.  
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Sprechstunde des Bürgermeisters 

Die nächste Sprechstunde mit Bürgermeister Dr. Christian Ante findet am  

Mittwoch, 17. Januar 2024 ab 17:00 Uhr statt.  

Sie können hierzu entweder persönlich im Rathaus Merzhausen, Zimmer 26 
(OG) vorbeikommen oder einen Rückruf anmelden. Bitte wählen Sie hierzu 
die Rufnummer 0761 40161-48.  

Grundsätzlich können jede Bürgerin und jeder Bürger direkt mit dem  
Bürgermeister ihre Angelegenheiten besprechen. Der Zeitumfang sollte aus 
Rücksicht auf die weiteren Interessenten der Sprechstunde nicht länger als 
20 Minuten betragen.  

 

Allgemeine Nachrichten 

Neue Hautarztpraxis eröffnete 

Am 2. Januar 2024 eröffnet eine neue Hautarztpraxis in Merzhausen in der 
Dorfstr. 3 für Kassen- und Privatpatienten als dritter Standort des MVZ Die 
HautTypen GmbH neben Bad Krozingen und Breisach. Die Praxis wird 
zunächst von Montag bis Donnerstag geöffnet sein. Termine können vorab 
über Doctolib gemacht werden, wenn Sie bereits in Breisach oder Bad Kro-
zingen in einer ihrer Praxen als Bestandspatienten bekannt sind oder per E-
Mail unter praxis@diehauttypen.de.  

Gründer des MVZ die HautTypen GmbH sind die Geschäftsführerin Tamika 
Jacobs und ärztlicher Direktor Dr. med Ralph Jacobs, denen es als “nei-
geschmeckte" Merzhauser ein großes Anliegen ist, die hautärztliche Versor-
gung im Hexental zu gewährleisten. 

Auch wenn das Gelände sowie das Gebäude der Dorfstr. 3 noch einer Groß-
baustelle gleicht, halten sie an dem Plan der Eröffnung am ersten Werktag 
2024 fest. Am 16.12.2023 war ihre Eröffnungsfeier, zu der Freunde, 
Geschäftspartner*innen und ärztliche Kollegen*innen geladen waren. Bei 
gemütlichem Beisammensein mit Sterneküche, Sektempfang und Bar wurde 
dieser Meilenstein gebührend gefeiert. 

„Wir können es kaum erwarten, die ersten Patienten*innen in Empfang zu 
nehmen“, sagen Tamika und Ralph Jacobs bei der Eröffnungsfeier, die sich 
über den Besuch des Bürgermeisters Herrn Dr. Ante ganz besonders gefreut 
haben. 

NACHRUF 

Die Gemeinde Merzhausen trauert um ihren 

Altgemeinderat 

Erich Hosenseidl 
Der Verstorbene war von 1984 bis 1999 Mitglied des Gemeinderates. In 
dieser Zeit nahm er auch das Mandat im Technischen Ausschuss, Sozial-
, Jugend- und Kulturausschuss sowie der Verbandsversammlung der 
Verwaltungsgemeinschaft Hexental wahr.  
Zuverlässig und sachverständig hat er sich in den Dienst des Gemein-
wesens gestellt und sich mit seinem kommunalpolitischen Wirken um 
die positive Entwicklung der Gemeinde verdient gemacht.  
Unsere Anteilnahme gilt den Hinterbliebenen. Die Gemeinde wird Erich 
Hosenseidl ein ehrendes Andenken bewahren. 
Merzhausen, im Januar 2024 

Dr. Christan Ante – Bürgermeister
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Einweihung der neuen Hausarztpraxis   Foto: Privat 

 

 

H e i z t e c h n i k 

Klaus Lambelet  
Kundendienst • Öl- und Gasfeuerung 

Notdienst • Heizungssanierung 
Neubau • Wartung • Solaranlagen  

Am Schönberg 31 • 79280 Au bei Freiburg 
Telefon 07 61 / 4 00 17 22 • Fax 07 61 / 4 00 17 28

Öffentliche Bekanntmachung 

Inkrafttreten des Bebauungsplans und der  
örtlichen Bauvorschriften „Blümlematten“ 

Der Gemeinderat der Gemeinde Sölden hat am 13.12.2023 in öffentlicher 
Sitzung den Bebauungsplan „Blümlematten“ und die zusammen mit dem 
Bebauungsplan aufgestellten örtlichen Bauvorschriften nach §  10 Abs. 1 
BauGB jeweils als selbstständige Satzung beschlossen. 
Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus folgendem Kartenausschnitt:  

 

Der Bebauungsplan und die zugehörigen örtlichen Bauvorschriften 
„Blümlematten“ treten mit dieser Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 
BauGB in Kraft. 
Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften können einschließlich 
ihrer Begründung (mit Umweltbericht und Fachgutachten) sowie der Zusam-
menfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB im Rathaus der Gemeinde 
Sölden, Staufener Straße 4, 79294 Sölden, während der üblichen Dienststun-
den eingesehen werden. Jedermann kann den Bebauungsplan, die örtlichen 
Bauvorschriften und ihre gemeinsame Begründung sowie aller Fachgutach-
ten einsehen und Auskunft über ihren Inhalt verlangen. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit 
etwaiger Entschädigungsansprüche, deren Leistung schriftlich beim Entschä-
digungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die 
Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. Unbeachtlich wer-
den demnach  

eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB beachtliche Verletzung der 1.
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verlet-2.
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, und 
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor-3.
gangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde Sölden unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass gem. § 4 Abs. 4 GemO BW Satzungen, 
die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO BW 
oder auf Grund der GemO BW zu Stande gekommen sind, ein Jahr nach der 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen gelten. 
Dies gilt nicht, wenn  

die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 1.
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 
der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO BW wegen Gesetzwid-2.
rigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 genannten 

Nachrichten aus SÖLDEN GEMEINDE SÖLDEN 
www.soelden.de 
gemeinde@soelden.de

Staufener Str. 4 
79294 Sölden 
Tel.: 0761 13780-0
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Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die 
Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich oder elektronisch geltend gemacht worden ist.  

Ist eine Verletzung nach vorstehender Nr. 2 geltend gemacht worden, so 
kann auch nach Ablauf der Jahresfrist des § 4 Abs. 4 S. 1 GemO BW jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.  
Gemeinde Sölden, den 14. Dezember 2023 
Markus Rees – Bürgermeister 

Amtliche Nachrichten 

Einführung einer Kampfhundesteuer  
ab 1. Januar 2024 

Die Gemeinde hat eine neue Hundesteuersatzung beschlossen. Diese trat 
zum 1. Januar 2024 in Kraft. Wer zu diesem Zeitpunkt einen Kampfhund im 
Sinne des § 5 Abs. 3 der Hundesteuersatzung im Gemeindegebiet hält, hat 
dies innerhalb eines Monats nach In-Kraft-Treten der Satzung der Gemeinde 
schriftlich anzuzeigen und die Rasse (bei Kreuzungen die Rasse des Vater- 
und Muttertieres) mitzuteilen. Kampfhunde sind insbesondere Bullterrier, Pit 
Bull Terrier, American Staffordshire Terrier sowie deren Kreuzungen unter-
einander oder mit anderen Hunden sowie Bullmastiff, Mastino Napolitano, 
Fila Brasileiro, Bordeaux-Dogge, Mastin Espanol, Staffordshire Bullterrier, 
Dogo Argentino, Mastiff und Tosa Inu.  
Für Rückfragen steht Ihnen das Gemeindeteam oder Herr Jehle von der Ver-
waltungsgemeinschaft Hexental (Tel. 0761 40161-53 oder jehle@merzhau-
sen.de) gerne zur Verfügung. 

Hochwassergefahrenkarten 

Die Hochwasser in den vergangenen Jahren zeigen immer wieder eindrück-
lich, wie aktuell dieses Thema auch bei uns in Baden-Württemberg ist. 
Auf der Homepage der Gemeinde Sölden sind die für Sölden erstellten Hoch-
wassergefahrenkarten veröffentlicht, aus denen Sie konkrete Informationen 
über die mögliche Ausdehnung und Tiefe einer Überflutung entnehmen kön-
nen. 
Weiteren Informationen erhalten Sie auch unter: www.hochwasser.baden-
wuerttemberg.de. 
Ihre Gemeindeverwaltung 

Unterbringung von Flüchtlingen 

Die Situation in der Ukraine hält weiterhin an. Immer noch sind Millionen 
Menschen aus der Ukraine auf der Flucht. Auf allen Ebenen beim Land, in 
den Landkreisen, Städten und Gemeinden werden Vorkehrungen getroffen, 
damit eine schnelle Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchten-
den aus der Ukraine möglich ist.  
Der Landkreis teilte den Gemeinden mit, dass neben den Zuteilungsquoten 
für die Flüchtenden aus der Ukraine zusätzlich eine Zuteilungsquote für die 
Gruppe der Asylbewerber existiert, welche auf die einzelnen Gemeinden 
verteilt werden, die letztlich für eine endgültige Unterbringung der Personen 
sorgen müssen. Hierfür benötigt die Gemeinde Sölden zusätzlichen Wohn-
raum. Die Mietkosten werden über die Gemeinde sichergestellt.  
Wenn Sie Flüchtlinge als Mieter aufnehmen können oder der Gemeinde zur 
Unterbringung von Flüchtlingen eine abgeschlossene Wohnung vermieten 
können, melden Sie sich bitte im Rathaus (Frau Schill, Tel.: 13780-12 oder 
schill@soelden.de) Herzlichen Dank. 
Ihre Gemeindeverwaltung 

Sprechtage der Rentenversicherung 

Die Gemeinde Sölden lässt die Rentenangelegenheiten ihrer Bürgerinnen 
und Bürger direkt vom Versichertenberater der Deutschen Rentenversiche-
rung bearbeiten.  

Dieser erteilt Auskunft in allen Fragen der Deutschen Rentenversicherung, 
hilft beim Ausfüllen von Formularen, Kontenklärungen und nimmt Renten-
anträge entgegen. 

Die weiteren Sprechtage finden am 15.01.2024, 19.02.2024 und 18.03.2024 
jeweils von 16:00 bis 18:00 Uhr im Sitzungszimmer im Rathaus Sölden, Stau-
fener Straße 4 nach telefonischer Terminvereinbarung statt. 

Vereinbaren Sie Ihren Termin bitte über das Bürgermeisteramt Sölden, Frau 
Hog-Sauer/Frau Löffler/Frau Prinzbach, Tel.: 0761/13780-0. 

Zum Sprechtag sind mitzubringen: 

Versicherungsunterlagen, Personalausweis, Krankenversicherungskarte, 
Steueridentifikationsnummer, Bankverbindung (IBAN + BIC). 

Ihre Gemeindeverwaltung 

Parken auf Geh- und Fahrradwegen 

Das Parken auf Gehwegen sowie auf Fahrradwegen ist grundsätzlich ver-
boten.  

Ausschließlich dort, wo es ausdrücklich durch Verkehrszeichen oder Park-
markierungen erlaubt ist, darf auf Gehwegen bzw. Fahrradwegen geparkt 
werden.  

Ansonsten ist an den rechten Fahrbahnrand heranzufahren.  

Gehwege sowie Fahrradwege gelten als einziger Schutzraum für die 
schwächsten Verkehrsteilnehmer, wie die Fußgänger und vor allem Kinder. 
Auch Rollstuhlfahrer und Kinderwägen benötigen entsprechende Gehweg-
flächen, die ihnen nicht durch Gehwegparker entzogen werden dürfen. Auch 
Kinder bis zum vollendeten 8. Lebensjahr müssen zudem den Gehweg 
benutzen, sofern kein Radweg vorhanden ist.  

Parken auf der Fahrbahn macht den Verkehr langsamer und damit sicherer. 
Etwaige Halte- und Parkverbote sind allerdings zu befolgen, weil sie aus 
Gründen der Verkehrssicherheit angeordnet sind.  

Wir bitten um Beachtung.  

Ihre Gemeindeverwaltung 
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Jubilare 

Unsere Glückwünsche gelten: 

Eberhard Petschel zum 75. Geburtstag am 21.01.2024 

Die Gemeinde Sölden gratuliert den Jubilaren herzlich und auch denen, die 
hier nicht genannt werden möchten und wünscht weiterhin viel Freude, 
Gesundheit und Geborgenheit im Kreise der Familie und Freunde.
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Öffentliche Bekanntmachung 

Hinweis zu öffentlichen Bekanntmachungen 

Die öffentlichen Bekanntmachungen der Gemeinde Wittnau erfolgen, soweit 
keine sondergesetzlichen Bestimmungen bestehen (z. B. bei Bauleitplänen), 
durch die Bereitstellung auf der Internetseite der Gemeinde Wittnau unter 
https://www.wittnau.de/rathaus-service/aktuelles/oeffentliche-
bekanntmachungen. Als Tag der Bekanntmachung gilt der Tag der Bereitstel-
lung. Die öffentlichen Bekanntmachungen können im Rathaus der Gemeinde 
Wittnau während der Öffnungszeiten kostenlos eingesehen werden und sind 
gegen Kostenerstattung auch als Ausdruck zu erhalten. 

Amtliche Nachrichten 

Weihnachtsbaum-Sammlung 

Die Freiwillige Feuerwehr Wittnau wird am Samstag, 13. Januar 2024, ab 
8:00 Uhr, die Weihnachtsbäume einsammeln. 
Damit Ihr Baum mitgenommen werden kann, ist es wichtig, dass Ihr 
Baum 

rechtzeitig zur Abfuhr am Straßenrand und für die Einsammler gut n

sichtbar bereit gestellt wird und  
vollständig abdekoriert ist. n

Die Freiwillige Feuerwehr Wittnau ist angewiesen nicht vollständig abge-
schmückte Bäume stehen zu lassen. Diese Bäume sind vom Eigentümer 
selbst zu entsorgen oder bei einer Grünschnitt-Annahmestelle der ALB sau-
ber abzugeben. 
Falls Sie noch Fragen haben, rufen Sie an: 
Abfallberatung des Landkreises  0761/2187-9707 
www.breisgau-hochschwarzwald.de 

Bürgerbefragung zum Bau einer  
Windkraftanlage am Standort Forlenberg 
Die Gemeinde Wittnau führt in der Zeit vom 15. Januar bis 6. Februar 2024 
eine Bürgerbefragung zum Bau einer Windkraftanlage am Standort Forlen-
berg durch.  
Die Unterlagen hierzu werden allen an der Befragung zur Teilnahme berech-
tigten Bürgerinnen und Bürger bis zum 13. Januar 2024 zugestellt.  
Sollten Sie bis zum 14. Januar 2024 keine Unterlagen zur Befragung erhal-
ten haben, bitten wir Sie, sich mit der Gemeindeverwaltung Wittnau, Tel. 
0761/456479-0 in Verbindung zu setzen. Wir prüfen dann, ob Sie die Voraus-
setzungen erfüllen, um an der Bürgerbefragung teilzunehmen.  
Machen Sie von Ihrem Mitspracherecht Gebrauch und nehmen Sie bitte an 
der Befragung teil. Eine hohe Beteiligung stärkt den Gemeinderat in seiner 
Entscheidung, ob und gegebenenfalls wie das Thema in unserer Gemeinde 
weiterverfolgt werden soll. 
Den Haushalten wurde in der ersten Kalenderwoche eine Informationsbro-
schüre der Gemeinde Au zur Bürgerbefragung Windenergie zugestellt. Die 
Broschüre ist auch über die Homepage der Gemeinde Au (www.au-hexen-
tal.de) abrufbar.  

Notizen aus der öffentlichen Gemeinderatssit-
zung am 18. Dezember 2023 

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 18. Dezember 2023 wurden u.a. 
folgende Tagesordnungspunkte behandelt: 

TOP:    Kommunalwahlen und Wahl zum Europäischen Parlament am  
           9. Juni 2024 
Am 9. Juni 2024 finden die Kommunalwahlen und die Wahl zum Europäi-
schen Parlament statt. In der Gemeinde Wittnau sind zur Durchführung der 
Wahlen 

ein Wahlbezirk und 1.
der Gemeindewahlausschuss zu wählen sowie die Wahlvorstände zu bil-2.
den. 

Nachdem Herr Bürgermeister Kindel die wichtigsten Eckpunkte dazu 
benannt hat, wurde ohne Diskussion die nachfolgenden Beschlüsse jeweils 
einstimmig gefasst: 
Zu. Ziffer 1:  
Die Gemeinde Wittnau bildet gemäß § 4 Kommunalwahlgesetz (KomWG) 
einen Wahlbezirk 
Zu Ziffer 2:  
Der Gemeinderat wählt folgende Personen in den Wahlausschuss mit 
den nachfolgenden Positionen: 
Herr Robert Gutgsell Vorsitzender 
Herr Thomas Egloff Stv. Vorsitzender 
Frau Jutta Schneider Beisitzerin (Schriftführerin) 
Frau Jana Lais Beisitzerin (Stellv. Schriftführerin) 
Frau Ursel Suchan Beisitzerin 
Frau Carmen Bente Beisitzerin 
Herr Wilfried Glöckler Beisitzer  

Der Bürgermeister bestellt als 
a) Wahlvorstand, Wahlbezirk 01 
Herr Robert Gutgsell Wahlvorsteher als Vorsitzender 
Herr Thomas Egloff Stellvertreter des Wahlvorstehers 
Frau Jutta Schneider Beisitzerin (Schriftführerin) 
Frau Jana Lais Beisitzerin (Stellv. Schriftführerin) 
Frau Ursel Suchan Beisitzerin 
Frau Carmen Bente Beisitzerin 
Frau Helga Schielke Beisitzerin  
Herr Wilfried Glöckler Beisitzer 

b) Briefwahlvorstand 
Frau Karin Schüler Wahlvorsteherin als Vorsitzende 
Herr Alexander Schuldis Stellvertreter der Wahlvorsteherin 
Frau Liana Bickel Beisitzerin (Schriftführerin) 
Frau Elvira Schuldis Beisitzerin (Stellv. Schriftführerin) 
Frau Beate Schmoranzer Beisitzerin 
Herr Manfred Glöckler Beisitzer 
Die Mitglieder des Wahlvorstandes für die Kommunalwahlen werden 
zugleich zu Mitgliedern der Europawahl berufen. 

TOP:    Vorberatung Haushaltsplan 2024 
Die Verwaltung erstellt aktuell die Daten für den Haushaltsplan 2024. Die 
steuerlichen Rahmendaten basieren aus der Berechnung des kommunalen 
Finanzausgleichs für das Jahr 2024 für die Gemeinde Wittnau. Grundlage 
stellen die Orientierungsdaten vom 18. Juli 2022, fortgeschrieben am 09. 
November 2022, dar. 
Herr Bürgermeister Kindel erläuterte, dass auch im Jahr 2024 kein Haushalts-
ausgleich möglich sein wird, obwohl die Haushaltszahlen insgesamt etwas 
besser ausfallen. Die Schlüsselzahlen wurden neu festgelegt. Die Aufwen-
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dungen werden höher ausfallen, da u.a. auch die Kreisumlage erhöht wird. 
Er spricht sich dafür aus, dass die bisherigen Steuerhebesätze auch im Jahr 
2024 identisch bleiben. Eine Erhöhung wäre aus seiner Sicht das falsche Sig-
nal, zumal diese die höchsten im Hexental sind. 
Nach dem aktuellen Stand fällt der Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2023 
geringer aus. Der Plan sah hier einen Fehlbetrag in Höhe von 602.300 € vor. 
Nach dem vorläufigen Ergebnis vom 04. Dezember 2023 beläuft sich der 
Fehlbetrag nunmehr auf 366.000 €. 
Bei der Besprechung der eingereichten Ansätze wurden nachfolgende 
Beschlüsse gefasst: 
Der Gemeinderat stimmte mit zwei Ja-Stimmen und acht Nein-Stimmen 
gegen die Aufnahme des Haushaltsansatzes für den Austausch der Viren-
filter und Wartung der Raumluftreiniger in der Grundschule aus. Der 
geplante Ansatz in Höhe von 3.100 € wird gestrichen. 
Der eingebrachte Antrag zur Erneuerung des Schulmobiliars wurde ebenfalls 
kritisch hinterfragt, da dieses, nach einzelnen Meinungen im Gemeinderat, 
noch als brauchbar angesehen wird. Der Gemeinderat einigte sich darauf, 
den vorgeschlagenen Ansatz im Haushaltsplan 2024 zu belassen und bei 
Bedarf das Mobiliar entsprechend zu erneuern bzw. zu ergänzen. Eine Vor-
ortbesichtigung soll vor einer Beschlussfassung mit dem Gemeinderat in der 
Grundschule stattfinden. 
Der Gemeinderat nahm die vorgetragenen Zahlen mit den besprochenen 
Änderungen zur Kenntnis und beauftragt das Rechnungsamt der Verwal-
tungsgemeinschaft Hexental mit der Erstellung des Haushaltsplanes und 
der Haushaltsatzung 2024 auf Basis dieser Zahlen bzw. den bis zum 31. 
Dezember 2023 noch gelieferten Ansätzen. Über die Beibehaltung der 
Freiwilligkeitsleistungen wird Zustimmung signalisiert. 

TOP:    Aktuelle Flüchtlingssituation in der Gemeinde Wittnau und kom- 
           munale Erwartungen an den Bund 
Herr Bürgermeister Kindel informierte darüber, dass aufgrund der aktuellen 
Lage, der Gemeindetag Baden-Württemberg die angespannte Situation der 
Gemeinden aufgreift und im Austausch mit dem Landkreis, den Wahlkreis-
abgeordneten und den Medien auf die angespannte Situation und die daraus 
resultierenden Handlungsnotwendigkeiten hinweisen möchte. 
Herr Gemeinderat Lieser vertrat hierzu eine andere Meinung und gab eine 
eigene Stellungnahme ab. 
Anstelle der Beschlussanträge Nr. 2 und 3 der Beschlussvorlage, stellte er 
nachfolgenden Alternativbeschluss vor: 
„Der Gemeinderat fordert die zuständigen Stellen auf Kreis�, Landes- und 
Bundesebene auf, die Kommunen bei der menschenwürdigen und angemes-
senen Unterbringung, Versorgung und Integration besser zu unterstützen. 
Die Verwaltung wird aufgefordert, sich in diesem Sinne bei den verantwort-
lichen Stellen in Politik und Verwaltung einzusetzen.“ 
Herr Bürgermeister Kindel sah die Forderungen der Kommunen klar benannt 
(Vorschlag für Sofortmaßnahmen einer Begrenzungsstrategie). Auch Wittnau 
ist bzw. kommt an seine Grenzen, insbesondere in finanzieller und personel-
ler Hinsicht. Es steht kein Fachpersonal für die Integration zur Verfügung. 
Durch die Aufnahme steht z.B. Wohnraum für die jüngere Bevölkerung nicht 
zur Verfügung. So musste z.B. ein Feuerwehrkamerad wegziehen, da er 
keine Wohnung in Wittnau fand. Unabhängig davon weist er auf die Arbeit 
der ehrenamtlichen Helfer hin, ohne deren Unterstützung die bisherige 
Betreuung nicht möglich gewesen wäre. 
Auf Nachfrage erläuterte er, dass der vorgestellte Beschluss von vielen 
Gemeinden mitgetragen werden sollte um eine entsprechende Außenwir-
kung zu erzielen. Sollte ein geänderter Beschluss gefasst werden, ist davon 
auszugehen, dass dieser nicht den gewünschten Zweck erzielt und keine 
Berücksichtigung findet. 
Der Antrag von Herrn Gemeinderat Lieser wurde mit 3 Ja-Stimmen und 7 
Nein-Stimmen abgelehnt.  
Der Gemeinderat stimmte mit 7 Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme und 
zwei Enthaltungen dem nachfolgenden Beschlussantrag der Verwaltung 
zu: 

Der Gemeinderat nimmt die aktuelle Situation der Flüchtlingsunter-1.
bringung und -integration in der Gemeinde Wittnau zur Kenntnis.  

Der Gemeinderat bekräftigt, dass bei der Unterbringung, Versorgung 2.
und Integration vor Ort die Belastungsgrenze erreicht ist.  
Die Verwaltung wird beauftragt, im Austausch mit dem Landkreis, den 3.
Wahlkreisabgeordneten und den Medien auf die angespannte Situa-
tion und die daraus resultierenden Handlungsnotwendigkeiten hin-
zuweisen.  

TOP:    Anschaffung einer Komposttoilette für den Waldkindergarten  
           Wittnau 
Aus hygienischen und teilweisen Schamgründen bei den Kindern des Wald-
kindergartens Wittnau, wurde seitens der Erzieherinnen der Wunsch nach 
der Aufstellung einer Komposttoilette geäußert. Entsprechende Haushalts-
mittels sind im Haushalt 2023 eingestellt. Der geplante Standort wurde mit 
dem Schützenverein Wittnau abgestimmt.  
Der Gemeinderat stimmte einstimmig der Auftragsvergabe zur Anschaf-
fung einer Komposttoilette für den Waldkindergarten Wittnau zu. 

Öffentliche Gemeinderatssitzung  
des Gemeinderates Wittnau 
Am Montag, den 22. Januar 2024, findet ab 18:00 Uhr in der Festhalle 
Gallushaus die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung statt. Die Tagesord-
nung sieht folgende Punkte vor:  

Frageviertelstunde 1.
Bebauungsplan „In den Haseln Ost“ 2.

Erneuter Aufstellungsbeschluss n

Billigung des Plankonzepts n

Beauftragung der Verwaltung zur Durchführung der Offenlage n

Wasserversorgung Gemeinde Wittnau 3.
Informationen zur geplanten Erweiterung/Sicherung der Wasserversor-n

gung für den Bereich „Stöckenhöfe“ durch den Bau einer Ringleitung 
Beratung und Beschlussfassung n

Wasserversorgung Gemeinde Wittnau 4.
Geplante Teilsanierung der Wasserleitung im Bereich der Alemannen-n

straße zwischen der Kreuzung Kirchweg/Alemannenstraße und der 
Kreuzung Alemannenstraße/Schönbergstraße 
Beauftragung zur Durchführung der Ausschreibung und Umsetzung der n

Maßnahme 
Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen in der Gemeinde Witt-5.
nau 

Vorstellung des Raumkonzeptes n

Vergabe von Bauaufträgen n

Beratung und Beschlussfassung n

Vorberatung Haushaltsplan 2024 6.
Vorstellung des aktualisierten Entwurfs zum Haushaltsplan 2024 n

Beratung und Beschlussfassung n

Mitteilungen der Verwaltung 7.
Anfragen seitens des Gemeinderates 8.
Frageviertelstunde 9.

Die endgültige Tagesordnung wird auf der Homepage der Gemeinde Wittnau 
unter https://www.wittnau.de/rathaus-service/gemeinderat/sitzungstermi-
ne bereitgestellt. 
Die Bevölkerung ist zur Sitzung schon jetzt herzlich eingeladen. 

Bürgerehrennadel verliehen 
Im Rahmen des Neujahrsempfangs in Wittnau wurde Frau Dr. Elfriede Har-
ter-Bachmann die Bürgerehrennadel der Gemeinde Wittnau für ihr langjäh-
riges herausragendes ehrenamtliches Engagement verliehen.  
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Einführung einer Kampfhundesteuer  
ab 1. Januar 2024 

Die Gemeinde hat eine neue Hundesteuersatzung beschlossen. Diese trat 
zum 1. Januar 2024 in Kraft. Wer zu diesem Zeitpunkt einen Kampfhund im 
Sinne des § 5 Abs. 3 der Hundesteuersatzung im Gemeindegebiet hält, hat 
dies innerhalb eines Monats nach In-Kraft-Treten der Satzung der Gemeinde 
schriftlich anzuzeigen und die Rasse (bei Kreuzungen die Rasse des Vater- 
und Muttertieres) mitzuteilen. Kampfhunde sind insbesondere Bullterrier, Pit 
Bull Terrier, American Staffordshire Terrier sowie deren Kreuzungen unter-
einander oder mit anderen Hunden sowie Bullmastiff, Mastino Napolitano, 
Fila Brasileiro, Bordeaux-Dogge, Mastin Espanol, Staffordshire Bullterrier, 
Dogo Argentino, Mastiff und Tosa Inu.  
Für Rückfragen steht Ihnen das Gemeindeteam oder Herr Jehle von der Ver-
waltungsgemeinschaft Hexental (Tel. 0761 40161-53 oder jehle@merzhau-
sen.de) gerne zur Verfügung. 

Aus den Gemeinderatsfraktionen 

Freie Wählergemeinschaft Wittnau 
Lust auf Kommunalpolitik?  
Am 09. Juni 2024 wird der Gemeinderat in Wittnau neu gewählt.  

In der letzten Wahlperiode waren wir, die Liste „Freie Wählergemeinschaft 
(FWG)“ mit 6 von 10 Gemeinderätinnen und Gemeinderäten vertreten und 
konnten die politischen Entscheidungen maßgeblich zum Wohl unserer 
Gemeinde mitgestalten.  
Interesse, künftig in unserem Gremium mitzuwirken und neue Impulse ein-
zubringen? 
Dann laden wir Sie/Dich herzlich zu einem unverbindlichen Informations-
abend rund um die Kommunalwahlen ein. 
Dienstag, 16.01.24 um 19:00 Uhr in die Gaststätte Colombo7 (Burgblick).  
Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen/Dir.  
Freie Wählergemeinschaft Wittnau 
Jörg Bleile, Josef Gutmann, Dr. Susanne Kreusel, Dr. Silke Law, Klaus-Dieter 
Trescher, Valentin Vetter 

Allgemeine Nachrichten 

Wochenmarkt Wittnau startet neu nach  
der Winterpause 
Der Wittnauer Wochenmarkt startet nach der Weihnachtspause am  
Do., 25.01.2024 von 16 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Gallushaus.  
Die Marktbeschicker wünschen allen Kunden einen guten Start ins neue Jahr 
und freuen sich sehr auf Ihren Besuch!

AK Umwelt Merzhausen 

Die nächste Sitzung des AK Umwelt Merzhausen findet am Dienstag, den  
23. Jan. 2024, 19:30 Uhr im Rathaus Merzhausen (Küche Erdgeschoß oder 
Trauzimmer 1. OG) statt. Alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich für Kli-
maschutz- und Umweltfragen interessieren, sind herzlich eingeladen ihre 
Vorstellungen, Ideen und Wünsche einzubringen (E-Mail: info@ak-umwelt-
merzhausen.de). 

Arbeitskreis Klimaschutz Au (AKA jetzt!) 

Sie haben Fragen zur Windkraft und wollen sich im Vorfeld der Bürgerbefra-
gung in Au zu den geplanten Standorten auf dem Illenberg informieren? 
Kommen Sie am Freitag den 26.1.2024 zwischen 15 und 17 Uhr mit Ihren 
Fragen einfach ins Foyer des Bürgerhauses. Sie werden kompetente 
Ansprechpartner:innen finden. 
Unter aka-jetzt@gmx.de können Sie uns auch gerne Fragen per Mail an uns 
richten. 
Das nächste Treffen des Arbeitskreises Klimaschutz Au findet am Mittwoch, 
den 17. Januar 2024 um 20 Uhr in Raum 2 des Bürgerhauses Au statt 

Arbeitskreis Klimaschutz Wittnau 
Dein persönlicher Beitrag zum Klimaschutz: Eine Baumpatenschaft! 
In der letzten Ausgabe des Amtsblattes haben wir über die jüngste Baum-
pflanzaktion berichtet. Zusammen mit der ersten Aktion vom Dezember 
2021 haben wir nun insgesamt rund 30 Bäume und 20 Sträucher gepflanzt 
– ein bescheidener Beitrag zum Klimaschutz und zum Erhalt der Artenvielfalt 
in der Natur. 
Damit die neuen Pflanzungen anwachsen und gedeihen, müssen sie bei 
Bedarf, also insbesondere während der trockenen Sommermonate, gewäs-
sert werden. Weil der Arbeitskreis Klimaschutz das nicht alleine schafft, sind 

wir auf Unterstützung angewiesen. Wie wäre es also mit einer „Baumpaten-
schaft“ in der Nähe Deiner Wohnung? Wir suchen Patinnen und Paten, die 
sich um ihren persönlichen Baum kümmern. Gerne auch Schul- oder Kita-
Kinder, die diese Aufgabe zusammen mit größeren Geschwistern oder Eltern 
übernehmen wollen.  
Wenn Du also Lust hast, Verantwortung für Deinen persönlichen Lieblings-
baum oder Strauch zu übernehmen, melde Dich bitte bei uns (klima-
schutz@wittnau.de ).  

Begegnungsstätte Merzhausen  
Kreativ – Hildegard-Haussmann-Haus, Mo. 10:00 bis 12:00 Uhr 
Leitung: Frau Gudrun Kollnig, Tel. 40 84 33 
Tanzen – Kath. Pfarrzentrum, Mo. 15:00 bis 16:30 Uhr 
Leitung: Fr. Monika Maier, Tel. 44 54 64 
Strickgruppe – Hildegard-Haussmann-Haus, 1. Mo. im Monat, 15:30 bis 
17:00 Uhr. Leitung: Fr. Bianca Heidinger, Tel. 403657°110 
Fitness-Gymnastik – Kath. Pfarrzentrum, Di. 09:30 bis 10:30 Uhr 
Leitung: Fr. Thekla Tröscher, Tel. 07665 8565 
Gedächtnistraining – Hildegard-Haussmann-Haus, Mi. 10:00 bis 11:30 Uhr 
Leitung: Fr. Dorothea Kluckert, Tel. 0170 5535262 
Englisch – Johanneskirche, kl. Saal, Do. 10:00 bis 11:00 Uhr 
Leitung: Fr. Rosemary Heigl-Williams, Tel. 48 80 40 46 
Schwimmen – Bürgerbad, Fr. 10:00 bis 10:30 Uhr 
Leitung: Hr. Peter Kappus, Tel. 40 41 77 
Computer / Handy: Unterricht u. techn. Unterstützung 
Kath. Pfarrzentrum, Termine nach Absprache 
Leitung: Hr. Dr. Joachim Kopp, Tel. 40 84 56 (AB) 
Singkreis – jeden 3. Montag im Monat von 16:00 bis 17:30 Uhr im Hildegard-
Haussmann-Haus. 

Vereins- und Gemeindeleben im Hexental
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Bildungswerk Wittnau  
Donnerstag, 25. Januar 2024 20:00 Uhr  
Hilflose Helfer – Die Minsk-Abkommen und die OSZE-Mission im Donbass 
Andreas Zumach, Berlin, Journalist und Autor, seit den 1980er Jahren ein aus-
gewiesener Fachmann für Friedens- und Sicherheitsfragen. 
Als 2014 Separatisten im Donbass sich mit ukrainischem Militär erste 
Gefechte lieferten, wurde in Minsk(Belarus) ein Waffenstilstand vereinbart, 
der aber nicht lange hielt. Daraufhin vermittelten Frankreich und Deutsch-
land zwischen Russland und der Ukraine ein Friedensabkommen (Minsk II, 
2015) Für die Umsezung wurde eine OSZE-Mission installiert. Warum ist sie 
gescheitert? 
Pfarrgemeindehaus, Alemannenstr. 18c, Wittnau 
Veranstalter: Kath. Bildungswerk Wittnau, Pax Christi Freiburg, Gemeinde-
team Ehrenstetten 
Eintritt frei. Gerne nehmen wir eine Spende zur Deckung der Kosten ent-
gegen. 

Förderverein Spielplatz Kirchenfeld e. V.  
aufgelöst 

Der Förderverein Spielplatz Kirchenfeld e.V. wurde mit Eintrag ins Vereins-
register beim Amtsgericht Freiburg zum 23.10. 2023 aufgelöst. Zum Liquida-
tor wurde Andreas Verstappen. Im Kirchenfeld 39 in 79249 Merzhausen 
bestimmt. Mögliche Gläubiger des Vereins sind aufgefordert, ihre Ansprüche 
zeitnah geltend zu machen. 

Helferkreis für Flüchtlinge Merzhausen e. V. 
Angebote für Geflüchtete im alten Vereinsheim des VfR Merzhausen – 
wer macht mit? 
Es geht voran im alten Vereinsheim des VfR Merzhausen am Sportpark. Die 
Teilrenovierung und Basismöblierung werden demnächst abgeschlossen, 
jetzt geht es um die Angebote, die wir dort den Bewohnern der Landkreis-
unterkunft machen wollen. 
In einem ersten Schritt möchten wir eine Betreuung für Vorschulkinder 
anbieten, da es keine Kindergartenplätze für sie gibt. Parallel dazu soll es 
Deutschunterricht für die Mütter geben.  
Etwas später sollen weitere Angebote hinzukommen: 

Hausaufgabenbetreuung am Nachmittag n

eine betreute Öffnung am späteren Nachmittag für Jugendliche/junge n

Erwachsene (für Brettspiele, Gespräche, Tischkicker o.ä.).  
eine Fahrradwerkstatt n

Bitte melden Sie sich, wenn Sie sich die Mitarbeit in einem dieser Bereiche 
vorstellen können. 
Folgende Ausstattungsgegenstände suchen wir noch: 

Fußabtreter für den Eingangsbereich n

Kindertische und -stühle n

Stühle n

Spielsachen fürs Kindergartenalter: z.B. Duplo (Original), Autogarage, n

Bausteine, Memory, Lotti Karotti, Holzpuzzles u.ä., einfache Bilderbücher, 
Klassische Brettspiele für Erwachsene: Schach, Mühle,... n

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen an info@helferkreis-
merzhausen.de! 
Begegnungscafé 
Unser Begegnungscafé „Café Mondial“ wird im Januar jeweils mittwochs von 
15-17 Uhr in der Cafeteria der Sporthalle (Hexentalschule) stattfinden. Gäste 
und Kuchenspenden sind herzlich willkommen! 
Fahrräder und Einkaufstrolleys gesucht 
Für die Bewohner der Landkreisunterkunft suchen wir nach wie vor Herren�, 
Damen- und Kinderfahrräder sowie Einkaufstrolleys, die den Alltag erleich-
tern. 
Kontakt 
www.helferkreis-merzhausen.de, info@helferkreis-merzhausen.de 

Musikverein Au e. V. 
Jahreshauptversammlung  
Sehr geehrte Mitglieder und Freunde des Musikvereins, 
zu unserer Jahreshauptversammlung am Dienstag, den 30. Januar 2024 um 
19:30 Uhr im Bürgerhaus Au laden wir Sie recht herzlich ein.  
Zu Beginn der Veranstaltung möchten wir dieses Jahr, um unser 90 jähriges 
Jubiläum zu feiern, Sie auf einen kleinen Sektempfang einladen! 
Begleiten Sie uns an diesem Abend durch unser vergangenes Vereinsjahr 
und lassen Sie sich über stattgefundene Veranstaltungen, Aktivitäten, 
Jugendarbeit, Kassenliquidität und vieles mehr informieren. Natürlich dürfen 
auch die formalen Tagesordnungspunkte nicht fehlen. 
Auf die Tagesordnung haben wir folgende Punkte gesetzt: 
TOP 01 Begrüßung durch die 1. Vorsitzende 
TOP 02 Totenehrung 
TOP 03 Bericht des Schriftführers 
TOP 04 Bericht des Kassiers 
TOP 05 Bericht über die Kassenprüfung 
TOP 06 Bericht des Dirigenten 
TOP 07 Bericht über die Jugendausbildung und Jugendarbeit  
TOP 08 Bericht der 1. Vorsitzenden 
TOP 09 Schutzkonzept 
TOP 10 Entlastung des Gesamtvorstandes 
TOP 11 Wahlen 
TOP 12 Ehrungen 
TOP 13 Verschiedenes 
TOP 14 Wünsche und Anträge 
Wünsche und Anträge können bis zum 23.01.2024 bei der ersten Vorsitzen-
den schriftlich eingereicht werden. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch – Musikverein Au e. V. 
Annette Faller, 1. Vorsitzende 

Musikverein „Harmonie“ Horben e. V.  
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Besucher und Besucherinnen unse-
res Weihnachtskonzerts am 16. Dezember 2023. Es hat uns sehr gefreut, das 
Konzertprogramm zu präsentieren und den Abend gemeinsam mit unserer 
Jugendkapelle zu gestalten. Mit Ihrem freundlichen Applaus wurden wir für 
die Energie und Zeit, die wir in die Vorbereitung des Konzerts investiert 
haben, belohnt. Eine unterhaltsame Verlosung in der Pause sowie der Bar-
betrieb nach Konzertende rundeten den Abend ab.  
Herzlichen Dank auch nochmals an alle unsere Spender/innen, die tolle 
Gewinne zur Verfügung stellten.  
An Heilig Abend war unsere Jugendkapelle am Nachmittag im Dorf und Heu-
buck unterwegs, um musikalisch auf den Abend einzustimmen. Vielen Dank 
an unsere Zöglinge, die trotz des starken Windes im Einsatz waren und Weih-
nachtslieder spielten. Natürlich auch ein großes Dankeschön für die zahlrei-
chen Spenden, die wir von den Anwohner/innen erhalten haben.  
Wir freuen uns auf ein musikalisches 2024 und hoffen, dass unsere Aktivi-
täten auch in diesem Jahr Ihre Zustimmung finden.  
Ihr Musikverein „Harmonie“ Horben e. V.  

Schachclub Horben e. V.  
Landesliga Süd 2: SC Horben I schlägt Meßkirch 6,5:1,5 und ist Herbst-
meister!  
Horben I hatte heute die längste Auswärtsreise der Saison zu bewältigen, es 
ging ins mehr als 1,5h entfernte Meßkirch – angesichts solch langer Wege in 
der Landesliga Süd 2 freuen sich beide Vereine auf die bald anstehende 
Zusammenlegung der beiden Schachverbände in BW. Die lange Anfahrt 
wurde aber mit einem sehr schönen Spielort im Gemeindehaus Ringgenbach 
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und bester Bewirtung der sehr sympathischen Gastgeber versüßt. 
Wir konnten dieses Mal nicht in Top-Aufstellung antreten, um so mehr freut 
es uns, dass Jens und Sigi ihre erste Partie der Saison bestritten- für Sigi war 
es sogar die erste Partie nach einer 35-jährigen Schachpause! 
Und der Wiedereinstieg konnte nicht besser laufen: Sigi konnte sich in der 
Eröffnung bereits ein paar Stellungsvorteile erspielen und gewann dann 
nach einer kleinen Kombination den h7-Bauern. Das Läuferpaar zusammen 
mit der Dame konnten anschließend ein Mattnetz knüpfen und so stand es 
bald 1:0. Auch Jens spielte eine sehr solide Partie und konnte Fehler seines 
Gegners nutzen um erst einen Bauern und später die Qualität und die Partie 
zu gewinnen. Norbert nahm darauf ein Remis Angebot des Gegners an und 
konnte so die Weichen für den Mannschaftssieg stellen. Leider übersah Don-
cho in guter Stellung eine Kombination und musste sich geschlagen geben, 
aber an den ersten vier Brettern gingen die Punkte in sehr umkämpften Par-
tien nach und nach alle an Horben. Es punkteten Bertram, Felix, Thomas und 
Johann. So können wir mit einem letztlich verdienten Mannschaftserfolg die 
Herbstmeisterschaft feiern und über den Jahreswechsel ein bisschen vom 
Aufstieg träumen. 
Horben 2 konnte gegen Freiburg Wiehre 2 in der Kreisklasse B einem schö-
nen 4,5-1,5 Erfolg feiern. Gewonnen haben Dimitry, Claus, Wolfgang und 
Nathanael. Tobias spielte remis. 
In der Kreisklasse D musste sich Horben 3 mit Eichstetten 2 leider 0:4 
geschlagen geben. 
Weiter geht es mit der fünften Runde am 21. Januar! 

Seniorentreff Au 

Wir starten zusammen ins neue Jahr mit unserem 1. Treffen am Dienstag, 
16.1.2024. um 15Uhr im Bürgerhaus 1. Stock. In alter Tradition beginnen wir 
mit einem kurzen Kaffeestündchen, dann geht es an die Spieltische: Brett-, 
Würfel- und Kartenspiele sind bereit. Kommen Sie dazu und verbringen Sie 
einen unterhaltsamen Nachmittag in netter Gesellschaft. Eine Anmeldung ist 
nicht notwendig, wir bitten jedoch um einen Unkostenbeitrag von €1.- 

Sternsinger der Pfarrei St. Gallus 
Sternsinger aus Merzhausen/Au sammeln über 10.000 Euro für benach-
teiligte Kinder 
Die Sternsinger der Pfarrei St. Gallus freuen sich über das Ergebnis ihres 
Engagements: Stolze 10.959 Euro wurden gezählt, als nach zwei Tagen voller 
Engagement bei der Aktion Dreikönigssingen „Gemeinsam für unsere Erde – 
in Amazonien und weltweit“ in Merzhausen und Au die königlichen Sammel-
büchsen ausgekippt wurden. Das ist ein neuer Rekord! 59 bzw. 23 Mädchen 
und Jungen sowie 21 bzw. 4 jugendliche und erwachsene Begleitende waren 
in den beiden Orten im Einsatz für benachteiligte Kinder in aller Welt.  
Schon im Gottesdienst am 06.01. funkelten die goldenen Kronen der vielen 
Sternsinger, die mit ihren Familien gekommen waren. Im Rollenspiel zum 
Thema Nachhaltigkeit und Wahrung der Schöpfung traten neben den Köni-
ginnen Louisa und Paula, die Gruppenbegleiterin Lilli und auch der Merzhau-
ser Bürgermeister und designierte Landrat Dr. Christian Ante als prominente 
Krippenbesucher auf. Nach der Segnung durch Pfarrer Reichardt machten 
sich die Sternsinger auf den Weg, allein in Merzhausen wurden an den bei-
den Tagen über 400 Haushalte besucht.  

Tourismusverein Horben e. V. 
Einladung zur Mitgliederversammlung  
Der Tourismusverein Horben lädt am Dienstag, 6. Februar 2024 um 19:30 Uhr 
zur Mitgliederversammlung in den Bürgersaal Horben ein. Auf der Tagesord-
nung stehen die folgenden Punkte: 

Begrüßung durch ein Mitglied des Vorstandsteams 1.
Anträge 2.
Tätigkeitsbericht des Schriftführers 3.
Tätigkeitbericht der Rechnerin 4.

Bericht der Kassenprüfer 5.
Tätigkeitsbericht der Wanderführerin 6.
Bericht Kurtaxe (Belegzahlen) 7.
Bericht Werbung 8.
Bericht Messeteam 9.
Bericht Vorstandsteam 10.
Entlastung des Vorstandes 11.
Neuwahl eines Kassenprüfers 12.
Verschiedenes 13.

Anträge und Anregungen sind spätestens am dritten Werktag vor der Ver-
sammlung beim Vorstandsteam schriftlich einzureichen. Wir freuen uns über 
eine rege Teilnahme. 

VfR Merzhausen e. V. 
Neue Kurse der Turnabteilung  
Die Turnabteilung des VfR Merzhausen bietet ab der zweiten Januarwoche 
neue Vormittagskurse an. Am Dienstagmorgen sind dies „Pilates“ von 9:00 
– 10:00 Uhr und „Gesunder Rücken“ von 10:00 bis 11:00 Uhr sowie am Don-
nerstagmorgen von 9:00 bis 10:30 Uhr „Pilates und Stretch“. Alle Angebote 
richten sich an Geübte und Nichtgeübte, jeder trainiert auf seinem Level. 
Geleitet werden die drei Kurse von Dagmar Gerber, einer hochqualifizierten 
Trainerin im Bereich des Gesundheitssports. Kommen Sie zu den genannten 
Stunden mit Sportkleidung und machen Sie unverbindlich mit bevor Sie sich 
fest anmelden. Die Kurse finden im Gymnastikraum des VfR SportParks statt, 
der Zugang erfolgt über die „Alte Straße“. Weitere Informationen finden Sie 
auf unserer Homepage. 
Für die Turnabteilung: Uli Forster 

Wittnauer Leben e. V./Kath. Bildungswerk Witt-
nau 

Einladung zum Vortrag „Dhulikhel Hospital – Die Geschichte eines Kran-
kenhauses am Fuße des Himalaya“ von Herrn Dr. Klaus Lowka  
Wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass wir Herrn Dr. Lowka für 
diesen Vortrag gewinnen konnten.  
Dr. med. Klaus Lowka berichtet über seine Aufenthalte in Nepal 2019 und 
2022. 
Der GRVD (German Rotary Volunteer Doctors) unterstützt seit 25 Jahren in 
ehrenamtlicher Tätigkeit Krankenhäuser und Medizinische Stationen in 
Ghana und Nepal. 
Nach Erreichen des sogenannten „Teil-Ruhestandes“ konnte sich Dr. Klaus 
Lowka seinem ehemaligen Examenskollegen (Freiburg 1975), Prof. Dr. Hei-
ner Winker anschließen und 2018 seine Tätigkeit für den GRVD aufnehmen. 
2019 verbrachte er 4 Wochen am Krankenhaus in Dhulikhel, 2022 konnte er 
mit einer Rotarischen Delegation erneut nach Nepal reisen, um im Kranken-
haus von Dhulikhel eine neue Wäscherei zu eröffnen. 
Freuen Sie sich mit uns auf einen interessanten Abend! 
Gerne begrüßen wir Sie am Dienstag, 16.01.2024 um 19:00 Uhr im Pfarr-
gemeindehaus in Wittnau. 
Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten, die dem GRVD zugute kom-
men. 

Termine Nachbarschaft 

Bildungshaus Kloster St. Ulrich 

Segel setzen… 
Persönliche und berufliche Standortbestimmung  
vor dem Übergang in die nachberufliche Lebensphase 
Irgendwann – um die 60 – tauchen am Horizont ganz neue Fragen auf:  
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Wie stelle ich mir die Zeit bis zum Ende meines Berufslebens vor und was n

kommt danach? 
An welchem Punkt meines Lebensweges stehe ich, beruflich und privat?  n

Welchem Roten Faden folgt mein Leben und wo sehe ich mich in der n

Zukunft? 
Fragen, die nach Antworten suchen.  
Wir laden Sie ein, sich im Werkstattcharakter mit Ihren Fragen zu beschäfti-
gen. Im professionell begleiteten Coaching und im Austausch mit anderen, 
gehen Sie Ihren Antworten entgegen. 
Termin: 7. Februar, 15:00 Uhr bis 9. Februar 2024, 15:00 Uhr 
Ort: Bildungshaus Kloster St. Ulrich 
Referentin: Mechtild Ehses-Flohr 
Info und Anmeldung: www.bksu.de 

Schwarzwaldverein Freiburg-Hohbühl e. V. 
14. Jan., Sonntag: „St. Peter im Winterkleid“, Panoramarundweg, Treff: n

9:20 Uhr, Hbf, Zug Elzach, in Denzlingen Umstieg in den Bus 7205, Wan-
derführerin wartet dort, Auf-/Abstieg: 280m, Gehzeit: 3 – 4 Std/10km, 
mittel, Einkehr: ja, 
16. Jan., Dienstag: „DWV-Gesundheitswanderungen“, für alle Altersgrup-n

pen mit ausgewählten Übungen die fit machen. Gehzeit: 1,5 bis 2 Stun-
den Kosten: Mitglieder frei, Nichtmitglieder 3€, Treff: Musikpavillon Stadt-
garten Freiburg, 10 Uhr und 14 Uhr, Führung: Walter Sittig, Tel. 
0173/3292710, Mail: waltersittig@aol.com“ 
23. Jan., Dienstag: „DWV-Gesundheitswanderungen“, für alle Altersgrup-n

pen mit ausgewählten Übungen die fit machen. Gehzeit: 1,5 bis 2 Stun-
den Kosten: Mitglieder frei, Nichtmitglieder 3€, Treff: Musikpavillon Stadt-
garten Freiburg, 10 Uhr und 14 Uhr, Führung: Walter Sittig, Tel. 
0173/3292710, Mail: waltersittig@aol.com“ 

25. Jan., „Donnerstagwandertreff“, von Bickensohl über Adlerhorst-Sattel n

ins Liliental, Panoramaweg Wasenweiler; Leichte bis mittlere Wanderung, 
3.5 Std,, Aufstieg: 310m, Länge: 11,2 km, Rucksackverpflegung: ja; Treff: 
9.20 Uhr, Hbf. Gleis 6, Zug S 1, Breisach ab 9.32; Bus 550 in Breisach nach 
Bickensohl, Führung: Maria u. Martin Keck, Tel. 0761/74351 oder 
015756398347 

Gäste sind herzlich willkommen.  

Stubenhauskonzerte in Staufen 

Am Sonntag, den 21.Januar 2024 um 18 Uhr eröffnen die Stubenhauskon-
zerte in Staufen ihre Saison mit einem Liederabend mit dem jungen Bassis-
ten Lukas Lemcke und der Pianistin Ada Heinke. Auf dem Programm steht 
die “Winterreise“ von Franz Schubert. 
Die Winterreise von Franz Schubert ist einer der großen Liederzyklen der 
Romantik. 
Der Gefühlswelt, die darin zum Ausdruck kommt, umfasst allgemein 
menschliche Erfahrungen mit Liebe, Sehnsucht, Einsamkeit und Schmerz, in 
Töne gesetzt von dem 30jährigen Franz Schubert. 
Lukas Lemcke ist 2.Preisträger des Internationalen Anneliese Rothenberger 
Gesangswettbewerbs 2023. Er erhielt in diesem Jahr trotz seines jungen 
Alters schon ein festes Engagement am Gärtnerplatztheater in München. 
Ada Heinke ist ebenfalls Preisträgerin mehrerer internationaler Klavierwett-
bewerbe: Im Frühjahr 2021 konnte sie einen dritten Preis bei dem digital 
veranstalteten Wettbewerb „Danubia Talents Competition“ in Budapest 
erspielen. 
Im November jenen Jahres gewann sie in der Toskana einen weiteren dritten 
Preis beim Concorso di Humberto Quagliata della Città Valdarno. 
Die beiden studieren an der Hochschule für Musik in Wien. 
Karten bei www.reservix.de und den Vorverkaufsstellen der BZ.

Kirchen im Hexental

Evang. Johannesgemeinde Merzhausen 

Ev. Johannesgemeinde: St. Galler Str. 10 A, Merzhausen 
Pfarrstelle: Pfarrerin Salome Vogt 
Gemeindebüro Pfarrgemeinde Südwest:  
Markgrafenstr. 18 b, 79115 Freiburg 
Johanneskirche.Merzhausen@kbz.ekiba.de | Tel. 45 969 – 0 Fax. 45 969 – 69 
www.ekifrei-suedwest.de  
Öffnungszeiten Gemeindebüro: Mo-Fr 9-12 Uhr | Mo, Di, Do 14-16 Uhr | 
Mi 14-17:30 Uhr (nicht in den Schulferien)  

Eine Übersicht zu allen Gottesdienstangeboten und aktuelle Infos finden 
Sie auf unserer Homepage www.ekifrei-suedwest.de und an der Johannes-
kirche im Schaukasten. Gerne können Sie sich auch im Gemeindebüro Süd-
west erkundigen Tel. 45 96 90. Vielen Dank! 
Gottesdienste in der Johanneskirche, Merzhausen 
Winterkirche im Januar 
Unsere Gottesdienste im Januar werden wir im Gemeindesaal (an den Kir-
chenraum angrenzend) feiern. Da die Kirche nur sehr schwer warm wird, 
wollen wir den Versuch starten bei angenehmen Temperaturen zu feiern, 
gleichzeitig Energie zu sparen und etwas mehr zusammenrücken. 
Sonntag, 14. Januar 
10:00 Uhr Gottesdienst  
Sonntag, 21. Januar 
18:00 Uhr!!!! Abend-Gottesdienst mit Klarinetten Quartett 
Sonntag, 28. Januar  

10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
Sonntag, 04. Februar 
10:00 Uhr Gottesdienst  
Ökumenisches Taizégebet 
in der Regel jeden 4. Mittwoch im Monat um 19:00 Uhr. Der nächste Termin 
findet statt am 24. Januar in der St. Gallus Kirche, 28. Februar in der Johan-
neskircheVerantwortlich: Petra Kirste und Team 
Justi-Chor der Johannesgemeinde 
Der Jugendchor der Johannesgemeinde ( junge Stimmen=Justis) trifft sich in 
unregelmäßigen Abständen projektbezogen für ausgewählte Gottesdienste, 
wie z.B. Ostern, Erntedank, Heiligabend. 
Die Probentermine finden nach Vereinbarung statt. Mitmachen können alle 
„Stimmen“ ab Konfirmationsalter. 
Kontaktaufnahme: Susanne Hochberg Tel.: 77344 

Kirchenkaffee in der Johannesgemeinde 
Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es Gelegenheit miteinander ins 
Gespräch zu kommen. Es gibt Kaffee und Gebäck. Wir freuen uns auf sie.  

„Bibel – Teilen“ 
Das Bibelteilen, ein freies Gespräch über den Predigttext des darauffolgen-
den Sonntags, findet immer am ersten Mittwoch im Monat um 19 Uhr im 
Evang. Gemeindezentrum statt. Bei Fragen wenden Sie sich an Fam. Hahn 
(0761-406966) oder Jürgen Klein (0761-61250376 od 0159-03004927). 
Die nächsten Termine finden statt am 10. Januar und 07. Februar 

Kinderchor die Johanneskinder 
Alle Kinder ab ca. 5 Jahren sind herzlich eingeladen, zu singen, mit Klang, 
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Rhythmus und Stimme zu spielen und Gemeinschaft zu erleben. Wir werden 
die Familiengottesdienste der Johannesgemeinde musikalisch gestalten. 
jeweils donnerstags 17-18 Uhr ( nicht in den Ferien ) 
Leitung: Beate Bitter, stebit@gmx.net 

Volkstänze aus aller Welt für Jung und Alt – herzliche Einladung das Tanz-
bein zu schwingen. 
Wo? Im Gemeindesaale der ev. Johanneskirche, St. Galler Str. 10a 
Wann? Freitags von 19:30 bis 21 Uhr, nächste Termine: 12. Januar und  
16. Februar Kontakt: Karen Schmid, 0163.92 32 001 
Johannes-Kantorei 
Dienstags um 20 Uhr wöchentliche Chorprobe der Johannes-Kantorei im 
evangelischen Gemeindezentrum Merzhausen (nicht während der Schulferi-
en). Geprobt wird für Kantaten-Gottesdienste, für Musik-Gottesdienste und 
ca. in jedem zweiten Jahr für ein Konzert. Ausführliche Informationen auf der 
Homepage "www.johannes-kantorei.de", sowie beim Chorleiter Ruben Vier-
tel: rubenviertel@gmx.de  
Wir sind für Sie da 
Bei seelsorglichem Bedarf sind unsere Pfarrer*innen erreichbar unter 0160 
91 51 90 68. 

Kontaktpersonen (Ortsältestenrat) 
Christina Beer Tel. 0157 54800014 
Wilhelm Beyna, Merzhausen (Vorsitzender) Tel. 55 654 577 
Judith Hölzl-Wirth Tel. 45 70 638 
Petra Kirste, Merzhausen Tel. 13 07 865 
Dorit Renkert, Merzhausen Tel. 40 97 406 
Mitglied im Ältestenkreis der Pfarrgemeinde Südwest 
Dorit Renkert, Merzhausen Tel. 40 97 406 
Wilhelm Beyna, Merzhausen Tel. 55 654 577 

Ökumene im Hexental 

Ökumenische Gottesdienste und Veranstaltungen im Hexental 

In Vauban sind erreichbar: 
Kath. Pfarrer Franz Wehrle Tel. 0761/400099-11;  
franz.wehrle@kath-geht.de 
Ev. Pfarrerin Salome Vogt Tel. 0761/45969-0; salome.vogt@kbz.ekiba.de 
Kath. PastRef Kassian Burster-Hake; Email Kassian.Burster@kath-geht.de 
Als Seelsorgeteam sind wir telefonisch erreichbar unter 0761 / 40025 – 34 
oder per Email an info@kirche-im-vauban.de. 

Unsere aktuellen Gesprächszeiten: 
Freitag, 10-11:00 Uhr und nach Absprache – nicht in den Ferien! 
Pfrin Salome Vogt, St.Gallerstr.10a, Merzhausen Tel. 40049119 
Johannes-Kantorei 
Dienstags um 20 Uhr wöchentliche Chorprobe der Johannes-Kantorei im 
evangelischen Gemeindezentrum Merzhausen (nicht während der Schulferi-
en). Geprobt wird für Kantaten-Gottesdienste, für Musik-Gottesdienste und 
ca. in jedem zweiten Jahr für ein Konzert. Ausführliche Informationen auf der 
homepage "www.johannes-kantorei.de", sowie beim Chorleiter Ruben Vier-
tel: rubenviertel@gmx.de  
Kirchliche Nachrichten und Veranstaltungen siehe unter  
Kirche im Hexental – Evang. Johannesgemeinde Merzhausen 

Evang. Matthias-Claudius-Kapelle  
Günterstal und Horben 

Evangelische Matthias-Claudius Kapelle 
Kybfelsenstraße 17, 79100 Freiburg 
Diakonin Manuela Fülle, E-Mail: manuela.fuelle@kbz.ekiba.de 

Zentrales Pfarramt der Pfarrgemeinde Freiburg Ost 
Hirzbergstr. 1, 79102 Freiburg 
E-Mail: ost.freiburg@kbz.ekiba.de 
evangelisch-freiburg-ost.de 
Sekretariat: Karin Bohe-Kemper, Cora Knab 
Öffnungszeiten: 
Di und Do, 9:00 – 12:00 und 14:00 – 16:00 Uhr 
Mi 16:00 – 18:00 Uhr, Fr. 11:00 – 13:00 Uhr 
Telefon: 5036158-0, Fax: 5036158-19 
Unsere Gottesdienste  
Sonntag, 14.01.2024 um 10 Uhr – Gottesdienst mit Abendmahl in der Mat-
thias-Claudius-Kapelle 
Sonntag, 28.01.2024 um 9:30 Uhr – Ökumenischer Gottesdienst in der 
Liebfrauenkirche mit anschließendem Neujahrsempfang in der Matthias-
Claudius-Kapelle mit Pfr. Schweiger und Diakonin Fülle. 
Veranstaltungen Kulturkapelle 
Herzliche Einladung in die Kulturkapelle zu Musik im Januar: „Dazwischen 
lacht Pan“ am Freitag, 26. Januar um 19:30 Uhr. Die Sopranistin Svea 
Schildknecht und Fagottistin Annette Winker stellen neue Kompositionen 
vor. Die reiche Ausdruckspalette der Kombination Stimme und Fagott oder 
Kontrafagott haben sich die KomponistInnen der Lieder vollkommen unter-
schiedlich zu eigen gemacht – zum Teil mit neuen Spieltechniken auf dem 
Instrument, frei atonal oder mit phonetischem Alphabet im Sopran. Der Ein-
tritt ist frei, Spenden sind erbeten. 
Ansprechpartner (Ortsältestenrat)  
Dr. Detlef Niese (Vorsitzender), Sebastian Diener, Christiane Kuhn-Hennig-
hausen, Martin Rupp 

Seelsorgeeinheit St. Georgen-Hexental 
Au • Horben • Merzhausen • Wittnau 

Gottesdienstordnung vom 14.01. – 28.01.2024 
Unsere Gottesdienst-Orte:      Mz    Merzhausen, St. Gallus  

Au     Au, St. Johannes  
Ho     Horben, St. Agatha  
Wi     Wittnau, Mariä Himmelfahrt  
Sk     Schönstattkapelle Merzhausen  
PP     St. Peter und Paul  
Ge     St. Georgen 

Samstag, 13.01. Hl. Hilarius 
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier 
18:30 Uhr Au Eucharistiefeier (Rei) (Gretel Hilberer u. Helene Schneider)  
18:00 Uhr PP Eucharistiefeier 
Sonntag, 14.01.   
09:00 Uhr Ho Eucharistiefeier mit Vorstellung der EKO-Kinder (Rei) 
10:30 Uhr Mz Eucharistiefeier mit Vorstellung der EKO-Kinder (Rei) 
10:30 Uhr Wi Eucharistiefeier mit Vorstellung der EKO-Kinder (Bau) 
09:30 Uhr Ge Eucharistiefeier 
11:00 Uhr PP Eucharistiefeier 
Montag, 15.01.  
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier 
19:00 Uhr Sk Eucharistiefeier  
Dienstag, 16.01.  
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier 
18:30 Uhr Ho Sprechzeit von Pfr. Reichardt 
19:00 Uhr Ho Eucharistiefeier (Rosa u. Franz Asal, Elisabeth Brunner; 2. Opfer 
Maria Amann, Georg Amann; Ernst riesterer u. verst. Angeh.)  
20:00 – 21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – Anbetung 
Mittwoch, 17.01. Hl. Antonius, Mönchsvater in Ägypten 
19:00 Uhr Wi Eucharistiefeier (Franz u. Kunigunde Wießler; Franz Gutmann, 
2. Seelenamt) 
20:00 – 21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – Anbetung 
Donnerstag, 18.01.   
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07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier 
18:30 Uhr Au Rosenkranzgebet 
19:00 Uhr Au Eucharistiefeier  
20:00 – 21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – Anbetung 
Freitag, 19.01.  
15:00 – 16:00 Uhr Mz Freitagsgebet – Eucharistische Anbetung  
18:30 Uhr Mz Rosenkranzgebet 
19:00 Uhr Mz Eucharistiefeier (Maria Teichert)  
19:00 Uhr Wi Eucharistiefeier (Margarete Hermann) 
Samstag, 20.01.  Hl. Fabian, Papst, hl. Sebastian, Märtyrer 
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier 
18:30 Uhr Au Eucharistiefeier (Anton u. Lydia Maurath u. verst. Angeh.; Hugo 
Genser)  
18:00 Uhr PP Eucharistiefeier 
Sonntag, 21.01.   
09:00 Uhr Wi Eucharistiefeier (Rei) 
10:30 Uhr Ho Eucharistiefeier (Rei) 
10:30 Uhr Mz Eucharistiefeier(Bau) 
09:30 Uhr Ge Eucharistiefeier 
11:00 Uhr PP Eucharistiefeier 
Montag, 22.01.   
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier 
19:00 Uhr Sk Eucharistiefeier  
Dienstag, 23.01. Sel. Heinrich Seuse 
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier 
18:30 Uhr Ho keine Sprechzeit von Pfr. Reichardt 
19:00 Uhr Ho keine Eucharistiefeier  
20:00 – 21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – Anbetung 
Mittwoch, 24.01. Hl. Franz von Sales 
19:00 Uhr Wi Eucharistiefeier 
19:00 Uhr Mz ökum. Taizégebet, St. Gallus 
20:00 – 21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – Anbetung 
Donnerstag, 25.01  Bekehrung des heiligen Apostels Paulus 
18:30 Uhr Au Rosenkranzgebet 
19:00 Uhr Au Eucharistiefeier  
19:00 Uhr Wi Eucharistiefeier (Franziska u. Hermann Rees) 
20:00 – 21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – Anbetung 
Freitag, 26.01. .  Hl. Timotheus u. hl. Titus 
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier (Pfr. Joseph Kaiser) 
15:00 – 16:00 Uhr Mz Freitagsgebet – Eucharistische Anbetung  
18:30 Uhr Mz Rosenkranzgebet 
19:00 Uhr Mz Eucharistiefeier (Elfriede u. Renate Notzon)  
Samstag, 27.01. Hl. Angela Merici 
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier 
18:00 Uhr Au GoSpecial, der etwas andere Gottesdienst 
18:00 Uhr PP Eucharistiefeier 
Sonntag, 28.01.   
10:30 Uhr Ho Eucharistiefeier(Bir) 
10:30 Uhr Mz Eucharistiefeier (Rei) 
10:15 Uhr Wi 15-Minuten-Orgelmusik 
10:30 Uhr Wi Eucharistiefeier(Ver) 
09:30 Uhr Ge Eucharistiefeier 
11:00 Uhr PP Eucharistiefeier 
Wir beten für unsere Verstorbenen 
Hans Stelzer, Gertrud Frey, Erich Hosenseidl; Merzhausen;  
Elisabeth Grammelspacher, Wittnau 
Kath. Gottesdienste im ZDF Ausstrahlung Sonntags – 9:30 – 10:15  
So 21.01.2024 09:30 Uhr Dominikanerkirche Wien, Österreich 
Der nächste „GoSpecial“, der etwas andere Gottesdienst 
Sa 27.01.2024 18:00 Uhr Kirche St. Johannes Au 
Weitere Informationen und aktuelle GoSpecial Ankündigungen auf 
www.gospecial-au.de 
Die nächsten möglichen Tauftermine 
So 11.02.2024 11:30 Uhr Merzhausen 
So 18.02.2024 11:30 Uhr Wittnau 
So 25.02.2024 11:30 Uhr Merzhausen 

So 03.03.2024 11:30 Uhr Horben 

Infos aus der Seelsorgeeinheit für das Hexental 
Kirchenführungen zu den Glasfenstern in St. Gallus – Teil 4 
Zu einer Stunde der Inspiration lädt Pfarrer Reichardt in einer Serie von vier 
Kirchenführungen ein. Die vier bunten Glaswände in der neuen Kirche St. 
Gallus sollen theologisch gedeutet und meditativ erschlossen werden. Die 
letzte Kirchenführung findet am Samstag, 13. Januar 2024 um 11 Uhr statt. 
Firmung 2024 „Firmung einfach so“ 
Mitte Januar startet die Firmvorbereitung. Am Dienstag, 16. Januar, findet im 
Gemeindesaal von „St. Peter und Paul“ um 19 Uhr ein verbindlicher Info-
Abend für die Jugendlichen statt. 
Weitere Info-Abende gibt es am Montag, 15. Januar, um 18 Uhr im Gemein-
dehaus St. Blasius (Burgdorfer Weg 15, Zähringen) sowie am Mittwoch, 17. 
Januar, um 18:30 Uhr im Rieselfeld. Die Veranstaltungen dauern jeweils ca. 
zwei Stunden. 
Noch kann man sich über die Homepage www.firmung-freiburg.de über den 
Weg zur Firmung informieren und vor allem sich auch zur Firmvorbereitung 
anmelden. Erstmals werden mehrere Seelsorgeeinheiten aus Freiburg mit-
einander kooperieren. 
Für die Begleitung der Jugendlichen suchen wir noch jüngere und ältere 
Erwachsene. Wer bereit ist, über den eigenen Glauben zu reden, wer Freude 
am Umgang mit jungen Menschen hat, wer sich dazu gerne mit anderen 
austauscht, ist genau richtig für diese Aufgabe. Nähere Informationen gibt 
es auch auf unserer Homepage. 
(www.kath-geht.de/firmung) oder direkt bei PRef. Kassian Burster (kas-
sian.burster@kath-geht.de) oder PRef. Peter Schüle (peter.schuele@kath-
geht.de). 
Erstkommunion in den Pfarreien des Hexentals 
Im Advent haben die 22 Erstkommunionkinder aus Au, Horben, Merzhausen 
und Wittnau in drei Gruppen ihren Vorbereitungsweg auf die Erstkommunion 
hin begonnen. Ein gemeinsamer Aktionstag „Gottesdienst feiern“ am Frei-
tag, 12. Januar, in der Auer Kirche, führt die Kommunionkinder ins Gottes-
dienst-Feiern ein. In den Gottesdiensten am Sonntag, 14. Januar in Horben, 
Wittnau und Merzhausen werden sich die Kinder den Gemeinden vorstellen. 
Nach Ostern feiern wir dann Erstkommunion: in Horben am 7. April, in Witt-
nau am 14. April und in Merzhausen am 21. April. Für Fragen und Anregun-
gen im Umfeld Erstkommunionvorbereitung steht PRef. Peter Schüle im Witt-
nauer Pfarrbüro zur Verfügung.  
GoSpecial 2024 
Am Samstag, 27. Januar 2024 um 18:00 Uhr feiern wir den ersten GoSpe-
cial in 2024. Wie im vergangenen Jahr laden wir immer am LETZTEN Samstag 
im Monat Kinder, Jugendliche, Familien und alle, die einen kreativen Gottes-
dienst mit modernen Liedern mögen zu diesem etwas anderen Gottesdienst 
ein. Im Anschluss besteht die Gelegenheit bei Saft und Kuchen miteinander 
ins Gespräch zu kommen. In den Kirchen liegen Flyer mit allen GoSpecial-
Terminen aus, Infos gibt es auch über www.gospecial-au.de 

Kath. Pfarramt St. Gallus 
Au und Merzhausen 

Kath. Pfarramt St. Gallus Merzhausen 
Dorfstr. 25, 79249 Merzhausen, Tel.: 40 27 71, Fax 4 014 675.  
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: Mo. Di. Mit. Fr. 10:00 – 11:30 Uhr, Do 14:30  
– 18:00 Uhr 
E-Mail: merzhausen@kath-geht.de 
Pfarrer Hubert Reichardt, Tel. 0761 / 40 27 71 oder 45 98 714;  
Hubert.reichardt@kath-geht.de; Sprechzeit nach Vereinbarung 
Pastoralreferent Peter Schüle, Tel. 0761 / 4029 26,  
peter.schuele@kath-geht.de 

Gemeinde-Infos aus St. Gallus Merzhausen 
Kirchenführung – Teil 4 s. Ankündigung unter „Infos aus der Seelsor-
geeinheit für das Hexental“ 
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Geschenkte Zeit! 
Für Kinder und ihre Eltern gab es an zwei Adventssonntag Nachmittagen das 
Angebot, gemeinsam zu singen, zu malen oder Sterne zu basteln und 
Geschichten zum Advent vorgelesen zu bekommen. Ein Geschenk, das allen 
sehr gut tat.      Gemeindeteam Merzhausen 
Dank für die Festgestaltung in Merzhausen und Au 
In der Advents- und Weihnachtszeit durften wir in zahlreichen vielfältigen 
und stimmungsvollen Gottesdiensten in Au und Merzhausen die Nähe Gottes 
erleben und feiern. Zum guten Gelingen hat eine Vielzahl von Menschen aus 
unserer Gemeinde beigetragen, im Besonderen durch 
-die Vorbereitung und Durchführung von Frühschichten, Bußgottesdienst, 
wärmenden Adventsgeschichten und musikalischen Akzenten im Advent. 
-das Schmücken der Kirchen mit selbst gebundenen Adventskränzen, mit 
Christbäumen, Krippen und Blumengestecken.  
-die musikalische Mitwirkung von Gesangsquartett Vocalis, Kirchenchor St. 
Gallus, Solisten, Orchester, Orgel- Flöten- Geigen- und Bläsermusik;  
-die gestalteten Konzerte durch den Musikverein im Advent und durch unse-
ren Kirchenmusikers Stefan Pöll, der mit einem Neujahrskonzert zusammen 
mit Frieder Reich das Neue Jahr musikalisch begrüßte. 
-das Einstudieren und Durchführen des Krippenspiels der Kinder. 
-die Dienste von Mesnern, Ministrant*innen, Lektor*innen, Kommunionhel-
fer*innen, Kirchenmusiker*innen und der Zelebranten. 
-die Organisation und Durchführung der Sternsingeraktion, s. gesondertere 
Bericht. 
Allen zusammen danken wir herzlich für ihr großes Engagement !  
Regelmäßige Termine in St. Gallus Merzhausen  
Dienstag: Kirchenchor, 20:00 Uhr kath. Pfarrzentrum 
Kontakt: Stefan Pöll, Kirchenmusiker: stefan.poell@kath-geht.de;  
              Senta Töppler, Vorsitzende: Tel. 406494, senta@toeppler.com 

Kath. Pfarramt St. Fides und Markus  
Sölden 

Die Pfarrei St. Fides und Markus ist Mitglied der Seelsorgeeinheit Batzen-
berg-Obere Möhlin.Homepage: www.kath-bom.de 
c/o Kath. Pfarrbüro Bollschweil  
Anton-Fränznick-Weg 2, 79283 Bollschweil  
Tel.: 07633/9424910; E-Mail: info@kath-bom.de  
Homepage: www.kath-bom.de 

Gottesdienste vom 13.- 28.1.24 
Samstag, 13.1. 
18:00 Uhr Rosenkranz 
18:30 Uhr 2oder3 Gottesdienst – der etwas andere Gottesdienst in Schall-
stadt 
Sonntag, 14.1. 
10:30 Uhr Hl. Messe 
Samstag, 20.1. 
18:33 Uhr Gottesdienst mit Hästräger 
Samstag, 27.1. 
18:00 Uhr Rosenkranz 
Sonntag, 28.1. 
10:30 Uhr Hl. Messe  

Ausführlichere Informationen zu weiteren Gottesdiensten und allen Ver-
anstaltungen der SE finden Sie auf der Homepage (www.kath-bom.de) 
oder im Pfarrbrief. 

Kath. Pfarramt St. Agatha – Horben 

Kath. Pfarramt St. Agatha Horben  
Im Dorf 3, 79289 Horben; bitte wenden Sie sich an:  
Kath. Pfarramt St.Gallus Merzhausen, Dorfstr. 25, 79249 Merzhausen,  
Tel. 40 27 71, Fax 40 14 675 
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: Mo. Di. Mit. Fr. 10:00 – 11:30 Uhr, Do 14:30 

– 18:00 Uhr, E-Mail: merzhausen@kath-geht.de 
Pfarrer Hubert Reichardt, Tel. 0761 / 40 27 71 oder 45 98 714;  
Mail: Hubert.reichardt@kath-geht.de – Sprechzeit nach Vereinbarung 
Pastoralreferent Peter Schüle, Tel. 0761/40 29 26,  
peter.schuele@kath-geht.de 
Gottesdienstordnung Horben und weitere Informationen siehe unter 
Seelsorgeeinheit 

Gemeinde-Infos aus St. Agatha Horben 
Weitere Informationen siehe unter Seelsorgeeinheit 
Weihnachten 2023 – Rückblick und Dank 
Auch in diesem Jahr haben viele helfende Hände dazu beigetragen, dass wir 
Advent und Weihnachten in Horben festlich und stimmungsvoll erleben 
konnten. Menschen, die sich in die Gottesdienstgestaltung eingebracht 
haben, die zupackten beim Aufstellen des großen Weihnachtsbaums in der 
Kirche und bei der Krippe, beim Krippenbau, beim Blumenschmuck und 
Adventskränze richten, die durch Musik und Gesang für eindrucksvolle Stim-
mung sorgten u.v.m. 
Danken möchten wir deshalb: 
- Rosemarie Zimmermann für den wunderschönen und immer sehr anspre-
chenden Blumenschmuck,  
- Benni Zimmermann für seine ständige Präsenz bei allen Advents- und 
Weihnachtsgottesdiensten und für die Organisation der Ministranten.  
- Bernd Scherer für die besonders große und prächtige Tanne im Altarraum,  
- Familien Amann und Zähringer für das Aufstellen der Christbäume, 
- Martin und Dorothea Zimmermann für das Gestalten der wunderschönen 
Krippe  
- Claudia Walz, die an Heilig-Abend und an allen Feiertagen die Gottesdiens-
te mitgestaltet und musikalisch begleitet hat. 
- Franziska Kachel, die zusammen mit 3 anderen Müttern der Grundschule 
Horben das Krippenspiel vorbereitet und aufgeführt hatte. 
- Gisela Haas für die Leitung des Kinderkrippenfeier. 
Auch in diesem Jahr begannen die Weihnachtsfeierlichkeiten am 24.12.2023 
um 15:30 Uhr mit einem Kinderkrippenspiel, initiiert von Franziska Kachel 
und 3 weiteren Grundschul-Müttern. Die Kirche war gut besucht, viele kleine 
und große Kinder lauschten andächtig der Weihnachtsgeschichte. Die Spre-
cherin war Gisela Haas, an der Orgel Claudia Walz, die auch im Hintergrund 
mit Rat und Tat zur Seite stand. Allen einen herzlichen Dank für diesen gelun-
genen Auftakt zu Weihnachten, besonders den Kindern, die sich hervor-
ragend vorbereitet und toll gespielt und vorgetragen haben. 
Um 17:00 Uhr zelebrierte Msgr. Birkenmeier die Christmette, mitgestaltet 
von Claudia Walz an der Orgel und einem Bläserkreis des Musikvereins. Msgr. 
Birkenmeier beschenkte uns, inzwischen fast schon traditionell, mit Weih-
nachtsliedern auf der Mundharmonika. 
Beim feierlichen Hochamt am 1. Weihnachtstag sang der Kirchenchor unter 
der Leitung von Claudia Walz Weihnachtslieder solistisch und mit der 
Gemeinde. 
Bleibt noch den Lektoren zu danken, auch für ihre ganzjährigen Schriftlesun-
gen und für das Beten der Fürbitten in den Sonntagsgottesdiensten, dem 
Gemeindeteam, das u.a. während der Adventszeit in den Rorate-Messen für 
stimmungsvolles Kerzenlicht sorgte, den vielen Ministranten, die mit gro-
ßem Einsatz und viel Freude die Gottesdienste begleitet haben und nicht 
zuletzt natürlich den Zelebranten Pfarrer Reichardt und Msgr. Birkenmeier für 
die feierlichen Gottesdienste und ihre eingehenden Worte bei den Predig-
ten. 

Regelmäßige Termine in St. Agatha Horben  
Montag: Kirchenchor, 20:00 Uhr Gemeindesaal, Claudia Walz 
Mittwoch: Gospelchor 20:00 Uhr Gemeindesaal, Martina Freytag 
Alle Chöre freuen sich über neue Sänger und Sängerinnen. Der Einstieg ist 
jederzeit möglich. Kontakte: Claudia Walz, Tel. 70 64 75,  
Maria Kurz, Tel. 290 97 78 
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Kath. Pfarramt Maria Himmelfahrt  
Wittnau 

Kapuzinerbuck 4, 79299 Wittnau Tel: 0761 / 40 29 26, Fax: 45 36 78 66,  
Sekretärin: Angelika Zimmermann; Sprechzeiten: Mittwoch 18:00 –19:00 Uhr 
eMail: wittnau@kath-geht.de 
Pfarrer Hubert Reichardt, Tel. 0761 / 40 27 71 oder 45 98 714;  
hubert.reichardt@kath-geht.de – Sprechzeit nach Vereinbarung 
Pastoralreferent Peter Schüle, Tel. 0761 / 4029 26,  
peter.schuele@kath-geht.de 

Weitere Informationen siehe unter Seelsorgeeinheit  

Gemeinde-Infos aus Mariä Himmelfahrt Wittnau 
Wir haben Weihnachten gefeiert – und sagen Dank 
An vielerlei Orten haben unterschiedliche Initiativen und Personen dazu bei-
getragen, dass wir den Advent und die Weihnachtstage in Wittnau wieder 
intensiv erleben konnten.  
Auch wenn bei der vierten Auflage des „Lebendigen Adventskalenders“, den 
Saskia Helm-Höbler und Angelika Bauer aus dem Gemeindeteam organisiert 
haben, nicht an jedem Abend ein Adventsfenster geöffnet werden konnte 
gehört dieses Angebot mittlerweile zum Advent. 
Erstmals haben sich Maria und Josef auf Herbergssuche durch Wittnau 
gemacht. Im Tagebuch konnte man lesen, dass sich Maria beim Brötle-
backen nicht gerade geschickt angestellt haben soll, trotzdem konnten die 
beiden verschiedene Geburtsage und sogar eine Goldene Hochzeit mitfei-
ern.  
Ganz besonders gefreut hat uns, dass sich viele Wittnauer*innen großzügig 
an den Spendenaufrufen „Einlädele Freiburg – Päckchen für die Ukraine“ (U. 
Bollinger und G. Wosidlow) und des Nachbarschaftsnetzwerks Wittnau für 
bedürftige Familien im Freiburger Stadtteil Stühlinger beteiligt haben. 
Unter dem Motto „Macht die Türen auf“ gestaltete das Familiengottesdienst- 
an allen drei Adventssonntagen kind- und familiengerechte Gottesdienste.  
Wie schon in den vergangenen Jahren fand an Heilig Abend das Krippenspiel 
unter freiem Himmel statt. Bei stürmischem, jedoch trockenen Wetter wurde 
die Feier wieder zu einem besonders stimmungsvollen Einstieg ins Weih-
nachtsfest. Herzlich danken wir den kleinen und großen Schauspieler*innen, 
allen Helfer*innen, dem Technikteam und vor allem der Bläsergruppe aus 
dem Musikverein für die musikalische Unterstützung. 
Herzlich danken wir den vielen helfenden Händen, die dafür gesorgt haben, 
dass die Advents- und Weihnachtszeit gut uns stimmungsvoll gefeiert wer-
den konnte. Unser Dank gilt wieder Maria Hermann, die – unterstützt von 
Regina und Lydia Steffi – auch in diesem Jahr wieder den großen Advents-
kranz gebunden hat. Wir danken dem Team um Rita Gutgsell, Brunhilde Gri-
goli, Regina und Eugen Steffi, Ulrich Batt und Josef Wießler für die Gestaltung 
der Krippe. Dank sagen wir Familie Rees für die Überlassung der Christbäu-
me, Familie Gutmann-Burgert fürs Aufstellen und natürlich danken wir auch 
dem Team um Georg Kochs, Matthias Honal und Stefan Wagner, das die 
Bäume geschmückt hat.  
Dank sagen wir all jenen, die in dieser Zeit musikalisch Akzente gesetzt 
haben: Angelika Bauer, Günter Däggelmann, Willi Frank, Stephi Gutgsell, 
Lotta Karlsson, Philipp Kubens, Miriam Schuler, Magdalena Weismann, Mar-
got Zimmermann und all jenen, die im Projektchor zum 2. Advent mitgewirkt 
haben. Wir danken unseren Mesnern Claudia Gutmann-Burgert und Stefan 
Wagner für ihren Dienst.  
Wir konnten wieder eindrucksvoll erfahren: Wenn jede und jeder 
seinen/ihren Beitrag leistet, kann das Ganze gelingen. Herzlichen Dank 
Peter Schüle 
Sternsingeraktion 2024 in Wittnau 
So wie früher bekamen die 34 Kinder und ihre jugendlichen Begleiter*innen 
am Dreikönigstag im Rahmen eines Gottesdienstes den Auftrag, den Segen 
Gottes in die Häuser und Wohnungen Wittnaus zu bringen und um Spenden 
für notleidende Kinder in der ganzen Welt zu bitten. 
Pastoralreferent Peter Schüle griff in seiner Predigt das Motto der diesjähri-

gen Sternsingeraktion „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und 
weltweit“, auf. Motiviert und durch Prof. Baumann mit einem „Aussen-
dungssegen“ versehen, zogen die sechs Gruppen bei angenehmem Wetter 
nach dem Gottesdienst los. Fast überall wurden die Sternsinger mit offenen 
Armen empfangen. 
Zur Stärkung und zum Aufwärmen hat das bewährte Team für die Kinder und 
Jugendlichen ein Mittagessen vorbereitet. Nach einem langen Tag wurden 
dann die Süßigkeiten an die fleißigen Sternsinger verteilt und das Gesamt-
ergebnis ermittelt. Insgesamt erbrachte die Aktion in Wittnau bisher schon 
über 6.050,- €. – Ein starkes Zeichen der Solidarität! 
Allen Kindern und den jugendlichen und erwachsenen Helfern sei noch ein-
mal ganz herzlich für Ihr engagiertes Mittun gedankt. Aber natürlich auch 
allen Spendern sei Dank gesagt. 
15-Minuten-Orgelmusik 
Die nächste 15-Minuten-Musik in Wittnau können Sie am Sonntag, den 28. 
Januar 2024 vor dem Gottesdienst um 10:15 Uhr erleben, wieder mit musi-
kalischer Gestaltung durch das Trio "Windfang", bestehend aus Günter Däg-
gelmann (Oboe), Margot Zimmermann (Klarinette) und Willi Frank (Orgel). Es 
werden Werke von Johann Sebastian Bach und Georg Philipp Telemann 
gespielt, ergänzt durch ein Stück des zeitgenössischen kanadischen Kom-
ponisten Denis Bédard. Wir laden dazu herzlich ein. 
kath. Bildungswerk Wittnau lädt ein 
Ferien für Nerven, Muskeln und Gelenke mit der Feldenkrais Methode 
Wir können lernen Verspannungen, Druck und Schmerzen in heilende und 
gesündere Bewegungen umwandeln. Wir gönnen unserem/n gewohnten 
Denken und Gefühlen Ferien. 8 Termine a 75 Minuten mittwochs von 10:00 
h bis 11:15 h. 
24.1., 31. 1., 7. 2., 14. 2., 21. 2., 28.2., 13. 03., 20. 03., 
Leitung: Agnes Kalbhenn Tel: 01520 64 76 779 oder Mail: kalbhenn-felden-
krais@t-online.de, Kosten: 100,00 €  
Bitte mitbringen: eine warme Unterlage und 2 Handtücher. 
Einführung in die Methode: am 24. 1. 24 von 9:00 h bis 9:45h Spende f. St. 
Konrad- Kinder und Jugendhilfe Burundi. 
Wittnauer Leben e. V./Kath. Bildungswerk Wittnau 
Einladung zum Vortrag „Dhulikhel Hospital – Die Geschichte eines Kran-
kenhauses am Fuße des Himalaya“ von Herrn Dr. Klaus Lowka am Diens-
tag, 16.01.2024 um 19:00 Uhr im Pfarrgemeindehaus in Wittnau 
Dr. med. Klaus Lowka berichtet über seine Aufenthalte in Nepal 2019 und 
2022. 
Der GRVD (German Rotary Volunteer Doctors) unterstützt seit 25 Jahren in 
ehrenamtlicher Tätigkeit Krankenhäuser und Medizinische Stationen in 
Ghana und Nepal. 
Nach Erreichen des sogenannten „Teil-Ruhestandes“ konnte sich Dr. Klaus 
Lowka seinem ehemaligen Examenskollegen (Freiburg 1975), Prof. Dr. Hei-
ner Winker anschließen und 2018 seine Tätigkeit für den GRVD aufnehmen. 
2019 verbrachte er 4 Wochen am Krankenhaus in Dhulikhel, 2022 konnte er 
mit einer Rotarischen Delegation erneut nach Nepal reisen, um im Kranken-
haus von Dhulikhel eine neue Wäscherei zu eröffnen. 
Freuen Sie sich mit uns auf einen interessanten Abend! 
Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten, die dem GRVD zugute kom-
men. 
Donnerstag, 25. Januar 2024 20:00 Uhr  
Hilflose Helfer – Die Minsk-Abkommen und die OSZE-Mission im Donbass 
Andreas Zumach, Berlin, Journalist und Autor, seit den 1980er Jahren ein 
ausgewiesener Fachmann für Friedens- und Sicherheitsfragen. 
Als 2014 Separatisten im Donbass sich mit ukrainischem Militär erste 
Gefechte lieferten, wurde in Minsk(Belarus) ein Waffenstilstand vereinbart, 
der aber nicht lange hielt. Daraufhin vermittelten Frankreich und Deutsch-
land zwischen Russland und der Ukraine ein Friedensabkommen (Minsk II, 
2015) Für die Umsezung wurde eine OSZE-Mission installiert. Warum ist sie 
gescheitert? 
Pfarrgemeindehaus, Alemannenstr. 18c, Wittnau 
Veranstalter: Kath. Bildungswerk Wittnau, Pax Christi Freiburg, Gemeinde-
team Ehrenstetten 
Eintritt frei. Gerne nehmen wir eine Spende zur Deckung der Kosten ent-
gegen.
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DANKSAGUNG

 
 

Herzlichen Dank 

sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden 
fühlten und ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise zum 
Ausdruck brachten. 

Walter Tauber 
24.05.1943    †11.11.2023 

 

 

Im Namen aller Angehörigen: 
Maria Tauber 

Merzhausen, im Januar 2024

VERSCHIEDENES

VERSCHIEDENES

Wohnungsauflösung, Entrümpelung 
und Umzugshilfe 

Preiswert und zuverlässig! 
„Die Oltmanns“– die Werte-Wahrer der Ev. Stadtmission FR. 
Oltmannsstr. 30, Tel.: 0761/409979. Infos: die-oltmanns.de

Hofflohmarkt bei „Die Oltmanns“ 
zugunsten der Ukraine-Hilfe 

Sa., 13.01., 10-14 Uhr 
Oltmannsstr. 30, FR.

❀
Vorstellungen
14.30 Uhr

und
19.30 Uhr„Der 

Enkeltrickbetrug“ 
von Hanna Goldhammer  

Für Bewirtung 

ist gesorgt!

lädt zum Theater 
am Samstag, 20. Januar 2024 
ins Gallushaus Wittnau ein.

Gespielt wird ein Lustspiel in drei Akten
Eintritt

€ 7,–
(Kinder frei)

Brunhilde Ruh-Bühler ehem. Schw.  
Landmarkt Merzhausen 

Verehrte Kundschaft. 
Meine Neujahrsgrüße mit Worten von Albert Einstein: 

Wenn`s alte Jahr erfolgreich war, Mensch freu dich auf`s 
Neue und war es schlecht, dann erst recht. Nachdem die 

geplante Geschäftsübergabe scheiterte, blieb ich auf Schul-
den sitzen. Viele kamen mir entgegen. Leider bestehen 

noch Forderungen wo kein Entgegenkommen zu erreichen 
war. Deshalb bleibt mir nur, mich an Sie zu wenden und zu 

bitten falls möglich mich mit einer  
Spende zu unterstützen.  

Meine Bankverbindung lautet:  
DE83 6835 1865 0108 7445 25 

Nähere Informationen lasse ich Ihnen über die  
BZ zukommen. 

Es ist mir wichtig, Sie zu Informieren. 
Leider bin ich nicht die Einzige, die für Arbeit – die ich sehr 

gerne verrichtet habe mit Enttäuschung und Traurigkeit 
zurückbleibt. 

Herzlichen Dank und mit freundlichen Grüßen,  
Ihre Brunhilde Ruh-Bühler
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Hundefreund/in gesucht 
mit Erfahrung und Herz, die unseren wohlerzogenen, 

freundlichen Golden Doodle Nelson 2x /Wo. mitnimmt auf 
einen großen Spaziergang. Gerne als Zweithund!  

Gegen Bezahlung. 
Fam. Hansen, Horben-Langackern, Tel. 0761 4799179

VERSCHIEDENES

RECHTSANWÄLTE
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STELLENANGEBOTE

Neustart 24! 
Nettes Team sucht Kollegin: 
MFA oder auch entsprechende Tätigkeit in Arztpraxis  
Wir bieten: flexible Arbeitszeiten, ÜT Gehalt, individuelle 
Sonderkonditionen  
TZ oder VZ nach Absprache 
Augenarztpraxis Dr. Heike Schieck-Wiedensohler 
Am Rohrgraben 5, 79249  Merzhausen, Telefon: 40 7 222 
Gerne Kontaktaufnahme über: mail@augenarzt-freiburg.de 

Reinigungskraft für Praxisräume  
in Merzhausen gesucht 

2-3 wöchentlich. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
Angebote bitte unter Chiffre- Nr.: 1124 an  

Junge Druck, In den Sauermatten 10, 79249 Merzhausen 
oder E-Mail: jungedruck@t-online.de

MIETGESUCHE

MIETGESUCHE

Ruhige, naturnahe 3 Zi.-Whg. gesucht. Mutter (mobile 
alternativ. Tierärztin), 18-jährige Tochter + unsere Hündin 

freuen sich auf ein schönes neues zu Hause.  
Telefon: 015123614678

Sie suchen einen zuverlässigen, freundlichen und  
langfristigen Mieter?  

Ich suche eine 3-4 Zi Whg. Ausreichend finanzielle Sicher-
heiten sind vorhanden. Rufen Sie gerne an 0157-38146643

Junges Paar, 26 Jahre, Rechtsreferendare, ursprünglich aus 
Merzhausen/Ehrenkirchen sucht 2-3 Zimmer Wohnung in 

Merzhausen zur Miete, Einzugsdatum flexibel. 
Tel: 015755144629, Mail: merzhausenwohnung@web.de

Suche hübsche kleine Wohnung in Merzhausen 
bin weibl.; NR 016098324534

Pensionierte Lehrerin sucht  
2-Zimmer Wohnung in Sölden oder Wittnau. 

                   Telefon: 0761 - 51 46 80 85 
                   Handy: 0162 - 24 234 98 
                   E-Mail: mawie108@icloud.com

IMMOBILIEN-/KAUF-MIETE

Wittnau Heimat 
Wir wünschen uns fürs Neue Jahr, dass wir in Wittnau blei-

ben können, daher suchen wir (4-köpfige, junge Familie) 
eine Wohnung oder Haus zum Mieten oder Kaufen.  
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter T. 0761405444

VERMIETUNG

Gewerbefläche in Merzhausen, Hexentalstrasse 35  
langfristig zu verpachten, ca. 80 qm Innenfläche, Terrasse 
ca. 40 qm, teilmöbiliert, Genehmigung für Café Betreibung 

liegt vor. Kurzfristig verfügbar, Kaltmiete 1500,- €,  
Info unter Mail: villa-galini@arcor.de

IMMOBILIENKAUF UND VERKAUF

Ihr zuverlässiger Partner seit 1993

Immobilien
Vermietung | Verkauf | Bewertung

Stefan Weißhaar
0761 – 40 50 50
 D-79249 Merzhausen
Ziegelgasse 1
weisshaar@regiomakler.de
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IMMOBILIENKAUF UND VERKAUF

Wir suchen zum Sofortkauf:
Baugrundstück, Einfamilienhaus, Doppelhaus,
Reihenhaus, Mehrfamilienhaus oder Eigentumswohnung

SÜDBAU • Telefon 07681 - 20 92 886
info@suedbau-freiburg.de

►
PRAXISTAFEL

PRAXISTAFEL

Aromamassagen
Physiotherapie
Somatic Experiencing
Ayurvedische Massagen
spiraldynamisches Bewegen 
Kiefergelenksbehandlung

Krankenpflege | Altenpflege | Hilfe im Haushalt | Betreuung

24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr.

Hausnotruf
FSP Pflegedienst GmbH
Alte Straße 3 | 79249 Merzhausen

Tel 0761 47 999 844
www.fsp-pflegedienst.de

INES SCHNELL – Physiotherapeutin 
Am Reichenbach 7, 79249 Merzhausen  

Tel.: 017654411108 / E-Mail: ines.schnell@freenet.de 
Termine nach Vereinbarung/ private Kassen/  

auch Hausbesuche. 
Manuelle Therapie, Kiefergelenksbehandlung,  

Lymphdrainage, Massage, Craniosacraltherapie.

Meine Praxis zieht um  
in die Dorfstraße 3 

Ich freue mich, Sie ab dem 
9. Januar 2024 in den neuen 

Räumlichkeiten begrüßen zu dürfen. 

 
Krankengymnastikpraxis 
Anita Schumann-Loche 

 
Telefon: 0761 405052 

Termine nach Vereinbarung!

Gönnen Sie sich eine Auszeit! 
Die Tage werden kürzer, es wird kälter: Nutzen Sie unsere 

Wellnessangebote und gönnen Sie sich oder Ihren Lieben z.B. 
eine entspannende und wohltuende Aromaöl-Massage. 

(Geschenk-)Gutscheine sind zwischen 8 und 12 Uhr  
bei uns erhältlich. 

Bleiben Sie gesund! 
Ihre Susanne Ueffing mit dem ganzen Praxisteam 

Tel.: 0761 21495525
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Wir erfüllen Ihre 
Wohnträume! Von 
Bodenbelagsarbeiten 
über Polstern bis 
zu Gardinen.
 Sprechen Sie uns an.

Starten Sie entspannt
ins neue 
Jahr und
machen 
Sie es sich
gemütlich:

www.raumausstattung-bauser.deM
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RAUMAUSSTATTUNG Polsterwerkstatt
Polstermöbel
Bodenbeläge
Sonnenschutz
Wandbekleidung
Gardinen
Dekos

Ihr zuverlässiger Partner seit 1993

Immobilien
Vermietung | Verkauf | Bewertung

Stefan Weißhaar
0761 – 40 50 50
 D-79249 Merzhausen
Ziegelgasse 1
weisshaar@regiomakler.de

In allen Klassen
große Klasse

FR-Innenstadt - FR-Sundgauallee
FR-Strandbad - FR-Komturplatz
March-Hugstetten - Kirchzarten

ACADEMY Fahrschule Fiek GmbH
Tel. 0761/38 73 02 10
www.fahrschule-fiek.de
info@fahrschule-fiek.de

6x in Freiburg und Umgebung
täglich Theorieunterricht

Energieberatung ist aktiver Klimaschutz 
Vereinen Sie das Maximale an Förderung und Umweltschutz 

bei Ihrer Sanierung. 

Ziel einer Energieberatung ist die planvolle energetische  

Sanierung eines Gebäudes, verbunden mit dem Zweck Heizkosten 

zu sparen, den Wohnkomfort zu erhöhen sowie den Wert der  

Immobilie zu steigern und die Umwelt zu entlasten. 

Folgende Dienstleistungen bieten wir Ihnen an: 
 Vor Ort Beratung und Planung 
 Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans 

 Fördermittelberatung 

 Baubegleitung 

 Sanierungskonzepte 

 Einzelmaßnahmen 
 

       Energieberatung Marc Fleißig 

       Mathias-Blank-Str.10, 79115 Freiburg 
       Telefon: 0157-52665854 
       freiburg@energieberatung-fleissig.de 
       www.energieberatung-fleissig.de 

   Schlossweg 1a | 79249 Merzhausen
Tel. 07 61/40 39 49 | Mobil 0171/12 66 88 2
E-Mail: patrick@coquelet.de 

 

Ausführung sämtlicher
Malerarbeiten

innenausbau
ladenbau
einbauschränke

gewerbestraße 24 · 79227 schallstadt
tel.  07664 / 613 49 95 · www.schreinerei-heizmann.de

Schreinerei Heizmann
nachfolger markus brunner

küchen und bäder
türen und fenster
sanierungen und reparaturen
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Berufliche Gymnasien 
WG/SGG/TG ab Klasse 11

www.angell-akademie.de
Kronenstraße 2-4, 79100 Freiburg
Tel: 0761 791999-10 

Ausbildung Physiotherapie

Berufskollegs 
Wirtschaft I/II  •  Fremdsprachen 
Sozialpädagogik

Di, 16.01.
17:00 Uhr

Do, 18.01.
19:30 Uhr*

Ausbildung Erzieher*in

Do, 25.01.
19:30 Uhr*

Do, 25.01.
19:00 Uhr

*Hausführungen 30 min. vorher

Online
Anmeldung 
erforderlich

Auf eine erste Kontaktaufnahme freut sich Herr Lö�er unter 
u.loe�er@cts-reha-bw.de.

cts Rehakliniken Baden-Württemberg GmbH,  Fachbereich Personal,  
Fremersbergstr 115, 76530 Baden-Baden

  cts-reha-bw.de    facebook.com/ 
ctsKarriere

  instagram.com/ 
arbeitsplatz_cts

Für unsere Klinik Stöckenhöfe in Wittnau bei Freiburg suchen wir 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Koch (w/m/d) in Voll- oder 
Teilzeit.

Ihre ausführliche Bewerbung senden Sie bitte unter Angabe der  
Kennziffer 10222 an:      jobs@cts-reha-bw.de 

Udo Lö�er, Gastronomieleiter

  Köche werden geboren. 
Nicht gemacht! 

Koch (w/m/d) 
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Werte verbinden

Es bedarf der Fantasie, sich 
vorzustellen, nicht mehr 

entscheiden zu können.

Es bedarf des Mutes, 
sich zu äußern, 

als wäre es bereits so.

www.bestattungsinstitut-mueller.de0761 / 28 29 30
Tennenbacher Straße 46 | 79106 Freiburg


